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Satzung der Gemeinde Schillsdorf, Kreis Plön, über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 23 "Sonstiges Sondergebiet Photovoltaik"

Stand: November 2025 (erneuter Entwurfs- und Veröffentlichungsbeschluss)

Gemeinde Schillsdorf
Kreis Plön

vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 23 "Sonstiges 
Sondergebiet Photovoltaik"

Für das Gebiet nordwestlich des Ortsteils Bokhorst, nördlich der 
Siedlung Busdorf sowie südlich der zur Gemeinde Großharrie 
gehörenden Waldgebiete Rehhorst und Vogelsangerholz

Bearbeitung:

große straße 54, 24855 jübek
fon 0 46 25 - 18 13 503, email info@effplan.de

M.: 1 : 2000

Übersichtsplan 1:25.000

Für das Gebiet nordwestlich des Ortsteils Bokhorst, nördlich der Siedlung Busdorf sowie südlich der zur Gemeinde Großharrie gehörenden Waldgebiete Rehhorst und Vogelsangerholz
Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB), sowie nach § 86 der Landesbauordnung wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom ____________ folgende Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 23 "Solarpark 
Schillsdorf" für die o. g. Gebiete, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), dem Textteil (Teil B) und dem Vorhaben- und Erschließungsplan erlassen:
Planzeichnung (Teil A)
Es gilt die BauNVO 2023
Maßstab 1 : 2000

Waldabstand (30 m)
§ 24 Abs. 1 LWaldG

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
§ 9 Abs. 7 -BauGB- 

6. Sonstige Planzeichen

1. Art der baulichen Nutzung

Sondergebiet
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 -BauGB-  § 11 BauNVO
Zweckbestimmung: Photovoltaik-Freiflächenanlage

3. Baugrenzen

Straßenverkehrsfläche 
§ 9 Abs. 1 Nr. 11 -BauGB-  

4. Verkehrsflächen

Baugrenze
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 -BauGB- § 23 BauNVO

2. Maß der baulichen Nutzung

Grundfläche
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 -BauGB-  § 16 BauNVO

vorhandene Flurgrenze

vorhandene Gemeindegrenze

Schutzgebiete und Schutzobjekte im Sinne des Naturschutzrechts
hier: Knick
§ 9 Abs. 6 BauGB

38

SO
PV-FFA

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
§ 9 Abs. 7 -BauGB- 

8. Sonstige Planzeichen

1. Art der baulichen Nutzung

SO
PV-FFA

sonstiges Sondergebiet
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 -BauGB-  § 11 BauNVO
Zweckbestimmung: Photovoltaik-Freiflächenanlage

Nachrichtliche Übernahmen und Kennzeichnungen 

3. Baugrenzen

Straßenverkehrsfläche 
§ 9 Abs. 1 Nr. 11 -BauGB-  

4. Verkehrsflächen

Baugrenze
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 -BauGB- § 23 BauNVO

Darstellung ohne Normcharakter 

2. Maß der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 -BauGB-  § 16 BauNVOGRZ 0,8

Höhenlinie (m. über NHN)

vorhandene Flurstücksgrenze

vorhandene Gebäude

Gemeinde, Gemarkung und Flurnummer
Gem. Schillsdorf
Gmk. Bokhorst

Fl. 10

Schutzgebiete und Schutzobjekte im Sinne des Naturschutzrechts
hier: Knick
§ 9 Abs. 6 BauGB

7. Maßnahmenfläche

Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 -BauGB- 

Planzeichenerklärung

Wasserfläche
§ 9 Abs. 1 Nr. 16 -BauGB-

5. Wasserflächen

Fläche für Wald
§ 9 Abs. 1 Nr. 18 -BauGB- 

Fläche für die Landwirtschaft
§ 9 Abs. 1 Nr. 18 -BauGB- 

6. Fläche für die Landwirtschaft und Wald

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen
§ 9 Abs. 1 Nr. 25a -BauGB- 

Hochspannungstrasse

Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Fläche zugunsten des 
Gewässerunterhaltungsverbandes Schwale-Dosenbek
§ 9 Abs. 1 Nr. 21 -BauGB- 

M1 / M2 / 
M3 / M4 

M5 / M6 

Verfahrensvermerke

1.    Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom 24.11.2021. Die 
ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist am 13.01.2022 durch Abdruck in der 
Bokhorst-Wankendorfer Rundschau erfolgt.

2.    Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB wurde am 02.05.2024 
durchgeführt.

3.    Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können, 
wurden gemäß § 4 Abs. 1 i.V.m. § 3 Abs. 1 BauGB am 03.05.2022 unterrichtet und zur Abgabe einer 
Stellungnahme aufgefordert.

4.    Die Gemeindevertretung hat am 29.05.2024 den Entwurf des vorhabenbezogenen B-Planes mit 
Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

5.    Der Entwurf des vorhabenbezogenen B-Planes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), dem Text 
(Teil B), die Begründung sowie der Vorhaben- und Erschließungsplan und dessen Beschreibung haben in 
der Zeit vom ___________ bis ___________ während der Dienststunden der Amtsverwaltung 
Bokhorst-Wankendorf nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung wurde mit 
dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich, zur 
Niederschrift oder per E-Mail abgegeben werden können, am ___________ durch Abdruck in der 
Bokhorst-Wankendorfer Rundschau ortsüblich bekannt gemacht. Der Inhalt der Bekanntmachung der 
Auslegung der Planentwürfe und die nach § 3 Absatz 2 BauGB auszulegenden Unterlagen wurden unter 
"www.amt-bokhorst-wankendorf.de" zur Beteiligung der Öffentlichkeit zusätzlich ins Internet 
eingestellt.

6. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können, 
wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB am ___________ zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

   
Schillsdorf, den____________    __________________________
 (Siegelabdruck)           - Der Bürgermeister -
  

7.    Es wird bescheinigt, dass alle im Liegenschaftskataster nachgewiesenen Flurstücksgrenzen und 
-bezeichnungen sowie Gebäude in den Planunterlagen enthalten und maßstabsgerecht dargestellt 
sind. 

Kiel, den ____________           __________________________
                      (Siegelabdruck)                 - Abteilungsleiterin/ Abteilungsleiter des   

                                 Landesamtes für Vermessung und 
    Geoinformation Schleswig-Holstein

                                          (LVermGeo SH)-

8.    Die Gemeindevertretung hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange am ___________ geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.
 
9.    Die Gemeindevertretung hat den vorhabenbezogenen B-Plan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil 
A) und dem Text (Teil B) und dem Vorhaben- und Erschließungsplan am ___________ als Satzung 
beschlossen und die Begründung durch (einfachen) Beschluss gebilligt.

Schillsdorf, den____________    ________________________
 (Siegelabdruck)           - Der Bürgermeister -

10.    Die B-Plansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), dem Text (Teil B) und dem Vorhaben- 
und Erschließungsplan, wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

Schillsdorf, den___________    __________________________
 (Siegelabdruck)            - Der Bürgermeister -

 
11.    Der Beschluss des vorhabenbezogenen B-Planes durch die Gemeindevertretung und die Stelle, bei 
der der Plan mit Begründung und zusammenfassender Erklärung auf Dauer während der Sprechstunden 
von allen Interessierten eingesehen werden kann und die über den Inhalt Auskunft erteilt, sind am 
___________  ortsüblich ____________ bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die 
Möglichkeit, eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung 
einschließlich der sich ergebenden Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) sowie auf die Möglichkeit, 
Entschädigungsansprüche geltend zu machen und das Erlöschen dieser Ansprüche (§ 44 BauGB) 
hingewiesen worden. Auf die Rechtswirkungen des § 4 Abs. 3 GO wurde ebenfalls hingewiesen. Die 
Satzung ist mithin am _______________ in Kraft getreten.

Schillsdorf, den____________    __________________________
 (Siegelabdruck)            - Der Bürgermeister -

Text (Teil B)

1 Art der baulichen Nutzung nach (§ 1BauNVO)

Das Sondergebiet "Photovoltaik-Freiflächenanlage" im Sinne des § 11 BauNVO dient
der Nutzung Stromerzeugung  mittels Photovoltaikanlagen. Zulässig ist  die Errichtung
von Solarmodulen, Transformatoren-, Wechselrichter- und Übergabestationen und de-
ren Zuwegungen sowie der Errichtung eines Batteriespeichers. Zusätzlich ist unterhalb
und neben der baulichen Anlagen (Solarmodule) eine landwirtschaftliche Nutzung zuläs-
sig. Um eine Blendwirkung in Richtung der Straßen zu vermeiden sind blendgeschütze
Module zu verwenden. 

2 Maß der baulichen Nutzung (§ 16 und 18 BauNVO)

2.1 Die Höhe der baulichen Anlagen wird mit einer Oberkante (OK) als Höchstmaß, gemes-
sen von der Geländehöhe innerhalb der Baugrenzen, festgesetzt. Die Bezugshöhe wird
in m über Normalhöhenbull (NHN) angegeben und ist der Planzeichnung zu entnehmen.
Die Solarmodule und Batteriespeicher dürfen eine max. Höhe von  3,50 m nicht über-
schreiten. Die dazugehörigen Nebenanlagen wie Wechselrichter-, Übergabe und Trafo-
stationen dürfen eine max. Höhe von 4,00 m nicht überschreiten. In den Bereichen, in
denen die Geländeoberfläche vom mittleren Höhenniveau des Baugebietes abweicht,
darf die Bezugshöhe um das Maß der natürlichen Steigung erhöht werden. 

2.2 Der  Abstand der  Solarmodule  zum Grund (Geländeoberfläche bis  Unterkante  Tisch)
muss mind. 80 cm betragen. Zwischen den Reihen der Solarmodule ist ein Abstand von
mind. 3,00 m einzuhalten.

3 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 und 2a BauGB 
und §§ 22 bis 23 BauNVO

Die Flächen innerhalb der Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sin-
ne des Naturschutzrechtes (Knick/ Stillgewässer) sowie sämtliche festgesetzte Flächen
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,  Natur und
Landschaft sind vor Eingriffen zu schützen und von jeglicher Bebauung freizuhalten. 

4 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

4.1 Auf  den  mit  Solarmodulen  einschließlich  dazugehöriger  Nebenanlagen überstellten
Grün- und Ackerlandflächen findet eine landwirtschaftliche Zusatznutzung statt: zulässig
ist eine extensive Beweidung mit Schafen (in der Hauptvegetationsperiode, in der Zeit
vom 01.05. - 31.10., max. 3 GV/ ha und während der Winterbeweidung, in der Zeit vom
01.11. - 30.04., max. 1,5 GV/ ha) oder eine ein- bis zweischürige Mahd. Sollte es durch
ein übermäßiges Wachstum der Pflanzen zu Verschattungen der Module kommen, ist
eine Zusatzmahd zwischen den Modulreihen zulässig. Die Mahd hat frühestens ab dem
21. Juni zu erfolgen. Zum Schutz der Fauna sind für die Mahd ausschließlich Balken-
mähgeräte zulässig. Das Mahdgut ist möglichst vollständig von der Fläche zu entfernen.
Auf eine Bodenbearbeitung ist zu verzichten. Auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln
sowie organischem/mineralischem Dünger, Festmist, Gülle, Klärschlämmen oder Gär-
substraten aus Biogasanlagen ist zu verzichten. Ebenso ist ein Walzen der Flächen so-
wie das Schleppen nicht zulässig.

4.2 Auf den Flächen für die Landwirtschaft  ist  eine ein- bis zweischürige Pflegemahd ab
dem 21. Juni zulässig. Auf eine Bodenbearbeitung ist zu verzichten.

4.3 M1: Die in der Planzeichnung mit M2 gekennzeichneten Flächen für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sind in exten-
siv zu nutzendes Grünland umzuwandeln.  Zulässig ist  eine extensive Beweidung mit
Schafen, Rindern und/oder Pferden (in der Hauptvegetationsperiode, in der Zeit  vom
01.05.  -  31.10.,  max.  3 GV/ ha und während der Winterbeweidung,  in der Zeit  vom
01.11. - 30.04., max. 1,5 GV/ ha) oder eine ein- bis zweischürige Mahd. Die Mahd hat
frühestens ab dem 21. Juni zu erfolgen. Das Mahdgut ist vollständig von der Fläche zu
entfernen. Auf eine Bodenbearbeitung ist zu verzichten. Auf den Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln sowie organischem/mineralischem Dünger,  Festmist,  Gülle,  Klärschläm-
men oder Gärsubstraten aus Biogasanlagen ist zu verzichten. Ebenso ist ein Walzen
der Flächen sowie das Schleppen nicht zulässig. 

Zusätzlich ist auf der südlichen Maßnahmenfläche M1 eine Blänke auf ca. 700 m² anzu-
legen (s. Grünordnungskonzept als Anhang zur Begründung).

4.4 M2: Auf der in der Planzeichnung mit M2 gekennzeichnete Fläche für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist eine Wand-
lung in eine extensiv zu nutzende Grünlandfläche vorzusehen, welche als Wildkorridor
fungieren wird. Es ist eine zwei-schürige Mahd durchzuführen. Die Mahd hat frühestens
ab dem 21. Juni zu erfolgen. Zum Schutz der Fauna sind für die Mahd ausschließlich
Balkenmähgeräte zulässig. Das Mahdgut ist vollständig von der Fläche zu entfernen. Es
ist  ein regionales artenreiches Saatgut auszubringen. Hiervon ist  die nördliche Grün-
landfläche mit Moorboden auszunehmen. Auf eine Bodenbearbeitung ist zu verzichten.
Auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sowie organischem/mineralischem Dünger,
Festmist, Gülle, Klärschlämmen oder Gärsubstraten aus Biogasanlagen ist zu verzich-
ten. Ebenso ist ein Walzen der Flächen sowie das Schleppen nicht zulässig. 

Zusätzlich sind entlang der nördlichen Hälfte des östlich gelegenen Zauns, der die Son-
dergebietsfläche und den Wildkorridor voneinander trennt, auf einer Länge von 142 m
einreihig heimische Sträucher und Gehölze mit einem Pflanzabstand von 3 m aus der
folgenden Pflanzliste zu pflanzen und auf Dauer zu erhalten.

Folgende Strauch- und Gehölzarten sind zu verwenden:

Pflanzliste: Schwarzer Holunder, Hundsrose, Roter Hartriegel, Hasel

Die Sträucher und Gehölze sind möglichst durch einen Wildschutzzaun vor Verbiss zu
schützen, bis sie eine Höhe von etwa 1,5 bis 2 m erreicht haben (s. Grünordnungskon-
zept als Anhang zur Begründung).

4.5 M3:  Die in der Planzeichnung mit  M3 gekennzeichnete Fläche für  Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist in extensiv
zu nutzendes Grünland umzuwandeln. Zulässig ist eine extensive Beweidung mit Scha-
fen, Rindern und/oder Pferden (in der Hauptvegetationsperiode, in der Zeit vom 01.05. -
31.10.,  max.  3 GV/ ha und während der Winterbeweidung,  in der Zeit  vom 01.11.  -
30.04., max. 1,5 GV/ ha) oder eine ein- bis zweischürige Mahd. Die Mahd hat frühestens
ab dem 21. Juni zu erfolgen. Das Mahdgut ist vollständig von der Fläche zu entfernen.
Auf eine Bodenbearbeitung ist zu verzichten. Auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln
sowie organischem/mineralischem Dünger, Festmist, Gülle, Klärschlämmen oder Gär-
substraten aus Biogasanlagen ist zu verzichten. Ebenso ist ein Walzen der Flächen so-
wie das Schleppen nicht zulässig. Zusätzlich wird auf einer Länge von 88 m ein zweirei-
higer Knick südlich der Sondergebietsfläche angelegt. Dieser Wall wird unter anderem
mit großkronigen, heimischen Laubbäumen (Eiche, Rotbuche) im Abstand von 11 m zu-
einander bepflanzt (Stammumfang 14 – 16 cm). Als Unterbewuchs müssen heimische
Sträucher wie zum Beispiel Schlehe, Holunder, Hasel, Hundsrose und Weißdorn genutzt
werden. Der Pflanzabstand der Sträucher hat in der Reihe 1 m zu betragen. Zwischen
den Reihen ist ein Abstand von 0,5 m zu wählen. Die Pflanzen werden gegeneinander
versetzt gepflanzt. Im Südosten der Maßnahmenfläche 3 wird eine Feldgehölzfläche auf
600 m2 angelegt. Hierfür sind kleine Setzlinge zu pflanzen. Es ist auf einen natürlichen,

Text (Teil B)

1 Art der baulichen Nutzung nach (§ 1BauNVO)

Das sonstige Sondergebiet "Photovoltaik-Freiflächenanlage" im Sinne des § 11 BauNVO
dient der Nutzung Stromerzeugung mittels Photovoltaikanlagen. Zulässig ist die Errich-
tung von Solarmodulen, Transformatoren-, Wechselrichter- und Übergabestationen und
deren  Zuwegungen  sowie  der  Errichtung  eines Batteriespeichers  und  notwendigen
Maßnahmen zum Brandschutz. Zusätzlich ist unterhalb und neben der baulichen Anla-
gen (Solarmodule) eine landwirtschaftliche Nutzung zulässig. Um eine Blendwirkung in
Richtung der Straßen zu vermeiden sind blendgeschütze Module zu verwenden. 

2 Maß der baulichen Nutzung (§ 16 und 18 BauNVO)

2.1 Die Höhe der baulichen Anlagen wird mit einer Oberkante (OK) als Höchstmaß, gemes-
sen von der Geländehöhe innerhalb der Baugrenzen, festgesetzt. Die Bezugshöhe wird
in m über Normalhöhenbull (NHN) angegeben und ist der Planzeichnung zu entnehmen.
Die Solarmodule und Batteriespeicher dürfen eine max. Höhe von  3,50 m nicht über-
schreiten. Die dazugehörigen Nebenanlagen wie Wechselrichter-, Übergabe und Trafo-
stationen dürfen eine max. Höhe von 4,00 m nicht überschreiten. In den Bereichen, in
denen die Geländeoberfläche vom mittleren Höhenniveau des Baugebietes abweicht,
darf die Bezugshöhe um das Maß der natürlichen Steigung erhöht werden. 

2.2 Der  Abstand der  Solarmodule  zum Grund (Geländeoberfläche bis  Unterkante  Tisch)
muss mind. 80 cm betragen. Zwischen den Reihen der Solarmodule ist ein Abstand von
mind. 3,00 m einzuhalten.

3 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 und 2a BauGB 
und §§ 22 bis 23 BauNVO

Die Flächen innerhalb der Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sin-
ne des Naturschutzrechtes (Knick/ Stillgewässer) sowie sämtliche festgesetzte Flächen
für Maßnahmen zum Schutz,  zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft sind vor Eingriffen zu schützen und von jeglicher Bebauung freizuhalten. 

4 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

4.1 Auf  den  mit  Solarmodulen  einschließlich  dazugehöriger  Nebenanlagen überstellten
Grün- und Ackerlandflächen findet eine landwirtschaftliche Zusatznutzung statt: zulässig
ist eine extensive Beweidung mit Schafen (in der Hauptvegetationsperiode, in der Zeit
vom 01.05. - 31.10., max. 3 GV/ ha und während der Winterbeweidung, in der Zeit vom
01.11. - 30.04., max. 1,5 GV/ ha) oder eine ein- bis zweischürige Mahd. Sollte es durch
ein übermäßiges Wachstum der Pflanzen zu Verschattungen der Module kommen, ist
eine Zusatzmahd zwischen den Modulreihen zulässig. Die Mahd hat frühestens ab dem
21. Juni zu erfolgen. Zum Schutz der Fauna sind für die Mahd ausschließlich Balken-
mähgeräte zulässig. Das Mahdgut ist möglichst vollständig von der Fläche zu entfernen.
Auf eine Bodenbearbeitung ist zu verzichten. Auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln
sowie organischem/mineralischem Dünger, Festmist, Gülle, Klärschlämmen oder Gär-
substraten aus Biogasanlagen ist zu verzichten. Ebenso ist ein Walzen der Flächen so-
wie das Schleppen nicht zulässig.

4.2 Auf den Flächen für die Landwirtschaft ist eine ein- bis zweischürige Pflegemahd ab
dem 21. Juni zulässig. Auf eine Bodenbearbeitung ist zu verzichten.

4.3 M1: Die in der Planzeichnung mit M2 gekennzeichneten Flächen für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sind in exten-
siv zu nutzendes Grünland umzuwandeln. Zulässig ist  eine extensive Beweidung mit
Schafen, Rindern und/oder Pferden (in der Hauptvegetationsperiode, in der Zeit vom
01.05.  -  31.10.,  max.  3 GV/ ha und während der Winterbeweidung,  in  der Zeit  vom
01.11. - 30.04., max. 1,5 GV/ ha) oder eine ein- bis zweischürige Mahd. Die Mahd hat
frühestens ab dem 21. Juni zu erfolgen. Das Mahdgut ist vollständig von der Fläche zu
entfernen. Auf eine Bodenbearbeitung ist zu verzichten. Auf den Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln sowie organischem/mineralischem Dünger,  Festmist,  Gülle,  Klärschläm-
men oder Gärsubstraten aus Biogasanlagen ist zu verzichten. Ebenso ist ein Walzen
der Flächen sowie das Schleppen nicht zulässig. 

Zusätzlich ist auf der südlichen Maßnahmenfläche M1 eine Blänke auf ca. 700 m² anzu-
legen.

4.4 M2: Auf der in der Planzeichnung mit M2 gekennzeichnete Fläche für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist eine Wand-
lung in eine extensiv zu nutzende Grünlandfläche vorzusehen, welche als Wildkorridor
fungieren wird. Es ist eine zwei-schürige Mahd durchzuführen. Die Mahd hat frühestens
ab dem 21. Juni zu erfolgen. Zum Schutz der Fauna sind für die Mahd ausschließlich
Balkenmähgeräte zulässig. Das Mahdgut ist vollständig von der Fläche zu entfernen. Es
ist  ein regionales artenreiches Saatgut auszubringen. Hiervon ist  die nördliche Grün-
landfläche mit Moorboden auszunehmen. Auf eine Bodenbearbeitung ist zu verzichten.
Auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sowie organischem/mineralischem Dünger,
Festmist, Gülle, Klärschlämmen oder Gärsubstraten aus Biogasanlagen ist zu verzich-
ten. Ebenso ist ein Walzen der Flächen sowie das Schleppen nicht zulässig. 

Zusätzlich sind entlang der nördlichen Hälfte des östlich gelegenen Zauns, der die Son-
dergebietsfläche und den Wildkorridor voneinander trennt, auf einer Länge von 142 m
einreihig heimische Sträucher und Gehölze mit einem Pflanzabstand von 3 m aus der
folgenden Pflanzliste zu pflanzen und auf Dauer zu erhalten.

Folgende Strauch- und Gehölzarten sind zu verwenden:

Pflanzliste: Schwarzer Holunder, Hundsrose, Roter Hartriegel, Hasel

Die Sträucher und Gehölze sind möglichst durch einen Wildschutzzaun vor Verbiss zu
schützen, bis sie eine Höhe von etwa 1,5 bis 2 m erreicht haben (s. Grünordnungskon-
zept als Anhang zur Begründung).

4.5 M3:  Die in der Planzeichnung mit  M3 gekennzeichnete Fläche für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist in extensiv
zu nutzendes Grünland umzuwandeln. Zulässig ist eine extensive Beweidung mit Scha-
fen, Rindern und/oder Pferden (in der Hauptvegetationsperiode, in der Zeit vom 01.05. -
31.10.,  max.  3 GV/ ha und während der Winterbeweidung,  in  der Zeit  vom 01.11.  -
30.04., max. 1,5 GV/ ha) oder eine ein- bis zweischürige Mahd. Die Mahd hat frühestens
ab dem 21. Juni zu erfolgen. Das Mahdgut ist vollständig von der Fläche zu entfernen.
Auf eine Bodenbearbeitung ist zu verzichten. Auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln
sowie organischem/mineralischem Dünger, Festmist, Gülle, Klärschlämmen oder Gär-
substraten aus Biogasanlagen ist zu verzichten. Ebenso ist ein Walzen der Flächen so-
wie das Schleppen nicht zulässig. Zusätzlich wird auf einer Länge von 88 m ein zweirei-
higer Knick südlich der Sondergebietsfläche angelegt. Dieser Wall (Wallhöhe 1 m, Kern
2,5 m breit, Krone 1,5 m breit) wird unter anderem mit großkronigen, heimischen Laub-
bäumen (Eiche, Rotbuche) im Abstand von 11 m zueinander bepflanzt (Stammumfang
14 – 16 cm). Als Unterbewuchs müssen heimische Sträucher wie zum Beispiel Schlehe,
Holunder,  Hasel,  Hundsrose  und  Weißdorn  genutzt  werden.  Der  Pflanzabstand  der
Sträucher hat in der Reihe 1 m zu betragen. Zwischen den Reihen ist ein Abstand von
0,5 m zu wählen. Die Pflanzen werden gegeneinander versetzt gepflanzt. Im Südosten
der Maßnahmenfläche 3 wird eine Feldgehölzfläche auf 600 m2 angelegt. Hierfür sind

Text (Teil B)

1 Art der baulichen Nutzung nach (§ 1BauNVO)

Das sonstige Sondergebiet "Photovoltaik-Freiflächenanlage" im Sinne des § 11 BauNVO
dient der Nutzung Stromerzeugung mittels Photovoltaikanlagen. Zulässig ist die Errich-
tung von Solarmodulen, Transformatoren-, Wechselrichter- und Übergabestationen und
deren Zuwegungen und notwendigen Maßnahmen zum Brandschutz. Zusätzlich ist un-
terhalb und neben der baulichen Anlagen (Solarmodule) eine landwirtschaftliche Nut-
zung zulässig. Um eine Blendwirkung in Richtung der Straßen zu vermeiden sind blend-
geschütze Module zu verwenden. 

2 Maß der baulichen Nutzung (§ 16 und 18 BauNVO)

2.1 Die Höhe der baulichen Anlagen wird mit einer Oberkante (OK) als Höchstmaß, gemes-
sen von der Geländehöhe innerhalb der Baugrenzen, festgesetzt. Die Bezugshöhe wird
in m über Normalhöhenbull (NHN) angegeben und ist der Planzeichnung zu entnehmen.
Die Solarmodule dürfen eine max. Höhe von 3,50 m nicht überschreiten. Die dazugehö-
rigen  Nebenanlagen  wie  Wechselrichter-,  Übergabe  und  Trafostationen  dürfen  eine
max. Höhe von 4,00 m nicht überschreiten. In den Bereichen, in denen die Geländeo-
berfläche vom mittleren Höhenniveau des Baugebietes abweicht, darf die Bezugshöhe
um das Maß der natürlichen Steigung erhöht werden. 

2.2 Der  Abstand der  Solarmodule  zum Grund (Geländeoberfläche bis  Unterkante  Tisch)
muss mind. 80 cm betragen. Zwischen den Reihen der Solarmodule ist ein Abstand von
mind. 3,00 m einzuhalten.

3 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 und 2a BauGB 
und §§ 22 bis 23 BauNVO

Die Flächen innerhalb der Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sin-
ne des Naturschutzrechtes (Knick/ Stillgewässer) sowie sämtliche festgesetzte Flächen
für Maßnahmen zum Schutz,  zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft sind vor Eingriffen zu schützen und von jeglicher Bebauung freizuhalten. 

4 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

4.1 Auf  den  mit  Solarmodulen  einschließlich  dazugehöriger  Nebenanlagen überstellten
Grün- und Ackerlandflächen findet eine landwirtschaftliche Zusatznutzung statt: zulässig
ist eine extensive Beweidung mit Schafen (in der Hauptvegetationsperiode, in der Zeit
vom 01.05. - 31.10., max. 3 GV/ ha und während der Winterbeweidung, in der Zeit vom
01.11. - 30.04., max. 1,5 GV/ ha) oder eine ein- bis zweischürige Mahd. Sollte es durch
ein übermäßiges Wachstum der Pflanzen zu Verschattungen der Module kommen, ist
eine Zusatzmahd zwischen den Modulreihen zulässig. Die Mahd hat frühestens ab dem
21. Juni zu erfolgen. Zum Schutz der Fauna sind für die Mahd ausschließlich Balken-
mähgeräte zulässig. Das Mahdgut ist möglichst vollständig von der Fläche zu entfernen.
Auf eine Bodenbearbeitung ist zu verzichten. Auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln
sowie organischem/mineralischem Dünger, Festmist, Gülle, Klärschlämmen oder Gär-
substraten aus Biogasanlagen ist zu verzichten. Ebenso ist ein Walzen der Flächen so-
wie das Schleppen nicht zulässig.

4.2 Auf den Flächen für die Landwirtschaft ist eine ein- bis zweischürige Pflegemahd ab
dem 21. Juni zulässig. Auf eine Bodenbearbeitung ist zu verzichten.

4.3 M1: Die in der Planzeichnung mit M2 gekennzeichneten Flächen für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sind in exten-
siv zu nutzendes Grünland umzuwandeln. Zulässig ist  eine extensive Beweidung mit
Schafen, Rindern und/oder Pferden (in der Hauptvegetationsperiode, in der Zeit vom
01.05.  -  31.10.,  max.  3 GV/ ha und während der Winterbeweidung,  in  der Zeit  vom
01.11. - 30.04., max. 1,5 GV/ ha) oder eine ein- bis zweischürige Mahd. Die Mahd hat
frühestens ab dem 21. Juni zu erfolgen. Das Mahdgut ist vollständig von der Fläche zu
entfernen. Auf eine Bodenbearbeitung ist zu verzichten. Auf den Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln sowie organischem/mineralischem Dünger,  Festmist,  Gülle,  Klärschläm-
men oder Gärsubstraten aus Biogasanlagen ist zu verzichten. Ebenso ist ein Walzen
der Flächen sowie das Schleppen nicht zulässig. 

Zusätzlich ist auf der südlichen Maßnahmenfläche M1 eine Blänke auf ca. 700 m² anzu-
legen.

4.4 M2: Auf der in der Planzeichnung mit M2 gekennzeichnete Fläche für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist eine Wand-
lung in eine extensiv zu nutzende Grünlandfläche vorzusehen, welche als Wildkorridor
fungieren wird. Es ist eine zwei-schürige Mahd durchzuführen. Die Mahd hat frühestens
ab dem 21. Juni zu erfolgen. Zum Schutz der Fauna sind für die Mahd ausschließlich
Balkenmähgeräte zulässig. Das Mahdgut ist vollständig von der Fläche zu entfernen. Es
ist  ein regionales artenreiches Saatgut auszubringen. Hiervon ist  die nördliche Grün-
landfläche mit Moorboden auszunehmen. Auf eine Bodenbearbeitung ist zu verzichten.
Auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sowie organischem/mineralischem Dünger,
Festmist, Gülle, Klärschlämmen oder Gärsubstraten aus Biogasanlagen ist zu verzich-
ten. Ebenso ist ein Walzen der Flächen sowie das Schleppen nicht zulässig. 

Zusätzlich sind entlang der nördlichen Hälfte des östlich gelegenen Zauns, der die Son-
dergebietsfläche und den Wildkorridor voneinander trennt, auf einer Länge von 142 m
einreihig heimische Sträucher und Gehölze mit einem Pflanzabstand von 3 m aus der
folgenden Pflanzliste zu pflanzen und auf Dauer zu erhalten.

Folgende Strauch- und Gehölzarten sind zu verwenden:

Pflanzliste: Schwarzer Holunder, Hundsrose, Roter Hartriegel, Hasel

Die Sträucher und Gehölze sind möglichst durch einen Wildschutzzaun vor Verbiss zu
schützen, bis sie eine Höhe von etwa 1,5 bis 2 m erreicht haben (s. Grünordnungskon-
zept als Anhang zur Begründung).

4.5 M3:  Die in der Planzeichnung mit  M3 gekennzeichnete Fläche für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist in extensiv
zu nutzendes Grünland umzuwandeln. Zulässig ist eine extensive Beweidung mit Scha-
fen, Rindern und/oder Pferden (in der Hauptvegetationsperiode, in der Zeit vom 01.05. -
31.10.,  max.  3 GV/ ha und während der Winterbeweidung,  in  der Zeit  vom 01.11.  -
30.04., max. 1,5 GV/ ha) oder eine ein- bis zweischürige Mahd. Die Mahd hat frühestens
ab dem 21. Juni zu erfolgen. Das Mahdgut ist vollständig von der Fläche zu entfernen.
Auf eine Bodenbearbeitung ist zu verzichten. Auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln
sowie organischem/mineralischem Dünger, Festmist, Gülle, Klärschlämmen oder Gär-
substraten aus Biogasanlagen ist zu verzichten. Ebenso ist ein Walzen der Flächen so-
wie das Schleppen nicht zulässig. Zusätzlich wird auf einer Länge von 88 m ein zweirei-
higer Knick südlich der Sondergebietsfläche angelegt. Dieser Wall (Wallhöhe 1 m, Kern
2,5 m breit, Krone 1,5 m breit) wird unter anderem mit großkronigen, heimischen Laub-
bäumen (Eiche, Rotbuche) im Abstand von 11 m zueinander bepflanzt (Stammumfang
14 – 16 cm). Als Unterbewuchs müssen heimische Sträucher wie zum Beispiel Schlehe,
Holunder,  Hasel,  Hundsrose  und  Weißdorn  genutzt  werden.  Der  Pflanzabstand  der
Sträucher hat in der Reihe 1 m zu betragen. Zwischen den Reihen ist ein Abstand von
0,5 m zu wählen. Die Pflanzen werden gegeneinander versetzt gepflanzt. Im Südosten
der Maßnahmenfläche 3 wird eine Feldgehölzfläche auf 600 m2 angelegt. Hierfür sind

4.3 M1: Die in der Planzeichnung mit M2 gekennzeichneten Flächen für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sind in exten-
siv zu nutzendes Grünland umzuwandeln.  Zulässig ist  eine extensive Beweidung mit
Schafen, Rindern und/oder Pferden (in der Hauptvegetationsperiode, in der Zeit  vom
01.05.  -  31.10.,  max.  3 GV/ ha und während der Winterbeweidung,  in der Zeit  vom
01.11. - 30.04., max. 1,5 GV/ ha) oder eine ein- bis zweischürige Mahd. Die Mahd hat
frühestens ab dem 21. Juni zu erfolgen. Das Mahdgut ist vollständig von der Fläche zu
entfernen. Auf eine Bodenbearbeitung ist zu verzichten. Auf den Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln sowie organischem/mineralischem Dünger,  Festmist,  Gülle,  Klärschläm-
men oder Gärsubstraten aus Biogasanlagen ist zu verzichten. Ebenso ist ein Walzen
der Flächen sowie das Schleppen nicht zulässig. 

Zusätzlich ist auf der südlichen Maßnahmenfläche M1 eine Blänke auf ca. 700 m² anzu-
legen (s. Grünordnungskonzept als Anhang zur Begründung).

4.4 M2: Auf der in der Planzeichnung mit M2 gekennzeichnete Fläche für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist eine Wand-
lung in eine extensiv zu nutzende Grünlandfläche vorzusehen, welche als Wildkorridor
fungieren wird. Es ist eine zwei-schürige Mahd durchzuführen. Die Mahd hat frühestens
ab dem 21. Juni zu erfolgen. Zum Schutz der Fauna sind für die Mahd ausschließlich
Balkenmähgeräte zulässig. Das Mahdgut ist vollständig von der Fläche zu entfernen. Es
ist  ein regionales artenreiches Saatgut auszubringen. Hiervon ist  die nördliche Grün-
landfläche mit Moorboden auszunehmen. Auf eine Bodenbearbeitung ist zu verzichten.
Auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sowie organischem/mineralischem Dünger,
Festmist, Gülle, Klärschlämmen oder Gärsubstraten aus Biogasanlagen ist zu verzich-
ten. Ebenso ist ein Walzen der Flächen sowie das Schleppen nicht zulässig. 

Zusätzlich sind entlang der nördlichen Hälfte des östlich gelegenen Zauns, der die Son-
dergebietsfläche und den Wildkorridor voneinander trennt, auf einer Länge von 142 m
einreihig heimische Sträucher und Gehölze mit einem Pflanzabstand von 3 m aus der
folgenden Pflanzliste zu pflanzen und auf Dauer zu erhalten.

Folgende Strauch- und Gehölzarten sind zu verwenden:

Pflanzliste: Schwarzer Holunder, Hundsrose, Roter Hartriegel, Hasel

Die Sträucher und Gehölze sind möglichst durch einen Wildschutzzaun vor Verbiss zu
schützen, bis sie eine Höhe von etwa 1,5 bis 2 m erreicht haben (s. Grünordnungskon-
zept als Anhang zur Begründung).

4.5 M3:  Die in der Planzeichnung mit  M3 gekennzeichnete Fläche für  Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist in extensiv
zu nutzendes Grünland umzuwandeln. Zulässig ist eine extensive Beweidung mit Scha-
fen, Rindern und/oder Pferden (in der Hauptvegetationsperiode, in der Zeit vom 01.05. -
31.10.,  max.  3 GV/ ha und während der Winterbeweidung,  in der Zeit  vom 01.11.  -
30.04., max. 1,5 GV/ ha) oder eine ein- bis zweischürige Mahd. Die Mahd hat frühestens
ab dem 21. Juni zu erfolgen. Das Mahdgut ist vollständig von der Fläche zu entfernen.
Auf eine Bodenbearbeitung ist zu verzichten. Auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln
sowie organischem/mineralischem Dünger, Festmist, Gülle, Klärschlämmen oder Gär-
substraten aus Biogasanlagen ist zu verzichten. Ebenso ist ein Walzen der Flächen so-
wie das Schleppen nicht zulässig. Zusätzlich wird auf einer Länge von 88 m ein zweirei-
higer Knick südlich der Sondergebietsfläche angelegt. Dieser Wall wird unter anderem
mit großkronigen, heimischen Laubbäumen (Eiche, Rotbuche) im Abstand von 11 m zu-
einander bepflanzt (Stammumfang 14 – 16 cm). Als Unterbewuchs müssen heimische
Sträucher wie zum Beispiel Schlehe, Holunder, Hasel, Hundsrose und Weißdorn genutzt
werden. Der Pflanzabstand der Sträucher hat in der Reihe 1 m zu betragen. Zwischen
den Reihen ist ein Abstand von 0,5 m zu wählen. Die Pflanzen werden gegeneinander
versetzt gepflanzt. Im Südosten der Maßnahmenfläche 3 wird eine Feldgehölzfläche auf
600 m2 angelegt. Hierfür sind kleine Setzlinge zu pflanzen. Es ist auf einen natürlichen,

lockeren Aufbau bestehend aus einer Baumschicht, einer Mantelzone und einer Saum-
zone zu achten und ein Baumanteil von 15% zu pflanzen (siehe Grünordnungskonzept
als Anhang zur Begründung).

4.6 M4: Auf der in der Planzeichnung mit  M4 gekennzeichneten Fläche für Maßnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist eine
Ackerbrache durch Selbstbegrünung zu entwickeln. In einem Zeitraum von mindestens
3 Jahren ist auf jegliche Form der Flächenbewirtschaftung zu verzichten. Sollte nach 3
Jahren bereits deutlich werden, dass ein zu starker Unkrautdruck vorhanden ist und be-
reits nur noch wenige Arten den Pflanzenbestand dominieren, so ist die extensive Pflege
der Ackerbrache zulässig (s. Grünordnungskonzept als Anhang zur Begründung).

4.7 Innerhalb der mit M5 gekennzeichneten Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist innerhalb  eines 3 m breiten
Streifens eine zweireihige ebenerdige Feldhecke auf 140 m Länge zur Eingrünung der
Anlage aus heimischen Sträuchern aus der Pflanzliste zu pflanzen und auf Dauer zu er-
halten. Aufgrund der Hochspannungstrasse und dessen Leitungsschutzbereich darf die
Hecke eine maximale Wuchshöhe von 2,5 m über der natürlichen Geländeoberfläche
nicht überschreiten. Der dafür notwendige, bis zu einmal jährlich durchzuführende Rück-
schnitt hat stets während der Vegetationsruhe und außerhalb der Brutzeit zu erfolgen.

Folgende Strauch- und Gehölzarten sind zu verwenden:

Pflanzliste: Hundsrose, Weißdorn, Schneeball, Schlehe, Pfaffenhütchen, Schwarzer Ho-
lunder und Faulbaum

5 Abgrabungen/ Aufschüttungen

Die vorhandene natürliche Geländegestalt  darf  nicht verändert  werden.  Abgrabungen
und Aufschüttungen sind ausnahmsweise nur kleinflächig bis zu einer max. Abweichung
von bis zu 0,5 m von der natürlichen Geländeoberfläche zulässig, soweit sie zur Aufstel-
lung der Solarmodule oder zur Errichtung der Technikgebäude erforderlich sind. 

6 Oberflächenwasser

Das anfallende Niederschlagswasser ist auf dem Grundstück vor Ort zu versickern.

7 Örtliche Bauvorschriften nach § 9 Abs. 4 BauGB und § 86 LBO

Eine Einfriedung ist als Maschendrahtzaun oder Stabgitterzaun inkl. einer Reihe Sta-
cheldraht am oberen Ende, bis zu einer Höhe von 2,00 m zulässig. Der Zaun ist wolfssi-
cher zu gestalten. Dementsprechend ist der Zaun zusätzlich 70 cm tief einzugraben und
in 20 bis 30 cm Tiefe mit einer Zaunschürze zu versehen, welche mittels Ringverschlüs-
sen am Zaun befestigt wird und 90 cm breit ist. Außerdem wird die Zaunschürze mittels
eines Erdnageln befestigt. Es werden Durchlässe in den Zaun integriert, um Kleinsäu-
gern das Durchkommen zu ermöglichen. Ausschließlich zur statischen Sicherung der
Eckpfosten sind Betonfundamente zulässig. 

8 Artenschutzrechtliche Hinweise

8.1 Zum Schutz der Amphibien während der Bauarbeiten ist vor Baubeginn durch die geziel-
te Absuche von Laichgewässern das Vorkommen von Individuen auszuschließen. Sollte
das Vorkommen von Amphibien vor Beginn der Bautätigkeiten nicht eindeutig auszu-
schließen sein, so sind die potenziellen Laichgewässer und ihre funktional bedeutende
Umgebung, von denen Wanderverbindungen zu Winterquartieren über die Baustelle be-
stehen könnten, mit einem temporären Schutzzaun abzugrenzen. Der Schutzzaun ist

vor dem Baubeginn aufzustellen und so zu gestalten, dass er von der Seite des Laich-
gewässers weder horizontal noch vertikal überwunden oder umgangen werden kann.
Baustellenseitig sind Rampen (max 40 ° steil) oder Erdhaufen mit entsprechender Nei-
gung alle 50 m anzuordnen, damit die Tiere innerhalb des Baustellenareals noch die
Laichgewässer erreichen können.

Schutzzäune sind während der Bauphase an folgenden Stellen anzulegen:

• Zwischen der Zufahrt und der Lagerfläche sowie dem Wald „Moorholt“ und dem
am Waldrand gelegenem Gewässer im Südwesten des Geltungsbereiches ist ein
Schutzzaun  anzulegen.  Bei  der  Ausgestaltung  der  Schutzeinrichtung  ist  zu
beachten, dass in dem Gewässer auch Amphibien laichen könnten, die in den
westlich gelegenen Knicks überwintert haben.

• Die im Norden gelegene Grünlandfläche mit Teich (grenzt im Süden an den vor-
gesehenen Wildkorridor und im Norden an den Wald „Rehhort“) ist mit den west-
lich und östlich angrenzenden Waldabstandsflächen abzuzäunen. Eine mögliche
Zuwanderung aus dem dort von Süd nach Nord verlaufenden Knick ist bei der
Ausgestaltung der Schutzeinrichtung zu beachten.

• Am östlichen Rand der Geltungsbereiches befindet sich ein Teich. Die Abgren-
zung der Photovoltaik-Freiflächenanlage lässt südöstlich dieses Teiches sowie
zum Waldrand hin einige Bereiche frei, die mittels eines Schutzzaunes abzugren-
zen sind. Auch hier können Amphibien aus dem südlichen Kick zuwandern, was
bei der Ausgestaltung der Schutzeinrichtung zu beachten ist.

• Die Waldflächen „Moorholt“ und „Rehhort“ sind gegen die Baufläche abzuzäu-
nen.

Ein Schutzzaun ist nicht erforderlich, wenn die Baumaßnahmen in dem jeweiligen Teil-
bereichen außerhalb der Wanderperioden durchgeführt werden oder wenn durch geziel-
te Absuche von potenziellen Laichgewässern vor Baubeginn festgestellt werden kann,
das in den jeweiligen Gewässern keine Amphibien gelaicht haben.

8.2 Zum Schutz der  Gehölzfreibrüter  (inkl.  Schwarzkehlchen) ist  der  Bau bzw.  die Bau-
feldräumung nur außerhalb der Brutzeit, im Zeitraum vom 01. Oktober bis 28./29. Febru-
ar,  durchzuführen.  Baumaßnahmen  auf  der  Vorhabenfläche,  welche  vor Beginn  der
Brutzeit (01.03.) begonnen wurden, können, sofern sie ohne Unterbrechung fortgesetzt
werden, in der Brutzeit beendet werden. Eine mögliche Unterbrechung der Baumaßnah-
men darf höchstens 7 Tage betragen. Sind der Bau bzw. die Baufeldräumung außerhalb
der Brutzeit nicht möglich oder sollten die Baumaßnahmen in die Brutzeit hinein fortge-
setzt werden, sind im Rahmen der artenschutzfachlichen Baubegleitung gezielte Vergrä-
mungsmaßnahmen  zu  beachten  bzw.  Maßnahmen  zur  Entwertung  von  potenziellen
Brutplätzen  vor  Brutbeginn  durchzuführen.  Vor  Baubeginn  ist  eine  Besatzkontrolle
durchzuführen. Sollten Gelege bzw. Jungvögel im Vorhabengebiet festgestellt werden,
ist die Naturschutzbehörde vor Baubeginn zu kontaktieren.

4.3 M1: Die in der Planzeichnung mit M2 gekennzeichneten Flächen für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sind in exten-
siv zu nutzendes Grünland umzuwandeln. Zulässig ist  eine extensive Beweidung mit
Schafen, Rindern und/oder Pferden (in der Hauptvegetationsperiode, in der Zeit vom
01.05.  -  31.10.,  max.  3 GV/ ha und während der Winterbeweidung,  in  der Zeit  vom
01.11. - 30.04., max. 1,5 GV/ ha) oder eine ein- bis zweischürige Mahd. Die Mahd hat
frühestens ab dem 21. Juni zu erfolgen. Das Mahdgut ist vollständig von der Fläche zu
entfernen. Auf eine Bodenbearbeitung ist zu verzichten. Auf den Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln sowie organischem/mineralischem Dünger,  Festmist,  Gülle,  Klärschläm-
men oder Gärsubstraten aus Biogasanlagen ist zu verzichten. Ebenso ist ein Walzen
der Flächen sowie das Schleppen nicht zulässig. 

Zusätzlich ist auf der südlichen Maßnahmenfläche M1 eine Blänke auf ca. 700 m² anzu-
legen.

4.4 M2: Auf der in der Planzeichnung mit M2 gekennzeichnete Fläche für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist eine Wand-
lung in eine extensiv zu nutzende Grünlandfläche vorzusehen, welche als Wildkorridor
fungieren wird. Es ist eine zwei-schürige Mahd durchzuführen. Die Mahd hat frühestens
ab dem 21. Juni zu erfolgen. Zum Schutz der Fauna sind für die Mahd ausschließlich
Balkenmähgeräte zulässig. Das Mahdgut ist vollständig von der Fläche zu entfernen. Es
ist  ein regionales artenreiches Saatgut auszubringen. Hiervon ist  die nördliche Grün-
landfläche mit Moorboden auszunehmen. Auf eine Bodenbearbeitung ist zu verzichten.
Auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sowie organischem/mineralischem Dünger,
Festmist, Gülle, Klärschlämmen oder Gärsubstraten aus Biogasanlagen ist zu verzich-
ten. Ebenso ist ein Walzen der Flächen sowie das Schleppen nicht zulässig. 

Zusätzlich sind entlang der nördlichen Hälfte des östlich gelegenen Zauns, der die Son-
dergebietsfläche und den Wildkorridor voneinander trennt, auf einer Länge von 142 m
einreihig heimische Sträucher und Gehölze mit einem Pflanzabstand von 3 m aus der
folgenden Pflanzliste zu pflanzen und auf Dauer zu erhalten.

Folgende Strauch- und Gehölzarten sind zu verwenden:

Pflanzliste: Schwarzer Holunder, Hundsrose, Roter Hartriegel, Hasel

Die Sträucher und Gehölze sind möglichst durch einen Wildschutzzaun vor Verbiss zu
schützen, bis sie eine Höhe von etwa 1,5 bis 2 m erreicht haben (s. Grünordnungskon-
zept als Anhang zur Begründung).

4.5 M3:  Die in der Planzeichnung mit  M3 gekennzeichnete Fläche für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist in extensiv
zu nutzendes Grünland umzuwandeln. Zulässig ist eine extensive Beweidung mit Scha-
fen, Rindern und/oder Pferden (in der Hauptvegetationsperiode, in der Zeit vom 01.05. -
31.10.,  max.  3 GV/ ha und während der Winterbeweidung,  in  der Zeit  vom 01.11.  -
30.04., max. 1,5 GV/ ha) oder eine ein- bis zweischürige Mahd. Die Mahd hat frühestens
ab dem 21. Juni zu erfolgen. Das Mahdgut ist vollständig von der Fläche zu entfernen.
Auf eine Bodenbearbeitung ist zu verzichten. Auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln
sowie organischem/mineralischem Dünger, Festmist, Gülle, Klärschlämmen oder Gär-
substraten aus Biogasanlagen ist zu verzichten. Ebenso ist ein Walzen der Flächen so-
wie das Schleppen nicht zulässig. Zusätzlich wird auf einer Länge von 88 m ein zweirei-
higer Knick südlich der Sondergebietsfläche angelegt. Dieser Wall (Wallhöhe 1 m, Kern
2,5 m breit, Krone 1,5 m breit) wird unter anderem mit großkronigen, heimischen Laub-
bäumen (Eiche, Rotbuche) im Abstand von 11 m zueinander bepflanzt (Stammumfang
14 – 16 cm). Als Unterbewuchs müssen heimische Sträucher wie zum Beispiel Schlehe,
Holunder,  Hasel,  Hundsrose  und  Weißdorn  genutzt  werden.  Der  Pflanzabstand  der
Sträucher hat in der Reihe 1 m zu betragen. Zwischen den Reihen ist ein Abstand von
0,5 m zu wählen. Die Pflanzen werden gegeneinander versetzt gepflanzt. Im Südosten
der Maßnahmenfläche 3 wird eine Feldgehölzfläche auf 600 m2 angelegt. Hierfür sind

kleine Setzlinge zu pflanzen. Es soll ein natürlicher, lockerer Aufbau bestehend aus ei-
ner Baumschicht, einer Mantelzone und einer Saumzone realisiert werden und es ist ein
Baumanteil von 15% zu pflanzen. Der bestehende Knick entlang der westlichen Grenze
der Maßnahmenfläche wird aufgewertet. Hierfür sollen nach dessen nächstem auf den
Knick setzen, heimische Laubbäume in diesen integriert werden. Hierfür sollen Eichen
und/oder Rotbuchen mit einem Stammumfang von 14 bis 16 cm genutzt werden. Es ist
die Pflanzung und Erhaltung von sieben zusätzlichen großkronigen, heimischen Laub-
bäumen durchzuführen.

4.6 M4: Auf der in der Planzeichnung mit  M4 gekennzeichneten Fläche für Maßnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist eine
Ackerbrache durch Selbstbegrünung zu entwickeln. In einem Zeitraum von mindestens
3 Jahren ist auf jegliche Form der Flächenbewirtschaftung zu verzichten. Nach 3 Jahren
ist ein Gutachten zum Zustand der Maßnahmenfläche zu erstellen. Sollte dort bereits
deutlich werden, dass ein zu starker Unkrautdruck vorhanden ist und bereits nur noch
wenige Arten den Pflanzenbestand dominieren, so ist die extensive Pflege der Ackerbra-
che zulässig.

4.7 Innerhalb der mit M5 gekennzeichneten Fläche mit Anpflanzungspflicht ist innerhalb ei-
nes 3 m breiten Streifens eine zweireihige ebenerdige Feldhecke auf 140 m Länge zur
Eingrünung der Anlage aus heimischen Sträuchern aus der Pflanzliste zu pflanzen und
auf Dauer zu erhalten. Aufgrund der Hochspannungstrasse und dessen Leitungsschutz-
bereich darf die Hecke eine maximale Wuchshöhe von 2,5 m über der natürlichen Ge-
ländeoberfläche nicht überschreiten. Der dafür notwendige, bis zu einmal jährlich durch-
zuführende Rückschnitt hat stets während der Vegetationsruhe und außerhalb der Brut-
zeit zu erfolgen.

Folgende Strauch- und Gehölzarten sind zu verwenden:

Pflanzliste: Hundsrose, Weißdorn, Schneeball, Schlehe, Pfaffenhütchen, Schwarzer Ho-
lunder und Faulbaum

4.8 Innerhalb der mit M6 gekennzeichneten Fläche mit Anpflanzungspflicht ist innerhalb ei-
nes 3 m breiten Streifens eine zweireihige ebenerdige Feldhecke auf 197 m Länge zur
Eingrünung der Anlage aus heimischen Sträuchern aus der Pflanzliste zu pflanzen und
auf Dauer zu erhalten. Der Pflanzabstand der Sträucher hat in der Reihe 1 m zu betra-
gen. Zwischen den Reihen ist ein Abstand von 0,5 m zu wählen. Die Pflanzen werden
gegeneinander versetzt gepflanzt.

Folgende Strauch- und Gehölzarten sind zu verwenden:

Pflanzliste: Hundsrose, Weißdorn, Schneeball, Schlehe, Pfaffenhütchen, Hasel, Schwar-
zer Holunder und Faulbaum

5 Abgrabungen/ Aufschüttungen

Die vorhandene natürliche Geländegestalt  darf  nicht  verändert werden. Abgrabungen
und Aufschüttungen sind ausnahmsweise nur kleinflächig bis zu einer max. Abweichung
von bis zu 0,5 m von der natürlichen Geländeoberfläche zulässig, soweit sie zur Aufstel-
lung der Solarmodule oder zur Errichtung der Technikgebäude erforderlich sind. 

6 Oberflächenwasser

Das anfallende Niederschlagswasser ist auf dem Grundstück vor Ort zu versickern.

7 Örtliche Bauvorschriften nach § 9 Abs. 4 BauGB und § 86 LBO

Einfriedung

7.1 Eine Einfriedung ist als Maschendrahtzaun oder Stabgitterzaun bis zu einer Höhe von
2,20 m zulässig. Ausschließlich zur statischen Sicherung der Eckpfosten sind Betonfun-
damente zulässig.  Zwischen Zaununterkante  und Geländeoberfläche ist  ein  Abstand
von mind. 20 cm freizuhalten.

8 Artenschutzrechtliche Hinweise

8.1 Zum Schutz der Amphibien und für den Fall, dass Bauarbeiten außerhalb der Winterru-
he der Amphibien durchgeführt werden, ist, damit es zu keinen vermeidbaren Tötungen
von sich in der Planfläche, in den terrestrischen Habitaten befindlichen Tieren kommen
kann, im Umfeld der zwei relevanten Amphibiengewässer mit Nachweisen des Kamm-
molchs ein einseitig passierbarer Amphibienschleusenzaun zu errichten.

8.2 Zum Schutz der Avifauna ist der Bau bzw. die Baufeldräumung nur außerhalb der Brut-
zeit, im Zeitraum vom 01. Oktober bis 28./29. Februar, durchzuführen. Baumaßnahmen
auf der Vorhabenfläche, welche vor Beginn der Brutzeit (01.03.) begonnen wurden, kön-
nen, sofern sie ohne Unterbrechung fortgesetzt werden, in der Brutzeit beendet werden.
Eine mögliche Unterbrechung der  Baumaßnahmen darf  höchstens 7 Tage betragen.
Sind der Bau bzw. die Baufeldräumung außerhalb der Brutzeit nicht möglich oder sollten
die Baumaßnahmen in die Brutzeit hinein fortgesetzt werden, sind im Rahmen der ar-
tenschutzfachlichen Baubegleitung gezielte Vergrämungsmaßnahmen zu beachten bzw.
Maßnahmen zur Entwertung von potenziellen Brutplätzen vor Brutbeginn durchzufüh-
ren. Vor Baubeginn ist eine Besatzkontrolle durchzuführen. Sollten Gelege bzw. Jungvö-
gel im Vorhabengebiet festgestellt werden, ist die Naturschutzbehörde vor Baubeginn zu
kontaktieren.

8.3 Die Knicks und Klein- und Stillgewässer gelten als Schutzgebiete und Schutzobjekte im
Sinne des Naturschutzrechts (§ 9 Abs. 6 BauGB). Die innerhalb dieser Flächen festge-
setzten  geschützten  Knicks  und  Gewässer  ist  gegenüber  baulichen  Tätigkeiten  zu
schützen und dauerhaft zu erhalten. Ausgenommen hiervon ist der Knickdurchbruch auf
5 m Breite in der Mitte des Plangebietes.

9 Hinweise

9.1 Kompensationsmaßnahmen

Es ergibt sich ein Überschuss von 3.183 m² anrechenbarer Ausgleichsfläche.  Dieser
verbleibende Überschuss steht dem Vorhabenträger für die Anrechnung und Bereitstel-
lung von Kompensationsmaßnahmen weiterer Vorhaben zur Verfügung.

4.3 M1: Die in der Planzeichnung mit M2 gekennzeichneten Flächen für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sind in exten-
siv zu nutzendes Grünland umzuwandeln. Zulässig ist  eine extensive Beweidung mit
Schafen, Rindern und/oder Pferden (in der Hauptvegetationsperiode, in der Zeit vom
01.05.  -  31.10.,  max.  3 GV/ ha und während der Winterbeweidung,  in  der Zeit  vom
01.11. - 30.04., max. 1,5 GV/ ha) oder eine ein- bis zweischürige Mahd. Die Mahd hat
frühestens ab dem 21. Juni zu erfolgen. Das Mahdgut ist vollständig von der Fläche zu
entfernen. Auf eine Bodenbearbeitung ist zu verzichten. Auf den Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln sowie organischem/mineralischem Dünger,  Festmist,  Gülle,  Klärschläm-
men oder Gärsubstraten aus Biogasanlagen ist zu verzichten. Ebenso ist ein Walzen
der Flächen sowie das Schleppen nicht zulässig. 

Zusätzlich ist auf der südlichen Maßnahmenfläche M1 eine Blänke auf ca. 700 m² anzu-
legen.

4.4 M2: Auf der in der Planzeichnung mit M2 gekennzeichnete Fläche für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist eine Wand-
lung in eine extensiv zu nutzende Grünlandfläche vorzusehen, welche als Wildkorridor
fungieren wird. Es ist eine zwei-schürige Mahd durchzuführen. Die Mahd hat frühestens
ab dem 21. Juni zu erfolgen. Zum Schutz der Fauna sind für die Mahd ausschließlich
Balkenmähgeräte zulässig. Das Mahdgut ist vollständig von der Fläche zu entfernen. Es
ist  ein regionales artenreiches Saatgut auszubringen. Hiervon ist  die nördliche Grün-
landfläche mit Moorboden auszunehmen. Auf eine Bodenbearbeitung ist zu verzichten.
Auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sowie organischem/mineralischem Dünger,
Festmist, Gülle, Klärschlämmen oder Gärsubstraten aus Biogasanlagen ist zu verzich-
ten. Ebenso ist ein Walzen der Flächen sowie das Schleppen nicht zulässig. 

Zusätzlich sind entlang der nördlichen Hälfte des östlich gelegenen Zauns, der die Son-
dergebietsfläche und den Wildkorridor voneinander trennt, auf einer Länge von 142 m
einreihig heimische Sträucher und Gehölze mit einem Pflanzabstand von 3 m aus der
folgenden Pflanzliste zu pflanzen und auf Dauer zu erhalten.

Folgende Strauch- und Gehölzarten sind zu verwenden:

Pflanzliste: Schwarzer Holunder, Hundsrose, Roter Hartriegel, Hasel

Die Sträucher und Gehölze sind möglichst durch einen Wildschutzzaun vor Verbiss zu
schützen, bis sie eine Höhe von etwa 1,5 bis 2 m erreicht haben (s. Grünordnungskon-
zept als Anhang zur Begründung).

4.5 M3:  Die in der Planzeichnung mit  M3 gekennzeichnete Fläche für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist in extensiv
zu nutzendes Grünland umzuwandeln. Zulässig ist eine extensive Beweidung mit Scha-
fen, Rindern und/oder Pferden (in der Hauptvegetationsperiode, in der Zeit vom 01.05. -
31.10.,  max.  3 GV/ ha und während der Winterbeweidung,  in  der Zeit  vom 01.11.  -
30.04., max. 1,5 GV/ ha) oder eine ein- bis zweischürige Mahd. Die Mahd hat frühestens
ab dem 21. Juni zu erfolgen. Das Mahdgut ist vollständig von der Fläche zu entfernen.
Auf eine Bodenbearbeitung ist zu verzichten. Auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln
sowie organischem/mineralischem Dünger, Festmist, Gülle, Klärschlämmen oder Gär-
substraten aus Biogasanlagen ist zu verzichten. Ebenso ist ein Walzen der Flächen so-
wie das Schleppen nicht zulässig. Zusätzlich wird auf einer Länge von 88 m ein zweirei-
higer Knick südlich der Sondergebietsfläche angelegt. Dieser Wall (Wallhöhe 1 m, Kern
2,5 m breit, Krone 1,5 m breit) wird unter anderem mit großkronigen, heimischen Laub-
bäumen (Eiche, Rotbuche) im Abstand von 11 m zueinander bepflanzt (Stammumfang
14 – 16 cm). Als Unterbewuchs müssen heimische Sträucher wie zum Beispiel Schlehe,
Holunder,  Hasel,  Hundsrose  und  Weißdorn  genutzt  werden.  Der  Pflanzabstand  der
Sträucher hat in der Reihe 1 m zu betragen. Zwischen den Reihen ist ein Abstand von
0,5 m zu wählen. Die Pflanzen werden gegeneinander versetzt gepflanzt. Im Südosten
der Maßnahmenfläche 3 wird eine Feldgehölzfläche auf 600 m2 angelegt. Hierfür sind

kleine Setzlinge zu pflanzen. Es soll ein natürlicher, lockerer Aufbau bestehend aus ei-
ner Baumschicht, einer Mantelzone und einer Saumzone realisiert werden und es ist ein
Baumanteil von 15% zu pflanzen. Der bestehende Knick entlang der westlichen Grenze
der Maßnahmenfläche wird aufgewertet. Hierfür sollen nach dessen nächstem auf den
Knick setzen, heimische Laubbäume in diesen integriert werden. Hierfür sollen Eichen
und/oder Rotbuchen mit einem Stammumfang von 14 bis 16 cm genutzt werden. Es ist
die Pflanzung und Erhaltung von sieben zusätzlichen großkronigen, heimischen Laub-
bäumen durchzuführen.

4.6 M4: Auf der in der Planzeichnung mit  M4 gekennzeichneten Fläche für Maßnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist eine
Ackerbrache durch Selbstbegrünung zu entwickeln. In einem Zeitraum von mindestens
3 Jahren ist auf jegliche Form der Flächenbewirtschaftung zu verzichten. Nach 3 Jahren
ist ein Gutachten zum Zustand der Maßnahmenfläche zu erstellen. Sollte dort bereits
deutlich werden, dass ein zu starker Unkrautdruck vorhanden ist und bereits nur noch
wenige Arten den Pflanzenbestand dominieren, so ist die extensive Pflege der Ackerbra-
che zulässig.

4.7 Innerhalb der mit M5 gekennzeichneten Fläche mit Anpflanzungspflicht ist innerhalb ei-
nes 3 m breiten Streifens eine zweireihige ebenerdige Feldhecke auf 140 m Länge zur
Eingrünung der Anlage aus heimischen Sträuchern aus der Pflanzliste zu pflanzen und
auf Dauer zu erhalten. Aufgrund der Hochspannungstrasse und dessen Leitungsschutz-
bereich darf die Hecke eine maximale Wuchshöhe von 2,5 m über der natürlichen Ge-
ländeoberfläche nicht überschreiten. Der dafür notwendige, bis zu einmal jährlich durch-
zuführende Rückschnitt hat stets während der Vegetationsruhe und außerhalb der Brut-
zeit zu erfolgen.

Folgende Strauch- und Gehölzarten sind zu verwenden:

Pflanzliste: Hundsrose, Weißdorn, Schneeball, Schlehe, Pfaffenhütchen, Schwarzer Ho-
lunder und Faulbaum

4.8 Innerhalb der mit M6 gekennzeichneten Fläche mit Anpflanzungspflicht ist innerhalb ei-
nes 3 m breiten Streifens eine zweireihige ebenerdige Feldhecke auf 197 m Länge zur
Eingrünung der Anlage aus heimischen Sträuchern aus der Pflanzliste zu pflanzen und
auf Dauer zu erhalten. Der Pflanzabstand der Sträucher hat in der Reihe 1 m zu betra-
gen. Zwischen den Reihen ist ein Abstand von 0,5 m zu wählen. Die Pflanzen werden
gegeneinander versetzt gepflanzt.

Folgende Strauch- und Gehölzarten sind zu verwenden:

Pflanzliste: Hundsrose, Weißdorn, Schneeball, Schlehe, Pfaffenhütchen, Hasel, Schwar-
zer Holunder und Faulbaum

5 Abgrabungen/ Aufschüttungen

Die vorhandene natürliche Geländegestalt  darf  nicht  verändert werden. Abgrabungen
und Aufschüttungen sind ausnahmsweise nur kleinflächig bis zu einer max. Abweichung
von bis zu 0,5 m von der natürlichen Geländeoberfläche zulässig, soweit sie zur Aufstel-
lung der Solarmodule oder zur Errichtung der Technikgebäude erforderlich sind. 

6 Oberflächenwasser

Das anfallende Niederschlagswasser ist auf dem Grundstück vor Ort zu versickern.

7 Örtliche Bauvorschriften nach § 9 Abs. 4 BauGB und § 86 LBO

Einfriedung

7.1 Eine Einfriedung ist als Maschendrahtzaun oder Stabgitterzaun bis zu einer Höhe von
2,20 m zulässig. Ausschließlich zur statischen Sicherung der Eckpfosten sind Betonfun-
damente zulässig.  Zwischen Zaununterkante  und Geländeoberfläche ist  ein  Abstand
von mind. 20 cm freizuhalten.

8 Artenschutzrechtliche Hinweise

8.1 Zum Schutz der Amphibien und für den Fall, dass Bauarbeiten außerhalb der Winterru-
he der Amphibien durchgeführt werden, ist, damit es zu keinen vermeidbaren Tötungen
von sich in der Planfläche, in den terrestrischen Habitaten befindlichen Tieren kommen
kann, im Umfeld der zwei relevanten Amphibiengewässer mit Nachweisen des Kamm-
molchs ein einseitig passierbarer Amphibienschleusenzaun zu errichten.

8.2 Zum Schutz der Avifauna ist der Bau bzw. die Baufeldräumung nur außerhalb der Brut-
zeit, im Zeitraum vom 01. Oktober bis 28./29. Februar, durchzuführen. Baumaßnahmen
auf der Vorhabenfläche, welche vor Beginn der Brutzeit (01.03.) begonnen wurden, kön-
nen, sofern sie ohne Unterbrechung fortgesetzt werden, in der Brutzeit beendet werden.
Eine mögliche Unterbrechung der  Baumaßnahmen darf  höchstens 7 Tage betragen.
Sind der Bau bzw. die Baufeldräumung außerhalb der Brutzeit nicht möglich oder sollten
die Baumaßnahmen in die Brutzeit hinein fortgesetzt werden, sind im Rahmen der ar-
tenschutzfachlichen Baubegleitung gezielte Vergrämungsmaßnahmen zu beachten bzw.
Maßnahmen zur Entwertung von potenziellen Brutplätzen vor Brutbeginn durchzufüh-
ren. Vor Baubeginn ist eine Besatzkontrolle durchzuführen. Sollten Gelege bzw. Jungvö-
gel im Vorhabengebiet festgestellt werden, ist die Naturschutzbehörde vor Baubeginn zu
kontaktieren.

8.3 Die Knicks und Klein- und Stillgewässer gelten als Schutzgebiete und Schutzobjekte im
Sinne des Naturschutzrechts (§ 9 Abs. 6 BauGB). Die innerhalb dieser Flächen festge-
setzten  geschützten  Knicks  und  Gewässer  ist  gegenüber  baulichen  Tätigkeiten  zu
schützen und dauerhaft zu erhalten. Ausgenommen hiervon ist der Knickdurchbruch auf
5 m Breite in der Mitte des Plangebietes.

9 Hinweise

9.1 Kompensationsmaßnahmen

Es ergibt sich ein Überschuss von  6.233 m² anrechenbarer Ausgleichsfläche.  Dieser
verbleibende Überschuss steht dem Vorhabenträger für die Anrechnung und Bereitstel-
lung von Kompensationsmaßnahmen weiterer Vorhaben zur Verfügung.

Verfahrensvermerke

1.    Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom 24.11.2021. Die 
ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist am 13.01.2022 durch Abdruck in der 
Bokhorst-Wankendorfer Rundschau erfolgt.

2.    Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB wurde am 02.05.2024 
durchgeführt.

3.    Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können, 
wurden gemäß § 4 Abs. 1 i.V.m. § 3 Abs. 1 BauGB am 03.05.2022 unterrichtet und zur Abgabe einer 
Stellungnahme aufgefordert.

4.    Die Gemeindevertretung hat am 29.05.2024 den Entwurf des vorhabenbezogenen B-Planes mit 
Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

5.    Der Entwurf des vorhabenbezogenen B-Planes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), dem Text 
(Teil B), die Begründung sowie der Vorhaben- und Erschließungsplan und dessen Beschreibung haben in 
der Zeit vom ___________ bis ___________ während der Dienststunden der Amtsverwaltung 
Bokhorst-Wankendorf nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung wurde mit 
dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich, zur 
Niederschrift oder per E-Mail abgegeben werden können, am ___________ durch Abdruck in der 
Bokhorst-Wankendorfer Rundschau ortsüblich bekannt gemacht. Der Inhalt der Bekanntmachung der 
Auslegung der Planentwürfe und die nach § 3 Absatz 2 BauGB auszulegenden Unterlagen wurden unter 
"www.amt-bokhorst-wankendorf.de" zur Beteiligung der Öffentlichkeit zusätzlich ins Internet 
eingestellt.

6. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können, 
wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB am ___________ zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

   
Schillsdorf, den____________    __________________________
 (Siegelabdruck)           - Der Bürgermeister -
  

7.    Es wird bescheinigt, dass alle im Liegenschaftskataster nachgewiesenen Flurstücksgrenzen und 
-bezeichnungen sowie Gebäude in den Planunterlagen enthalten und maßstabsgerecht dargestellt 
sind. 

Kiel, den ____________           __________________________
                      (Siegelabdruck)                 - Abteilungsleiterin/ Abteilungsleiter des   

                                 Landesamtes für Vermessung und 
    Geoinformation Schleswig-Holstein

                                          (LVermGeo SH)-

8.    Die Gemeindevertretung hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange am ___________ geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.
 
9.    Die Gemeindevertretung hat den vorhabenbezogenen B-Plan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil 
A) und dem Text (Teil B) und dem Vorhaben- und Erschließungsplan am ___________ als Satzung 
beschlossen und die Begründung durch (einfachen) Beschluss gebilligt.

Schillsdorf, den____________    ________________________
 (Siegelabdruck)           - Der Bürgermeister -

10.    Die B-Plansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), dem Text (Teil B) und dem Vorhaben- 
und Erschließungsplan, wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

Schillsdorf, den___________    __________________________
 (Siegelabdruck)            - Der Bürgermeister -

 
11.    Der Beschluss des vorhabenbezogenen B-Planes durch die Gemeindevertretung und die Stelle, bei 
der der Plan mit Begründung und zusammenfassender Erklärung auf Dauer während der Sprechstunden 
von allen Interessierten eingesehen werden kann und die über den Inhalt Auskunft erteilt, sind am 
___________  ortsüblich ____________ bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die 
Möglichkeit, eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung 
einschließlich der sich ergebenden Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) sowie auf die Möglichkeit, 
Entschädigungsansprüche geltend zu machen und das Erlöschen dieser Ansprüche (§ 44 BauGB) 
hingewiesen worden. Auf die Rechtswirkungen des § 4 Abs. 3 GO wurde ebenfalls hingewiesen. Die 
Satzung ist mithin am _______________ in Kraft getreten.

Schillsdorf, den____________    __________________________
 (Siegelabdruck)            - Der Bürgermeister -
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TEIL I   STÄDTEBAULICHE  BELANGE

1 Einleitung

Die Gemeinde Schillsdorf im Kreis Plön möchte mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen
Bebauungsplans Nr. 23 und der parallelen 41. Änderung des Flächennutzungsplans die Errich-
tung  einer  großflächigen  Photovoltaik-Freiflächenanlage  (PV-FFA)  planungsrechtlich  sichern.
Die Gemeindevertretung Schillsdorf hat hierzu in ihrer Sitzung am 24.11.2021 einen Aufstel-
lungsbeschluss gefasst. Die Bekanntmachung erfolgte am 13.01.2022 in der Bokhorst-Wanken-
dorfer Rundschau Nr. 02-2022. 

Das dafür vorgesehene Plangebiet mit einer Größe von rund 39,5 ha befindet sich im Westen
der  Gemeinde.  Die Freiflächenanlage soll  auf  den landwirtschaftlichen Flächen  nördlich der
Siedlung Busdorf, sowie südlich der zur Gemeinde Großharrie gehörenden Waldgebiete Reh-
hort und Vogelsanger Holz errichtet werden. Die PV-Fläche soll mittig durch einen mindestens
50 m breiten in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Wildkorridor geteilt werden, welcher Großsäu-
gern weiterhin das Passieren der Planfläche ermöglicht. Dafür bleiben die Strukturen im südli-
chen Teil des geplanten Korridors in ihrer derzeitigen Form erhalten (bekannte Wanderwege
etc. werden nicht verändert) und im Norden weitet sich der Korridor trichterartig auf.

Das Vorhaben wurde hinsichtlich seiner Verträglichkeit mit Naturschutz und Landschaft geprüft.
Die Gemeinde kommt zu dem Schluss, dass der B-Plan erforderliche Umweltbelange ausrei-
chend  berücksichtigt  und  umweltbezogene  Auswirkungen  gering  bleiben  bzw.  ausgleichbar
sind.

2 Beschreibung und Erfordernis der Planung

Im Gemeindegebiet von Schillsdorf gibt es bisher noch keine PV-FFA. Daher bleibt das Potenzi-
al dieser Art der Flächennutzung bislang noch ungenutzt.

Ein Vorhabenträger möchte nun eine PV-FFA im Gemeindegebiet von Schillsdorf errichten. Die
Gemeinde unterstützt dieses Vorhaben, da sie den Aufbau und die Sicherung einer nachhalti-
gen Energieversorgung in der Region anstrebt und mit ihrer Planung einen Beitrag zum Klima-
schutz leisten möchte (§ 1 (5) BauGB). Zudem möchte sie die Wirtschaftskraft in der Gemeinde
erhalten und weiter stärken.

Des Weiteren könnten auch Personen, die in der Landwirtschaft tätig sind, durch diese alternati-
ve Nutzung geeigneter Flächen eine weitere Erwerbsquelle generieren. Dies ist in Anbetracht
des immer weiter voranschreitenden Strukturwandels in der Landwirtschaft ein essenzieller Fak-
tor. Aus diesen Gründen unterstützt die Gemeinde das vorliegende Vorhaben.

Seit dem 01.01.2023 sind Photovoltaik-Freiflächenanlagen entlang von Autobahnen und Schie-
nenwegen des übergeordneten Netzes mit mindestens zwei Hauptgleisen in einer Entfernung
bis zu 200 m gemäß § 35 (1) BauGB privilegiert. Da diese Voraussetzungen hier nicht erfüllt
werden, muss zur Realisierung des Vorhabens zwingend ein Bauleitplanverfahren durchgeführt
werden.
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3 Räumlicher Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich der geplanten PV-Anlage erstreckt sich nördlich der Siedlung
Busdorf, sowie südlich der zur Gemeinde Großharrie gehörenden Waldgebiete Rehhort und Vo-
gelsanger Holz.

Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke 54/5 und 69/1 der Flur 10 der Gemarkung Bokhorst
der Gemeinde Schillsdorf. Im Gegensatz zur 41. F-Planänderung ist hier in den vorhabenbezo-
genen B-Plan Nr. 23 zusätzlich ein Teil der örtlichen Erschließungsstraße (Flurstück 86/21 der
Flur 10) in den Geltungsbereich integriert.

Die Gesamtgröße beträgt ca. 39,5 ha.

4 Verfahren, Rechtsgrundlage

Die Gemeindevertretung Schillsdorf hat beschlossen, einen vorhabenbezogenen B-Plan im Sin-
ne von § 12 BauGB aufzustellen.

6 November 2025 effplan.

Abb. 1: Räumlicher Geltungsbereich des vorhabenbezogenen B-Plans Nr. 23 der Gemeinde Schillsdorf (weiß
umrandet)
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Die Rechtsgrundlage des Vorhaben- und Erschließungsplans ist § 12 Baugesetzbuch (BauGB).
Der Vorhaben- und Erschließungsplan ist ein von dem Investor des Vorhabens vorgelegter und
mit der zuständigen Gemeinde abgestimmter Plan über die Durchführung eines Bauvorhabens
einschließlich der Erschließung. Die Inhalte des Vorhaben- und Erschließungsplans werden in
die Begründung des vorhabenbezogenen B-Plan übernommen. Die Durchführung des Vorha-
bens wird in einem zwischen der Vorhabenträgerin und der Gemeinde zu schließenden städte-
baulichen Vertrag (Durchführungsvertrag) gem. § 12 BauGB geregelt.

Der vorhabenbezogene B-Plan besteht damit i.w.S. aus:

• Vorhaben- und Erschließungsplan mit Vorhabensbeschreibung

• Durchführungsvertrag

• vorhabenbezogener B-Plan mit Planzeichnung und Begründung

Der Zweck des B-Plans entspricht dem § 8, der Inhalt dem § 9 des Baugesetzbuches (BauGB).
Der Plan wird nach § 10 BauGB beschlossen. Das Verfahren wird gemäß BauGB durchgeführt.

In der vorliegenden Begründung werden die Ziele, Zwecke und wesentlichen Auswirkungen des
Bauleitplans dargelegt (§ 2a BauGB). Auch wird aus ihr die städtebauliche Rechtfertigung und
das Erfordernis der Planung erkennbar (§ 1 BauGB).

Zur Wahrung der Belange des Umweltschutzes wird eine Umweltprüfung durchgeführt, in der
die bauplanerisch relevanten Umweltbelange ermittelt, beschrieben, bewertet und in einem Um-
weltbericht dokumentiert werden (§ 2a BauGB).

Um bei der Vermeidung und dem Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen zu
einer Entscheidung zu gelangen, wird nach den Prinzipien der Eingriffsregelung verfahren, die
im § 1 a BauGB Eingang gefunden haben, und die das Land Schleswig-Holstein im Gemeinsa-
men  Runderlass  des  Innenministeriums und  des  Ministeriums  für  Energiewende,  Landwirt-
schaft, Umwelt und ländliche Räume zum "Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsrege-
lung zum Baurecht" näher konkretisiert hat. Die Eingriffsregelung ist Bestandteil der Satzung.
Die im Umweltbericht formulierten Maßnahmen sind in die hier formulierten Festsetzungen der
Satzung übernommen worden und erlangen damit Rechtsverbindlichkeit.

Das Ergebnis der Umweltprüfung wird im Umweltbericht dargelegt, er ist als eigenständiger Teil
Bestandteil dieser Begründung.

4.1 Durchführungsvertrag

Im Durchführungsvertrag  zwischen  der  Gemeinde  Schillsdorf  und  dem Vorhabenträger  ver-
pflichtet sich der Vorhabenträger gem. § 12 Abs. 1 BauGB zu folgenden Punkten:

• Der Vorhabenträger übernimmt sämtliche mit  der Planung im Zusammenhang stehenden
Kosten,  insbesondere  die  Kosten  für  das  Planungsverfahren  und  für  alle  erforderlichen
Fachgutachten sowie sämtliche Kosten für die Realisierung des Vorhabens (einschließlich
der Erschließungs- und Vermessungskosten).

• Der Vorhabenträger stellt bei der nach Abstimmung mit der Gemeinde erfolgenden Beauftra-
gung des Planungsbüros und der Gutachter sicher, dass die Entwürfe der Bauleitpläne, ein-
schließlich der Planzeichnungen und Begründungen, die Vorbereitung der Abwägungen und
sonstige erforderliche Unterlagen unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen erstellt
und der Gemeinde für die Durchführung des Planungsverfahrens unentgeltlich in Papier-
und in bearbeitungsfähiger digitaler Form frei von Rechten Dritter zur Verfügung gestellt wer-
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den. Die Erstellung der Unterlagen erfolgt in enger Abstimmung mit der Gemeinde. Der Vor-
habenträger stellt bei der Beauftragung ferner sicher, dass die Gemeinde alle Unterlagen
auch im Internet (z.B. für die Öffentlichkeitsbeteiligung) veröffentlichen darf. Sollten durch
die Verwendung oder Veröffentlichung der Unterlagen etwaige Rechte Dritter betroffen sein,
stellt der Vorhabenträger die Gemeinde von allen damit im Zusammenhang stehenden An-
sprüchen frei.

• Für den Fall des Nichtzustandekommens des Bebauungsplans oder der Aufhebung der Sat-
zung können Ansprüche gegen die Gemeinde nicht geltend gemacht werden. Dies gilt auch
für den Fall, dass sich die Unwirksamkeit der Satzung über den Bebauungsplan im Verlauf
eines gerichtlichen Verfahrens herausstellen sollte.

• Der Vorhabenträger verzichtet schon jetzt unwiderruflich auf alle im Zusammenhang mit der
Planung und Realisierung des Vorhabens eventuell bestehenden Ansprüche, einschließlich
etwaiger Schadensersatzansprüche gegen die Gemeinde. Die Gemeinde nimmt diesen Ver-
zicht an.

Der Vertrag ist zwischen dem Vorhabenträger und der Gemeinde vor Satzungsbeschluss abzu-
schließen. Im Plangebiet sind nur solche Vorhaben zulässig, zu denen sich der Vorhabenträger
im Durchführungsvertrag mit der Gemeinde verpflichtet hat und die dem B-Plan nicht widerspre-
chen.

5 Interkommunale Abstimmung, übergeordnete und kommunale Planung

5.1 Interkommunale Abstimmung

Betroffene benachbarte  Gemeinden werden über  die frühzeitige Unterrichtung nach § 4 (1)
BauGB über die Planung in Kenntnis gesetzt und zur Abstimmung mit ihren Belangen aufgefor-
dert.

Das Standortkonzept der Gemeinde Schillsdorf stützt sich auf die vorgeschaltete amtsweite Po-
tenzialanalyse (ELBBERG 2023b). Mit der amtsweiten Potenzialanalyse liegt eine interkommu-
nale Abstimmung und Zustimmung der teilnehmenden Gemeinden (Großharrie, Tasdorf, Schills-
dorf, Wankendorf, Ruhwinkel, Rendswühren und Stolp) vor.

Zusätzlich wurde im Rahmen des begonnenen informellem Standortkonzept Freiflächen-Photo-
voltaik (ENERTRAG SE) eine Beteiligung der Nachbargemeinden durchgeführt, welche auch die
nicht  dem  Amt  Bokhorst-Wankendorf  angehörigen  Nachbargemeinden  Negenharrie,  Groß
Buchwald und Bothkamp sowie die Gemeinde Bönebüttel mit einschließt. In diesem Zuge wur-
den die betroffenen Gemeinden über die zuständigen Ämter am 09.12.2022 informiert und die
Abstimmung der gemeindlichen Belange abgefragt.

In  den Gemeinden  Tasdorf,  Großharrie,  Ruhrwinkel,  Rendswühren,  Wankendorf  und Stolpe
wurde PV-Projekte angefragt.

Die Gemeinden Groß Buchwald und Negenharrie (Amt Bordesholm) geben an, dass gegenwär-
tig keine PV-Vorhaben im Bereich zur Gemeinde Schillsdorf geplant werden. Des Weiteren be-
findet sich auch das Amt Bordesholm in der Erarbeitung einer amtsweiten Potenzialflächenana-
lyse für Solarfreiflächenanlagen.

Die Gemeinde Bönebüttel teilte keine entgegenstehenden Belange mit (telefonisch 21.12.2022).
Allerdings verwies sie auf  eigene Planungen, welche nicht  mit  den Kriterien des Konzeptes
übereinstimmen.

Für die Gemeinden Bothkamp und Nettelsee erfolgten keine Rückmeldungen.
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Es befinden sich zwei Planungen bzw. Planungsanfragen innerhalb der Gemeinde Schillsdorf
an der westlichen Gemeindegrenze. Eine davon ist gemeindegrenzenübergreifend mit der Ge-
meinde Tasdorf. 

Weitere Planungen im Bereich der Gemeindegrenzen sind in Schillsdorf und dessen Nachbar-
gemeinden nicht bekannt.

5.2 Übergeordnete Planungsebene

5.2.1 Landesentwicklungsplan (LEP)

Der  Landesentwicklungsplan  (LEP) Schleswig-
Holstein (MILIG SH 2021) stellt das Plangebiet
als ländlichen Raum (gelb) dar.

Die rot gestrichelte Linie kennzeichnet das Ge-
biet als 10 km-Umkreis um den Zentralbereich
des  Oberzentrums  Neumünster  (südwestlich
des Plangebietes). 

Westlich  und nördlich  des Plangebietes  befin-
den sich außerdem Vorbehaltsräume für Natur
und Landschaft (grüne Schraffur). Westlich be-
findet  sich  ein  Stadt-  und  Umlandbereich  im
ländlichen Raum (orange Schraffur).

Im Osten erkennt man einen Entwicklungsraum
für Tourismus und Erholung (braune Schraffur).

5.2.2 Regionalplan

Der  Regionalplan für  den  Planungsraum  III
(LAND SH 2001) übernimmt im Bereich der  ge-
planten PV-Anlage die Darstellung als ländlicher
Raum  inkl. westlich an das Plangebiet angren-
zend die Kennzeichung als Stadt- und Umland-
bereich im ländlichen Raum (rote Schrägschraf-
fur). 

Der Osten wird dominiert von einem Gebiet mit
besonderer Bedeutung für Tourismus und Erho-
lung (orange Schrägschraffur). 

Im Nordwesten befindet sich außerdem ein Ge-
biet  mit  besonderer  Bedeutung  für  Natur  und
Landschaft (grüne Schraffur).

In schwarz werden die Windvorranggebiete aus
der Fortschreibung von 2020 (MILIG SH 2020C)
für  den  neuen  Planungsraum  II  zum  Thema
„Windenergie an Land“ dargestellt. 

Diese Vorranggebiete befinden sich südwestlich (PR2_PLO_303) und nördlich (PR2_RDE_118)
des Plangebietes.
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Abb. 2: Landesentwicklungsplan (Auszug) mit Lage
des Plangebietes (rot)

Abb.  3:  Regionalplan  III  (Auszug)  inkl.  Windvor-
rang -  Fortschreibung  2020 Planungsraum II  mit
Lage des Plangebietes (rot)
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5.2.3 Landschaftsrahmenplan (LRP)

Karte  1  des  Landschaftsrahmenplans  von
2020 (MELUND 2020B) macht deutlich,  dass
sich das Plangebiet  teilweise innerhalb eines
Trinkwassergewinnungsgebietes  (blaue
Schraffur) befindet. 

Im Osten befindet sich ein großflächiges Dich-
tezentrum  für  Seeadlervorkommen  (gelbe
Punkte).

Im Nordwesten befindet sich ein Schwerpunkt-
bereich  für  das  Biotopverbundsystem  (grüne
Punkte)  inklusive  einem  Naturschutzgebiet
gem. § 23 BNatSchG i.V.m. § 13 LNatSchG.

Karte 2  (MELUND 2020B)  kennzeichnet  das
Plangebiet  als  ein  Gebiet,  welches  die  Vor-
raussetzungen  für  eine  Unterschutzstellung
als Landschaftsschutzgebiet nach § 26 Abs. 1
BNatSchG i.V.m. § 15 LNatSchG (rote Schraf-
fur) erfüllt.

Weiter östlich beginnt dann ein Gebiet mit ei-
ner  besonderen  Erholungseignung  (gelbe
Dreiecke).

Im  Norden  erstreckt  sich  ein  Landschafts-
schutzgebiet  gem.  §  26  Abs.  1  BNatSchG
i.V.m. § 15 LNatSchG (rote Fläche).
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Abb. 5: Karte 2 des Landschaftsrahmenplans für den
Planungsraum II (Auszug) mit Lage des Plangebietes
(rot)

Abb. 4: Karte 1 des Landschaftsrahmenplans für den
Planungsraum II (Auszug) mit Lage des Plangebietes
(rot)
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Karte  3  (MELUND  2020B)   enthält  für  das
Plangebiet keine Darstellungen. 

Nördlich befindet sich Wald >5 ha.

5.3 Kommunale Planungen

5.3.1 Flächennutzungsplan

Der  Flächennutzungsplan  der  Gemeinde
Schillsdorf  (1974)  kennzeichnet  das  Plange-
biet als Fläche für die Landwirtschaft. Angren-
zend befinden sich Flächen für die Forstwirt-
schaft (blaue Flächen). Dabei handelt es sich
um  den  Rehhort  und  Vogelsanger  Holz  im
Norden und der Moorholt im Süden.

5.3.2 Landschaftsplan

Die  Bestandskarte  des  Landschaftsplans
(SCHILLSDROF 2003) der Gemeinde Schillsdorf
stellt das Plangebiet als Artenarmes Intensiv-
grünland  /  Wirtschaftsgrünland  /  Ackergras
dar. Angrenzend befinden sich Äcker incl. kon-
junktureller Brachen.

Zudem ist das Plangebiet umgeben von Knicks (ehemals geschützt nach § 15a LNatSchG, heu-
te nach § 21 LNatSchG).

Außerdem zu erkennen ist der südöstlich angrenzende Laub- und Nadelwald Moorholt.

In der Maßnahmenkarte des Landschaftsplans wird der westliche sowie südliche Teil des Plan-
gebietes von der Darstellung „geplantes Landschaftsschutzgebiet“ überlagert.
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Abb. 6: Karte 3 des Landschaftsrahmenplans für den
Planungsraum II (Auszug) mit Lage des Plangebietes
(rot)

Abb.  7:  Ausschnitt  aus  dem  Flächennutzungsplan
der Gemeinde Schillsdorf mit Lage des Geltungsbe-
reichs
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6 Ziel und Zweck der Planaufstellung, Planungsgrundsätze der Gemeinde

Die Gemeinde Schillsdorf besteht aus den Ortsteilen Bokhorst, Busdorf, Hüttenwohld, Langerei-
he, Schillsdorf sowie Ziegelhof und den Höfen Altbokhorst und Schönhagen. Die 855 Einwohner
zählende  Gemeinde Schillsdorf (AMT BOKHORST-WANKENDORF 2021) befindet sich nordöstlich
der Stadt Neumünster und ist überwiegend landwirtschaftlich geprägt. Zusätzlich befinden sich
in Schillsdorf eine Reihe von Gewerbebetrieben (Landhandel, Tischler, Elektriker u. ä.) sowie
eine Grundschule und ein Kindergarten.

Ziel der Planung ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung
einer  Photovoltaik-Freiflächenanlage mit  einer  Gesamtleistung von  30.000 kWp bis  maximal
35.000 kWp, einschließlich der erforderlichen Nebenanlagen (Wechselrichter-,  Transformato-
ren- und Übergabestationen, eines nach Möglichkeit grün gefärbten Batteriespeichers Zuwe-
gungen sowie Einfriedungen und Zisternen zur Löschwasserversorgung) auf dem Gemeindege-
biet von Schillsdorf. Die Gemeinde möchte mit ihrer Planung einen weiteren Beitrag zum Klima-
schutz leisten.

In der Vergangenheit hat die erneuerbare Energiegewinnung (PV auf Dächern) zunehmend an
Bedeutung gewonnen. Mit dem weiteren Ausbau der Nutzung der Solarenergie soll die Wirt-
schaftskraft in der Gemeinde gehalten und weiter gestärkt werden. Zudem möchte die Gemein-
de mit ihrer Planung einen weiteren Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Seit dem 01.01.2023 sind Photovoltaik-Freiflächenanlagen entlang von Autobahnen und Schie-
nenwegen des übergeordneten Netzes mit mindestens zwei Hauptgleisen in einer Entfernung
bis zu 200 m gemäß § 35 (1) BauGB privilegiert. Im übrigen Gemeindegebiet ist eine Bauleitpla-
nung weiterhin erforderlich.

Die Bevölkerung wird in den Planungsprozess eingebunden, so dass eine größtmögliche Ak-
zeptanz erzielt werden kann. Nachbarschützende Belange sind nach Ansicht der Gemeinde zur
Zeit nicht erkennbar, können durch die Beteiligung der Öffentlichkeit aber erkannt und ggfls.
beachtet werden.

Die für die Eingriffe in Natur und Landschaft erforderlichen Ausgleichsflächen können im B-Plan
als Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft dargestellt bzw. festgesetzt werden. Der Umfang dieser Flächenausweisungen rich-
tet sich nach dem rechtlich vorgeschriebenen Erfordernis und wird im weiteren Planverfahren
bestimmt.

Mit ihrer Planung möchte die Gemeinde eine nachhaltige, städtebauliche Entwicklung gewähr-
leisten, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Belange miteinander in Ein-
klang bringt (vergl. § 1 (5) und (6) BauGB).

Bei ihrer Planung zur Aufstellung des vorhabenbezogenen B-Plans Nr. 23 und der 41. F-Plan-
änderung sind insbesondere folgende Punkte relevant:

 den auf Bundes- und Landesebene formulierten Klimaschutz, der Eingang gefunden hat in
zahlreiche Gesetze und Verordnungen, wie z.B. in §1a (5) BauGB: „Den Erfordernissen des

Klimaschutzes soll sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als

auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen

werden.“ 

 die Vorgaben der Landes- und Regionalplanung: 

Die Errichtung von PV-FFA sollte gem. den überörtlichen und städtebaulichen Erfordernis-
sen bei der Siedlungsentwicklung möglichst in Anbindung an bestehende Siedlungsstruktu-
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ren erfolgen. Die geplante PV-Anlage liegt in ca. 1000 m Entfernung nordwestlich der Ortsla-
ge Schillsdorf.

Der schonende Umgang mit Grund und Boden wird berücksichtigt. 

Privilegierte Nutzungen (z.B. Landwirtschaft, Windenergie, PV-FFA) werden nicht unzulässig
eingeschränkt. 

 die Hinweise im gemeinsamen Beratungserlass “Grundsätze zur Planung von großflächigen
Solar-Freiflächenanlagen im Außenbereich” (2021): 

Der Erlass gibt Hinweise zu prinzipiell geeigneten Bereichen und prinzipiell problematischen
Bereichen. Die Gemeinde berücksichtigt den Grundsatz, dass keine erheblichen Beeinträch-
tigungen des Landschaftsbildes sowie anderer öffentlicher Belange erfolgen. Prinzipiell pro-
blematische Bereiche (FFH-Gebiete, Natur- und Landschaftsschutzgebiete, gesetzlich ge-
schützte Biotope, geschützte Landschaftsbestandteile, Biotopverbundflächen) werden nicht
überplant. 

 städtebauliche Aspekte:

Eine amtsweite Potenzialstudie für Freiflächen-Photovoltaikanlagen (ELBBERG 2023B) so-
wie ein darauf aufbauendes Standortkonzept für Freiflächen-PV in der Gemeinde Schillsdorf
(ELBBERG 2024) wurde durchgeführt. Hierbei werden folgende Kriterien beachtet:

• betroffene Ausschlusskriterien (Bsp. Wald, Biotope, Natura-2000-Gebiete etc.),

• betroffene Abwägungskriterien (Bsp.  Landschaftsschutzgebiete,  Moor-  und Anmoorbö-
den etc.),

• Gebiete mit einem vorbelasteten Landschaftsbild sind zu bevorzugen

Zusätzlich gibt der Grundsatzbeschluss der Gemeinde Schillsdorf für die Flächenaus-
wahl für PV-FFA das Kriterium der maximalen Überbauung von 5% des Gemeindege-
biets mit PV-Modulen und eine Mindestgröße von 10 Hektar für Freiflächenphotovoltaik
Anlagen vor.

 ökologische und ökonomische Aspekte:

Die Erzeugung von regenerativen Energien zum Schutze des Klimas stärkt die ökologische
Ausrichtung der Gemeinde. Die Gemeinde möchte die wirtschaftliche Entwicklung durch Un-
terstützung der örtlichen Unternehmen und Bürger fördern, um eine Wertschöpfung vor Ort
zu erreichen.

Der geplante  Netzverknüpfungspunkt  befindet sich  am geplanten  betreibereigenen  Um-
spannwerk über einen HS/MS-Trafo an der Freileitung LH-13-104. 

7 Städtebauliches Konzept, Festsetzungen

Das Plangebiet wird als Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik-Freiflächenanla-
ge” festgesetzt (§ 11 BauNVO). Darüber hinaus werden folgende Grundnutzungen festgesetzt:

• Straßenverkehrsfläche § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB,

• Schutzobjekt im Sinne des Naturschutzrechts § 9 Abs. 6 BauGB: gesetzlich geschütztes
Biotop, hier: Knicks und Klein- bzw. Stillgewässer
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• Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

• Fläche für die Landwirtschaft § 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB

• Fläche für Wald § 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB

• Wasserfläche § 9 Abs. 1 Nr. 16

Es soll die Errichtung von PV-Modulen und deren Nebenanlagen wie Wechselrichter-, Transfor-
matoren- und Übergabestationen, eines nach Möglichkeit grün gefärbten Batteriespeichers so-
wie deren Zuwegungen und Einfriedungen und Zisternen zur Löschwasserversorgung zugelas-
sen werden. Dabei sind die Solarmodule so zu errichten, dass von ihnen keine Blendwirkung in
Richtung der Straßen ausgeht. Die vorhandene, natürliche Geländegestalt darf nur geringfügig
verändert werden.

Darüber hinaus wird die weitere landwirtschaftliche Nutzungsart und -intensität der Fläche im
Bereich der Module (extensive Grünlandbewirtschaftung durch Beweidung oder Mahd) über
textliche Festsetzungen bestimmt.

7.1 Bauplanung

Maß der baulichen Nutzung (§ 16 und 18 BauNVO)

Über Baugrenzen werden die Bereiche für das Aufstellen der PV-Module fest verortet. 

Um zu bestimmen, in welchem Umfang das Plangebiet durch bauliche Anlagen bebaut werden
darf, wird zudem eine Grundfläche von 20,3 ha festgesetzt (gem. § 16 (3) Satz 1 BauNVO). Zu
der zulässigen Grundfläche gezählt werden die PV-Module, deren Nebenanlagen wie Wechsel-
richter-, Transformatoren- und Übergabestationen, Batteriespeicher (nach Möglichkeit grün ge-
färbt) sowie sämtliche Zuwegungen und Einfriedungen  und Zisternen zur Löschwasserversor-
gung.

Sämtliche baulichen Anlagen dürfen maximal 80 % Prozent der Sondergebietsfläche (GRZ 0,8)
überdecken.

Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass sowohl nachhaltige Energie erzeugt werden,
als auch ein Lebensraum für Kleinsäuger geschaffen bzw. erhalten werden.

Höhe baulicher Anlage (§ 16 und 18 BauNVO)

Die Höhe der PV-Module und des Batteriespeichers beträgt maximal 3,50 m über Geländeober-
fläche und die der Nebenanlagen 4,00 m über Geländeoberfläche. Die Bezugshöhe wird in m
über Normalhöhennull (NHN) angegeben und ist der Planzeichnung zu entnehmen. In den Be-
reichen, in denen die Geländeoberfläche von der Geländehöhe abweicht, darf die Bezugshöhe
um das Maß der natürlichen Steigung angepasst werden.

Durch die Wahl der Maximalhöhe von 4 m über Geländeroberfläche wird sichergestellt, dass die
bestehenden Knicks in Kombination mit den geplanten Eingrünungsmaßnahmen die Fernwir-
kung der Anlage wirkungsvoll minimieren und so eine negative Beeinflussung des Landschafts-
bildes ebenfalls verringert werden kann.

Reihenabstand (§ 16 und 18 BauNVO)

Der Abstand der Solarmodule zum Grund (Geländeoberfläche bis Unterkante Tisch) muss mind.
80 cm betragen. Auf diese Weise wird sichergestellt,  dass weiterhin genügend diffuses Licht
den Boden unter den Modulen erreichen kann.
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Zwischen den Reihen der Solarmodule ist ein Abstand von 3 m einzuhalten. Dadurch kann die
festgesetzte GRZ und Grundfläche eingehalten werden und es bleibt genügen Freifläche vor-
handen, um weiterhin einen Lebensraum zu bieten.

Erschließung

Die verkehrliche Erschließung kann über bestehende Zufahrten zur Gemeindestraße „Busdorf“
bzw. „Kuhteich“ erfolgen.

Wege,  Zufahrten  und  Wartungsflächen  sind  in  wassergebundener  Bauart  zu  erstellen. Die
schwerlastfähige Zuwegung inkl. Zufahrt werden als Schotterwege ausgebaut. Die restlichen Ar-
beitswege innerhalb der umzäunten Bereiche werden unbefestigt angelegt.

Auf diese Weise wird die Versiegelung auf ein Minimum beschränkt.

Örtliche Bauvorschriften nach § 9 Abs. 4 BauGB und § 86 LBO

Eine Einfriedung ist als Maschendrahtzaun oder Stabgitterzaun bis zu einer Höhe von 2,20 m
zulässig. Ausschließlich zur statischen Sicherung der Eckpfosten sind Betonfundamente zuläs-
sig. Zwischen Zaununterkante und Geländeoberfläche ist ein Abstand von mind. 20 cm freizu-
halten.

Auf diese Weise können Kleinsäuger die PV-Fläche weiterhin betreten und durchqueren und die
Barrierewirkung der PV-FFA wird deutlich vermindert.

8 Wesentliche Auswirkungen der Planung

Die Planaufstellung führt voraussichtlich zu folgenden wesentlichen Auswirkungen:

• Das Landschaftsbild verändert sich. Unter Berücksichtigung aller abzuwägenden Belange
kann die zusätzliche Belastung des Landschaftsbildes vor dem Hintergrund des Klimaschut-
zes als vertretbar eingeschätzt werden.

• Die zur Zeit intensiv genutzten Grünland- und Ackerflächen werden künftig zwischen den
PV-Modulen extensiv genutzt. Hierdurch wird der ökologische Wert der vorhandenen inten-
siv genutzten Grünland- und Ackerflächen erhöht. Im Rahmen der artenschutzrechtlichen
Prüfung werden keine Verbote gemäß § 44 (1) BNatSchG erwartet. 

• Durch die Baumaßnahmen kommt es zur Versiegelung von Flächen. Die Bodenstruktur wird
in  den Bereichen der  baulichen Anlagen oberflächennah zerstört  werden.  Der  Versiege-
lungsgrad ist im Hinblick auf den Versiegelungsumfang und der Größe des Plangebietes al-
lerdings sehr gering, so dass hierdurch keine wesentlichen Beeinträchtigungen zu erwarten
sind.

• Durch den Wechsel von verschatteten und unverschatteten Bereichen unter und neben den
Modulen wird es zu Veränderungen des Kleinklimas kommen, die zu einem reicheren Arten-
inventar führen können.

• Die Nutzung erneuerbarer Energien kann positive Auswirkungen auf das Klima haben, wenn
zeitgleich fossile Energieträger nicht gebaut oder abgeschaltet werden.

Umweltauswirkungen werden im Umweltbericht umfassend behandelt.
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9 Abstimmungsbedarf bei Umsetzung der Planung, Hinweise für den Vorhabenträger

Schleswig-Holstein Netz

Wir empfehlen, bei der Planung einen seitlichen Abstand des Bauvorhabens zur Leitungsachse
(Verbindungslinie der Mastmitten) von 50 m einzuhalten. Damit wird in der Regel ein ausrei-
chender  Abstand  zum Schutzbereich  der  110  kV  Leitung  sichergestellt  für  einen  uneinge-
schränkten und gefahrlosen Einsatz von Kränen oder Baugerüsten. 

Sofern für das geplante Bauvorhaben eine Umzäunung vorgesehen des ist und sich darin Anla-
genteile  der  Schleswig-Holstein Netz  befinden,  muss am Eingangstor  ein  Schlüsselkasten /
Schlüsseltresor mit einem Schlüssel für das Eingangstor durch den Bauherrn zur Verfügung ge-
stellt und montiert werden. In diesen wird SH Netz dann einen 30 ́er Halbzylinder montieren um
weiterhin den Zugang zu den Anlagen der SH Netz zu gewährleisten. Im Störungsfall der Lei-
tung ist ein Betreten der Anlage ohne Abstimmung mit dem Anlagenbetreiber zu ermöglichen.

Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass mit Vogelkot sowie bei ungünstigen Witterungsverhält-
nissen mit Eisabwurf von den Leiterseilen der Freileitung zu rechnen ist. Für solche natur- und
witterungsbedingten Schäden kann von unserer Seite keine Haftung übernommen werden. Des
Weiteren ist zu berücksichtigen, dass evtl. Ertragsminderungen durch Beschattung von Anla-
genteilen der Freileitung nicht geltend gemacht werden können.

Sind Leitungsumbauten bzw. -anpassungen aus betrieblichen oder gesetzlichen Gründen erfor-
derlich oder durch Dritte veranlasst, die auch eine Anpassung Ihrer Anlagen bedingen, so sind
die Kosten für die Anpassung Ihrer Anlagen von Ihnen zu tragen; es sei denn, der Dritte ist zur
Kostenübernahme verpflichtet.

Die Bestands- und Betriebssicherheit der Freileitung muss jederzeit gewährleistet sein. Maß-
nahmen zur Sicherung des Leitungsbestandes und -betriebes, wie Korrosionsschutzarbeiten,
Arbeiten zur Trassenfreihaltung von betriebsgefährdendem Aufwuchs bzw. auch die Erneue-
rung, Verstärkung, Ersatzneubau oder ein durch Dritte veranlasster Umbau mit Anpassung des
Leitungsschutzbereiches, der Bauverbotszone um das Mastfundament und der 6 m breiten Zu-
wegung müssen ungehindert durchgeführt werden können.

Für Inspektions- und Wartungsarbeiten muss der Zugang und die Zufahrt mittels LKW zu den
Maststandorten sowie zur Leitungstrasse bzw. zu den Leiterseilen weiterhin ungehindert mög-
lich sein. Das bedingt, dass die Zufahrtstore eine Mindestbreite von 4 m aufweisen müssen. 

Vorgesehene  Reklameeinrichtungen,  Fahnenstangen,  Beleuchtungseinrichtungen  sowie  An-
pflanzungen unterliegen den Angaben der Bauhöhen innerhalb des Leitungsschutzbereiches.
Diese sind im Vorwege mit uns abzustimmen.
Aufschüttungen oder kurzzeitige Erdablagerungen innerhalb des Leitungsschutzbereiches dür-
fen nur mit unserer Zustimmung und erst, nachdem die Einhaltung der Sicherheitsabstände ge-
prüft worden ist, vorgenommen werden. 

In der Baubeschränkungszone dürfen keine hochwüchsigen Bäume angepflanzt werden. Emp-
fehlenswert  sind standortgerechte Wildgehölze wie Büsche und Sträucher  bis zur Kategorie
Großsträucher, die mit geringer Wuchshöhe einen ausreichenden dauerhaften Abstand zu den
Leiterseilen einhalten. 

Wir weisen Sie als Auskunftseinholenden bzw. Anfragenden ausdrücklich darauf hin, dass Sie
mit dem Erhalt dieser Stellungnahme in folgender Verantwortung stehen:

Sofern Sie zur Einholung der Auskunft beauftragt wurden, leiten Sie diese an Ihren Auftragge-
ber weiter, auf den damit die Verantwortung übergeht.
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Stellen Sie sicher, dass die von uns vorgegebenen Arbeits- und Bauhöhen schon bei der Pla-
nung an den dafür zuständigen Stellen Berücksichtigung finden.

Es muss von Ihnen sichergestellt werden, dass gemäß der Rechtsgrundlagen des Arbeits- und
Gesundheitsschutzes die arbeitssicherheitsrelevanten Inhalte dieser Stellungnahme dem Auf-
sichtsführenden auf der Baustelle rechtzeitig vor Baubeginn zugehen.

Dokumentieren Sie für Ihre eigene Absicherung und Entlastung die Weitergabe aller Ihnen über-
reichten Unterlagen.

Die Breite des Leitungsschutzbereiches für die 110 kV Freileitung beträgt ca.60,00 m, d. h. je-
weils ca. 30,00 m von der Leitungsachse nach beiden Seiten. Grundlage für diese Stellungnah-
me ist aber die individuelle Schutzbereichsbreite des betroffenen Mastfeldes, in dem Ihr Bauvor-
haben liegt. Ein Mastfeld umfasst die Fläche zwischen zwei Freileitungsmasten, welche von den
Seilen überspannt wird im ruhenden und ausgeschwungenen Zustand der Seile zuzüglich eines
seitlichen Schutzabstandes von 3 m bei 110 kV Leitungen.

Soweit die Ausführung von Arbeiten im Leitungsschutzbereich der 110 kV Freileitung erfolgen
sollen oder dafür in diesen eingedrungen werden kann, ist der nach DIN VDE 0105-100 Tab 103
– Annäherungszone, Schutzabstände bei Bauarbeiten und sonstigen nichtelektrotechnischen
Arbeiten vorgeschriebene Mindestabstand von 3 m zu den unter 110.000 Volt stehender Leiter-
seilen jederzeit, d. h. auch im ungünstigsten Fall bei ausgeschwungenen Seilen, einzuhalten,
um eine elektrische Gefährdung und damit elektrische Unfälle zu vermeiden.

Gerade bei Freileitungen sind zu den möglichen Ausschwingbewegungen der Leiterseile auch
jede Bewegung oder Verlagerung, jedes Ausschwingen, Wegschnellen oder Herunterfallen von
Gegenständen, Lasten, Trag- und Lastaufnahmemitteln mit in Betracht zu ziehen. Wir empfeh-
len, dieses bereits bei der Bauplanung zu berücksichtigen (z.B. bei der Errichtung einer Halle
oder Arbeiten vor Ort mittels Kran).

Reicht der Antragsteller den Lageplan mit exakter Lage des Bauvorhabens und gegebenenfalls
schon vorhandenen Bauzeichnungen der Maßnahme (Profilpläne) ein, werden von der Schles-
wig-Holstein Netz, Betrieb Hochspannungsnetze (DN-BH), die maximalen Arbeits- und Bauhö-
hen in dem entsprechenden Leitungsschutzbereich der 110 kV Freileitung ermittelt und in unse-
rem Lage-/Profilplan des Leitungsabschnittes der 110 kV Freileitung angegeben.

Für eine Einweisung des für jede Baustelle erforderlichen und zu benennenden Aufsichtsführen-
den gemäß der Rechtsgrundlagen des Arbeits-  und Gesundheitsschutzes (insbesondere Ar-
beitsschutzgesetz  und  Unfallverhütungsvorschriften  der  Berufsgenossenschaften)  stehen  wir
gern zur Verfügung.

Planen Sie auch für die Durchführung Ihrer Maßnahmen ausreichende Abstände zu der 110 kV
Freileitung ein, so dass keine Freischaltung erforderlich wird.

Sofern die erforderlichen Sicherheitsabstände nach DIN-VDE 0105-100 während der Baumaß-
nahme nicht eingehalten werden können, ist zwingend die Abstimmung mit der Schleswig-Hols-
tein Netz erforderlich. In diesem Fall muss die Möglichkeit der Freischaltung geprüft werden. Es
kann grundsätzlich nur ein Stromkreis einer mehrsystemigen Freileitung abgeschaltet werden.
Die weiteren Stromkreise stehen dann weiterhin unter Spannung (110 kV). In diesem Bereich
gelten die genannten maximalen Arbeitshöhen unverändert.

Die Abschaltung eines Stromkreises hat einen in der Regel mehrwöchigen Planungsvorlauf und
kann aufgrund der Netzsituation auch kurzfristig abgesagt werden.

Freischaltungen  sind  kostenpflichtig  und  bedürfen  im  Vorwege  einer  Kostenübernahmeer-
klärung durch den Bauherrn bzw. Antragsteller.

effplan. November 2025 17



Begründung Gemeinde Schillsdorf / vorhabenbez. B-Plan Nr. 23

Bei dem Bedarf an einer Einweisung oder einer Freischaltung mit Einweisung wenden Sie sich
bitte an den Betrieb Hochspannungsnetze (DN-BH), unter Angabe der Leitungsauskunfts-Nr. An
unseren KollegenHerrn Albrecht, der wie folgt zu erreichen ist: raoul.albrecht@sh-netz.com. Bit-
te teilen Sie uns Einweisungstermine frühestmöglich mit einem Vorlauf von mindestens 14 Ta-
gen mit. Nennen Sie uns in diesem  Zusammenhang Namen und Telefonnummer des für die
Maßnahme benannten Aufsichtsführenden vor Ort,  ansonsten ist eine Einweisung oder Frei-
schaltung mit Einweisung nicht möglich.

Rückfragen zum laufenden Vorgang senden Sie bitte unter Angabe der Leitungsauskunfts-Nr.
an folgende Adresse: 110kV-Fremdplanung@sh-netz.com.

Beachten Sie bitte auch die Hinweise aus dem beiliegenden „Leitungsschutzanweisungen für
Baufachleute“, welches dem bauausführenden Personal zur Kenntnis zu geben ist und deren
Vorgaben auch bei späteren Instandhaltungsarbeiten einzuhalten sind.

Nur bei konsequenter Einhaltung der maximal angegebenen Arbeits- und Bauhöhen in Bezug
auf ü. NHN innerhalb des Leitungsschutzbereiches und den weiteren in dieser Stellungnahme
genannten Auflagen und Hinweise werden Gefahren für Personen, Werkzeuge und eingesetzte
Fahrzeuge etc. und damit elektrische Unfälle beim Arbeiten in der Nähe unter Spannung ste-
hender Anlagenteile präventiv ausgeschlossen.

Kreis Plön – Untere Wasserbehörde

Eingriffe in den Boden, die über eine Flächengründung hinausgehen, sind mit der unteren Bo-
denschutz- und der unteren Wasserbehörde im Vorwege abzustimmen. Für das (temporäre) Ab-
senken  des  Grundwassers  ist  vorab  eine  Erlaubnis  gemäß §§  8,9  Wasserhaushaltsgesetz
(WHG) bei der unteren Wasserbehörde mit entsprechen- den Planungsunterlagen einzureichen.
Sollte bei Bauarbeiten unerwartet  Grundwasser angetroffen werden, sind diese einzustellen.
Die Wasserbehörde ist unverzüglich zu informieren und das weitere Vorgehen abzustimmen. 

LBV.SH - Standort Rendsburg

Sollten aufgrund des Schwerlastverkehrs Verbreiterungen von Einmündungen von Gemeinde-
straßen und Zufahrten in Straßen des überörtlichen Verkehrs erforderlich werden, dürfen diese
Arbeiten nur im Einvernehmen mit dem Landes- betrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-
Holstein (LBV.SH), Standort Rendsburg, erfolgen.

Hierzu sind rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten die entsprechenden Ausführungspläne dem LB-
V.SH, Standort Rendsburg, zur Genehmigung vorzulegen.

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie des Landes S-H – Abt. Verkehr und
Straßenbau

Damit sich die Anbindung des Bebauungsgebietes an/über das klassifizierte Straßennetz und
Materialtransporte für die Erschließung des Bebauungsgebietes nicht mit Baumaß- nahmen des
LBV.SH überschneiden,  sind die Arbeiten zur Erschließung des Bebauungsgebietes im Vor-
wege mit der Baustellenkoordinierung des LBV-SH abzustimmen.

Obere Denkmalschutzbehörde

Wir verweisen deshalb ausdrücklich auf § 15 DSchG: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet,
hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehörde
mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer und die
Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem der Fund-
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ort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund
geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Die nach
Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in unverändertem Zustand
zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen
kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung. 

Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie
Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit.

Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein

Die aus einer ordnungsgemäßen landwirtschaftlichen Nutzung auf den umliegenden Flächen
resultierenden Immissionen (Lärm, Gerüche und in diesem Fall insbesondere Staub) können
zeitlich begrenzt auf das Plangebiet einwirken.

Untere Naturschutzbehörde Kreis Plön

Die Regelungen für den seitlichen Rückschnitt gelten entsprechend auch für die Knicks im
oder am Plangebiet. Es muss mit dem Rückschnitt ein Abstand von 1 m zum Knickfuß ein-
halten und darf nur alle drei Jahre stattfinden.

Untere Wasserbehörde Kreis Plön

Der geplante Solarpark ist ordnungsgemäß zu entwässern. Schäden für Nachbargrundstücke
und für unterhalb liegende Grundstücke sind zu vermeiden. Auf § 37 Wasserhaushaltsgesetz
(WHG) wird an dieser Stelle hingewiesen.

Die Belange des Grundwasserschutzes sind sowohl während der Bauphase als auch im Be-
trieb der Anlage zu berücksichtigen. Eingriffe in den Boden, die über eine Flächengründung
hinausgehen, sind mit der unteren Bodenschutz- und der unteren Wasserbehörde im Vor-
wege abzustimmen. Für das (temporäre) Absenken des Grundwassers ist vorab eine Erlaub-
nis gemäß §§ 8,9 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) bei der unteren Wasserbehörde mit ent-
sprechen- den Planungsunterlagen einzureichen. Sollte bei Bauarbeiten unerwartet Grund-
wasser angetroffen werden, sind diese einzustellen. Die Wasserbehörde ist unverzüglich zu
informieren und das weitere Vorgehen abzustimmen.

Verkehrsaufsicht Kreis Plön

Sämtliche verkehrsregelnde Maßnahmen (Aufstellung von Verkehrszeichen etc.) werden erst
nach Abschluss des jeweiligen F- bzw. B-Planverfahrens sowie Durchführung einer entspre-
chenden Verkehrsschau durch gesonderte verkehrsrechtliche Anordnungen endgültig festge-
setzt.

Folglich ist der Straßenverkehrsbehörde des Kreises Plön nach Abschluss/Durchführung, ggf.
schon während des Verfahrens, ein entsprechendes Beschilderungskonzept (Beschilderungs-
plan) zur Prüfung vorzulegen.

10 Maßnahmen zur Ordnung von Grund und Boden

Die Flächen befinden sich im privaten Besitz. Es wurde ein Nutzungsvertrag zwischen dem Vor-
habenträger und dem Grundstückseigentümer geschlossen, mit dem der Vorhabenträger ge-
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genüber der Gemeinde versichert, dass die unbedingte und uneingeschränkte Zugriffsberechti-
gung auf das Plangebiet gewährleistet ist.

11 Ver- und Entsorgungseinrichtungen

11.1 Erschließung

Die verkehrliche Erschließung kann über bestehende Zufahrten zur Gemeindestraße „Busdorf“
bzw. „Kuhteich“ erfolgen.  Sämtliche schwerlastfähige Erschließungsbereiche (inkl. der Zufahrt)
innerhalb des Plangebietes werden als wassergebundene Schotterwege bzw. -flächen ange-
legt. Die Arbeitswege zur Umfahrung der beiden Aufstellfläche innerhalb der Einzäunung ver-
bleibt unbefestigt.

11.2 Wasserver- und Abwasserentsorgung

Eine Wasserversorgung ist nicht geplant. Abwasser fällt nicht an.

11.3 Stromversorgung und Stromeinspeisung/ Stromspeicherung

Die Stromversorgung ist durch den örtlichen Stromversorger gesichert. Eine Einspeisemöglich-
keit wird durch den zuständigen Netzbetreiber gewährleistet.

11.4 Sonstige Leitungen

Werden  bei  der  Verlegung  von  Leitungen  Eigentumsansprüche  Dritter  oder  nach  anderen
Rechtsverordnungen geschützte Objekte (Knicks, Gewässer u.a.) berührt,  ist  vorher mit  den
entsprechenden Eigentümern oder Behörden Kontakt  herzustellen und ggf.  Genehmigungen
hierfür einzuholen. 

11.5 Abfälle

Eine regelmäßige Abfallentsorgung des Plangebietes ist nicht erforderlich, da beim Betrieb der
PV-FFA keine Abfälle anfallen.

11.6 Oberflächenwasser

Das anfallende Oberflächenwasser ist auf dem Grundstück vor Ort zu versickern.

11.7 Brandschutz

Der aktive Brandschutz wird sichergestellt durch die Freiwillige Feuerwehr Schillsdorf und durch
die Feuerwehren der Nachbargemeinden in Form der nachbarschaftlichen Löschhilfe.

Durch Ausweisung des Vorhabengebietes als sonstiges Sondergebiet mit der nutzungsbegren-
zenden Zweckbestimmung „Photovoltaik-Freiflächenanlage“ sind der Löschwasserbedarf  und
die Löschwasserversorgung durch den Vorhabenträger im Rahmen des Objektschutzes eigen-
verantwortlich sicherzustellen. 

20 November 2025 effplan.



Gemeinde Schillsdorf / vorhabenbez. B-Plan Nr. 23 Begründung

Es werden zwei Löschwasserkissen im Projektgebiet mit jeweils ca. 100m³ (48m³ pro Stunde für
2 Stunden) platziert. Diese werden östlich und westlich so platziert, dass sie einen Radius von
300m abdecken.

effplan. November 2025 21



Gemeinde Schillsdorf / vorhabenbez. B-Plan Nr. 23 Begründung

TEIL II   UMWELTBERICHT

12 Einleitung

Für die Belange des Umweltschutzes, entsprechend § 1 (6) Nr. 7 und § 1a Baugesetzbuch
(BauGB), wird eine Umweltprüfung gemäß § 2 (4) BauGB durchgeführt. In dieser sind die vor-
aussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen der Planung zu ermitteln. In dem vorliegenden
Umweltbericht werden diese beschrieben und bewertet. Der Umweltbericht ist ein gesonderter
Teil der Begründung zum Bebauungsplan (§ 2a BauGB). 

Gemäß § 4 (1) BauGB hat die Gemeinde Schillsdorf die Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt wird, unterrichtet. Die einge-
gangenen umweltbezogenen Anregungen und Bedenken wurden bei der Erstellung des Um-
weltberichtes berücksichtigt.

12.1 Kurzbeschreibung des Vorhabens

Die Gemeinde  Schillsdorf beabsichtigt die Errichtung einer großflächigen Photovoltaik-Freiflä-
chenanlage  (PV-FFA)  und  deren  Nebenanlagen  wie  Wechselrichter-,  Transformatoren-  und
Übergabestationen  sowie Batteriespeicher (nach Möglichkeit grün gefärbt) und dessen Zuwe-
gungen und Einfriedungen im Nordwesten der Gemeinde. Zur Schaffung der planungsrechtli-
chen Grundlagen stellt sie dafür den vorhabenbezogenen Bebauungsplan (B-Plan) Nr. 23 auf.
Die wegemäßige Erschließung erfolgt über bestehende bisher landwirtschaftlich genutzte Zu-
fahrten zur Gemeindestraße „Kuhteich“.

Die für das Vorhaben vorgesehene, derzeit landwirtschaftlich genutzte Planfläche, befindet sich
nordwestlich der Ortslage Schillsdorf, nördlich der Gemeindestraße Busdorf bzw. Kuhteich.

Die Gemeinde Schillsdorf will mit der planungsrechtlichen Sicherung des Vorhabens durch die
Aufstellung des vorhabenbezogenen B-Plans Nr. 23 die lokale Wertschöpfung durch zukunfts-
trächtige und nachhaltige Technologien sichern und unterstützen.

Das Vorhaben wurde hinsichtlich seiner Verträglichkeit mit Naturschutz und Landschaftspflege
geprüft. Die Gemeinde kommt zu dem Schluss, dass der Bebauungsplan erforderliche Umwelt-
belange ausreichend berücksichtigt  und umweltbezogene Auswirkungen gering bleiben bzw.
ausgleichbar sind.

12.2 Planungen und Festsetzungen

Das Plangebiet wird als sonstiges Sondergebiet mit der nutzungsbegrenzenden Zweckbestim-
mung „Photovoltaik-Freiflächenanlage“ festgesetzt.  Zulässig sind ausschließlich die Errichtung
von Photovoltaikanlagen sowie die für den Betrieb der Photovoltaikanlagen notwendigen Ne-
benanlagen (inkl. Batteriespeicher), Zuwegungen und Einfriedungen. 

Das Ausgleichserfordernis wird über verschiedene Ausgleichsmaßnahmen innerhalb des Gel-
tungsbereiches erbracht. 
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12.3 Flächenbedarf, Bodenbilanz

Der räumliche Geltungsbereich der geplanten PV-Anlage erstreckt sich nördlich der Siedlung
Busdorf, sowie südlich der zur Gemeinde Großharrie gehörenden Waldgebiete Rehhort und Vo-
gelsanger Holz.

Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke 54/5 und 69/1 der Flur 10 der Gemarkung Bokhorst
der Gemeinde Schillsdorf. Im Gegensatz zur 41. F-Planänderung ist hier in den vorhabenbezo-
genen B-Plan Nr. 23 zusätzlich ein Teil der örtlichen Erschließungsstraße (Flurstück 86/21 der
Flur 10) in den Geltungsbereich integriert.

Die Solarmodule werden mit gerammten Stahlträgern im Boden verankert. Das führt zu einem
sehr geringen Flächenverbrauch. Voll versiegelte Flächen werden nur im Bereich der Nebenan-
lagen wie Wechselrichter-, Transformatoren- und Übergabestationen sowie Batteriespeicher er-
forderlich. Notwendige Zuwegungen innerhalb des Geländes werden in teilversiegelter Bauwei-
se ausgeführt. Die Erschließung ist über das Gemeindewegenetz gesichert.

Den Anforderungen nach einem sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Boden
gem. § 1a (2) BauGB (Bodenschutzklausel) wird damit Rechnung getragen. 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen B-Plans Nr. 23 hat eine Flächengröße von ca.
39,5 ha und gliedert sich wie folgt:

Nutzungen im Geltungsbereich per Festsetzungen
Bestand

(m² )
Erweite-
rung (m²)

Gesamt
(m²)

Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Photo-
voltaik-Freiflächenanlage“ § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB §11 
BauNVO

253887 253887

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen § 9 Abs. 1 Nr. 25a
BauGB

1011 1011

Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft § 9 Abs. 1 Nr. 20
BauGB

76088 76088

Straßenverkehrsfläche § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB 1125 1125

Fläche für die Landwirtschaft § 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB 57550 57550

Fläche für Wald § 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB 2873 2873

Schutzgebiete und Schutzobjekte im Sinne des Natur-
schutzrechts, hier: Knicks § 9 Abs. 6 BauGB

1474 1474

Wasserfläche § 9 Abs. 1 Nr. 16 und Schutzgebiete und 
Schutzobjekte im Sinne des Naturschutzrechts, hier: Klein- 
sowie Stillgewässer § 9 Abs. 6 BauGB

1032 1032

Gesamtfläche des Geltungsbereiches 395.040

12.4 Ziele des Umweltschutzes in Fachgesetzen und -planungen

Im Folgenden werden zunächst die Ziele, die das Plangebiet betreffen, benannt. Es erfolgt eine
Einschätzung, ob die genannten Ziele von dem geplanten Vorhaben berührt werden bzw. ob
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das Vorhaben diesen Zielen entgegensteht oder nicht. Die genaue Erläuterung, ob und inwie-
weit hier ggf. eine Betroffenheit vorherrscht, erfolgt im weiteren Verlauf in den entsprechenden
Kapiteln. 

12.4.1 Fachgesetze

Die Umweltprüfung und die Erstellung eines Umweltberichtes erfolgt im Rahmen der Bauleitpla-
nung gem. § 2 (4) BauGB. Hierbei sind insbesondere die Belange des Umweltschutzes nach §
1 (5) und (6) Nr. 7 BauGB und die ergänzenden Vorschriften gem. § 1a BauGB zu berücksichti-
gen.

Allgemeiner Grundsatz des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) ist es, „Natur und Land-
schaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit des
Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen (…) so zu schützen, dass

1. die biologische Vielfalt,

2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfä-
higkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie

3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft

auf Dauer gesichert sind (…).“

Im BNatSchG sind zudem insbesondere die §§ der Eingriffsregelung zu berücksichtigen, ent-
sprechend die Konkretisierung im Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG). § 18 BNatSchG regelt
das Verhältnis zum Baurecht, wonach bei Eingriffen in Natur und Landschaft auf Grund der Auf-
stellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen über die Vermeidung, den
Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zu entscheiden ist. 

Nach § 31 BNatSchG verpflichten sich der Bund und die Länder zum Aufbau eines zusammen-
hängenden europäischen ökologischen Netzwerkes „Natura 2000“.

Die in § 44 BNatSchG enthaltenen Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte ande-
re Tier- und Pflanzenarten sind einzuhalten.

Im Zuge der Maßnahme sind die Vorgaben des BauGB (§ 202 Schutz des humosen Oberbo-
dens), der Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV, § 12) des Bundesbodenschutzgesetzes
(BBodSchG u. a. § 7 Vorsorgepflicht) sowie das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG u. a. §§ 2
und 6) einzuhalten. Hinsichtlich des Schutzes von Gewässern (oberirdische Gewässer, Küsten-
gewässer und Grundwasser) ist das Wasser-Haushalts-Gesetz (WHG) maßgeblich, hiernach
sind die Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als
Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen.

Gemäß  § 1 (1)  des  schleswig-holsteinischen  Denkmalschutzgesetzes  (DSchG-SH)  dienen
Denkmalschutz und Denkmalpflege „dem Schutz, der Erhaltung und der Pflege der kulturellen
Lebensgrundlagen (...). Mit diesen Kulturgütern ist im Rahmen einer nachhaltigen Ressourcen-
nutzung schonend und werterhaltend umzugehen. 

12.4.2 Fachplanungen

Auf Ebene der Landesplanung wurden herangezogen:

• Landesentwicklungsplan Schleswig – Holstein Fortschreibung 2021 (MILIG SH 2021)

• Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum II (MELUND 2020B)
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• Regionalplan für den Planungsraum III (LAND SH 2001)

• Regionalplan (Kap. 5.7) für den Planungsraum III (MILIG SH 2020C)

Demnach sind folgende Umweltschutzziele zu berücksichtigen:

• Karte 1 des Landschaftsrahmenplanes zeigt, dass sich das Plangebiet teilweise innerhalb
eines Trinkwassergewinnungsgebietes befindet.

• Karte 2 kennzeichnet das Plangebiet als ein Gebiet, welches die Vorraussetzungen für eine
Unterschutzstellung als Landschaftsschutzgebiet nach § 26 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. § 15
LNatSchG erfüllt.

• Karte 3 stellt nördlich an das Plangebiet angrenzend einen Wald >5 ha dar.

Die Prüfung der potenziellen Betroffenheit dieser Darstellungen erfolgt im Kapitel 13.3 (Schutz-
gut Mensch), im Kapitel 13.4 (Schutzgut Landschaft), Kapitel 13.5 (Schutzgut Pflanzen), Kapitel
13.9 (Schutzgut Wasser) und Kapitel 13.8 (Schutzgut Fläche und Boden).

Der Landschaftsplan der Gemeinde Schillsdorf (SCHILLSDROF 2003) stellt das Plangebiet als Ar-
tenarmes Intensivgrünland /  Wirtschaftsgrünland /  Ackergras dar.  Angrenzend befinden sich
Äcker incl. konjunktureller Brachen.

Zudem ist das Plangebiet umgeben von Knicks (ehemals geschützt nach § 15a LNatSchG, heu-
te nach § 21 LNatSchG).

Außerdem zu erkennen ist der südöstlich angrenzende Laub- und Nadelwald Moorholt.

Schutzgebiete

Es befinden sich keine Natura-2000-Schutzgebiete innerhalb und in unmittelbarer Umgebung
des Plangebietes. 

Bei den nächstgelegenen Natura 2000 Gebieten handelt es sich um das 59 ha große FFH Ge-
biet „Bönebüttler Gehege“ (FFH DE 1926-301), welches sich in ca. 1,5 km südlich des Plange-
bietes befindet.

In ca. 3,2 km Entfernung, nordwestlich des Plangebietes, befindet sich das 546 ha große NSG
Dosenmoor (FFH DE 1826-301). 

Biotopverbund

Das Plangebiet liegt außerhalb der für den Aufbau eines Schutzgebiets- und Biotopverbundsys-
tems empfohlenen Flächen. Die nächstgelegene Verbundachse befindet sich in 1200 m Entfer-
nung im Bereich des „Staatsforst Neumünster“ und der nächstgelegene Schwerpunktbereich in
ca. 1500 m Entfernung und überlagert das „Hollenbeker Holz“.

Aufgrund der Entfernungen sind weder eine negative Beeinflussung noch eine Zerschneidung
des Systems anzunehmen.

Geschützte Biotope

Gemäß der landesweiten Biotopkartierung Schleswig Holstein (MELUND 2023) befinden sich
innerhalb des Plangebietes gesetzlich geschützte Biotope gem. § 30 BNatSchG i.V.m. § 21 (1)
Nr. 4 LNatSchG (BiotopV (1) Nr. 10 in Form von Knicks (HW). 
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Außerdem grenzen unmittelbar südöstlich und nördlich die Lebensraumtypen Perlgras-Buchen-
wald (WMo) und Flattergras-Buchenwald (WMm) an.

13 Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen

Die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung sind jeweils schutzgutbezogen 

• auf den Menschen (durch Immissionen wie Lärm, Staub und Abgase)

• auf das gewohnte Bild der Landschaft und des Ortsbildes

• der Lebensraumeignung für Pflanzen und Tiere

• auf den Boden und die Bodenstruktur 

• auf den gleichmäßigen Wasserabfluss

• auf das Klima

• auf Sach- und Kulturgüter

zu ermitteln und zu bewerten. 

Dabei werden die Umweltsituation des Ist-Zustandes und vorhandene Vorbelastungen des je-
weiligen Schutzgutes beschrieben. Eine Bewertung der Erheblichkeit der möglichen Auswirkun-
gen erfolgt. Daraus sind, je nach Detaillierungsgrad der vorgelegten Planung entsprechende
Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der negativen Umweltauswir-
kungen abzuleiten.

13.1 Wirkfaktoren

Nachfolgend werden tabellarisch die Faktoren/Eigenschaften des Vorhabens aufgeführt, die bei
Umsetzung des Bauleitplans auf die Umwelt einwirken (Wirkfaktoren) und somit zu einer rele-
vanten, negativen wie positiven, Betroffenheit von einzelnen Schutzgütern führen können. Es
wird unterschieden zwischen bau- und anlagebedingten sowie betriebsbedingten Auswirkungen
und Auswirkungen beim Rückbau von Vorhaben.

Ausgehend von den Planungen ergeben sich folgende potenzielle Wirkungen:

Tab. 1: Wirkfaktoren und betroffene Schutzgüter

Wirkfaktor Betroffenes Schutzgut

Bau- und anlagenbedingt

erhöhte Staub-, Lärm-, Licht- und Abgasemission sowie Erschütterun-
gen während der Bauphase

Mensch, Tiere, Luft

Versiegelung durch Zuwegungen, Lagerflächen, Aufständerungen etc., 
auch temporär

Boden, Wasser, Pflanzen, 
Tiere, Kulturgüter

Baubedingter Verlust von Lebensräumen durch Vegetationsbeseitigung Pflanzen, Tiere

Dauerhafter Lebensraumverlust durch Überbauung und Beschattung Pflanzen, Tiere

Baubedingte Tötungen einzelner Individuen durch Vegetationsbeseiti-
gung sowie durch Baustellenverkehr während der Brut-, Wanderungs- 

Tiere
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und/ oder Überwinterungszeiten

Schädigung bisher unentdeckter archäologischer Funde im Rahmen von
Baumaßnahmen

Kulturgüter

Erzeugung von Abfall auf der Baustelle, Verpackung etc. Boden, Wasser

Optische Störungen (Scheuchwirkungen) durch die Anwesenheit von 
Menschen und Maschinen

Tiere

Störwirkung aufgrund der Flächenausdehnung der PV-FFA Mensch, Landschaftsbild, 
Tiere, Kulturgüter, Sachgüter

betriebsbedingt

Lichtimmissionen Mensch, Tiere

Verschattung Tiere, Pflanzen

keine Bodenbearbeitung Boden, Tiere, Pflanzen

Kollisionsrisiko Tiere

Erzeugung von Abfällen im Rahmen von Wartungsarbeiten Boden, Wasser

Hinderniswirkung Kulturgüter

Rückbau

temporär erhöhte Staub-, Lärm-, Licht-, und Abgasemission sowie Er-
schütterungen

Mensch, Luft

Aufkommen ehemals eingesetzter Baumaterialien Boden, Wasser, Luft

13.2 Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt 
z. B. durch Unfälle oder Katastrophen

Gefahrgüter im Sinne des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter oder radioaktiver
Stoffe werden nicht benötigt und fallen bei dem geplanten Vorhaben nicht an.

Die geplante Anlage fällt nicht unter die Störfall-Verordnung nach 12. BImSchV.

13.2.1 Störfallbetriebe

Eingetragene  Störfallbetriebe  (Betriebsbereiche  nach  der  Störfall-Verordnung  in  Schleswig-
Holstein) sind im Umfeld des Plangebietes nicht vorhanden.

13.3 Schutzgut Mensch

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die Belange des Umweltschutzes, insbesondere um-
weltbezogenen Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung
insgesamt zu berücksichtigen (insb. § 1 Abs. 6 Nr. 7 c BauGB). Die Sicherung der Grundlage für
Leben und Gesundheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft sind Gegenstand
des § 1 BNatSchG. Für das Schutzgut Mensch werden vor allem Beeinträchtigungen der Ge-
sundheit vorwiegend durch Lärm und andere Immissionen so wie Einschränkungen von Erho-
lungs- und Freizeitfunktionen und der Wohnqualität betrachtet. Gehen von dem Vorhaben auch
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Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch auf benachbarte Flächen aus, so werden auch diese
beschrieben.

13.3.1 Basisszenario

13.3.1.1 Wohnen und Arbeiten

Die nächstgelegene Wohnbebauung grenzt südlich und östlich an das Plangebiet an. Es han-
delt sich um  einzelne Gehöfte und Gebäude im Außenbereich.

13.3.1.2 Immissionen

Immissionen wie Geruch, Lärm,  Erschütterungen und Staub gehen vom örtlichen Verkehr  auf
der Gemeindestraße „Busdorf“  sowie der  intensiven  Nutzung auf den umliegenden  landwirt-
schaftlich genutzten Flächen aus. 

13.3.1.3 Erholungsfunktion

Das ostholsteinische Hügelland in der näheren Umgebung des Plangebietes  eignet sich  auf-
grund der Ausstattung durch Waldflächen, Knickgehölze und Felder  grundsätzlich gut für eine
naturnahe Erholung. Ebenso bieten Hügel- und Tallandschaften ein attraktives Landschaftsbild.
Aufgrund der fehlenden Wander-/Radwege (die direkt angrenzenden Wege werden hauptsäch-
lich landwirtschaftlich genutzt und enden zum Teil als Sackgasse), spielt die Naherholung eine
eher untergeordnetere Rolle. Das Plangebiet selbst ist nicht durch Wege erschlossen. Eine be-
sondere Funktion der überplanten Flächen und deren direkter Umgebung für den Erholung/Tou-
rismus ist nicht erkennbar.

13.3.1.4 Landwirtschaftliche Nutzbarkeit

Die weitere Umgebung ist von intensiver Landwirtschaft auf Acker- und Grünlandflächen ge-
prägt. Die PV-FFA ist auf intensiv bewirtschafteten Acker- und Grünlandflächen  (Biotopkürzel
AAy und GAy) geplant.

Landesweit bewertet weist der Boden des Plangebietes eine mittlere natürliche Ertragsfähigkeit
auf. Regional bewertet befinden sich einige Teile im westlichen Bereich des Plangebietes auf
Böden, welche eine hohe natürliche Ertragsfähigkeit aufweisen (UMWELTPORTAL 2022).

Ergebnis: Insgesamt weist das Plangebiet eine geringe bis maximal mittlere Bedeutung für
das Schutzgut Mensch auf.

13.3.2 Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung

13.3.2.1 Wohnen und Arbeiten

Die Immissionen aus der Umgebung (Verkehr auf Busdorfer Weg, intensive Acker- und Grün-
landnutzung in der Umgebung) bleiben unverändert. Die Tätigkeiten auf den intensiv genutzten
landwirtschaftlichen Flächen des Plangebietes werden ersetzt durch Mahdarbeiten und in sehr
geringem Umfang durch Säuberungs- und Wartungstätigkeiten. Die Moduloberflächen verursa-
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chen im Übrigen keine relevanten Spiegel- bzw. Blendeffekte, da die Strahlungsenergie zum
größten Teil absorbiert wird und Reflexblendungen sich auf den unmittelbaren Nahbereich der
Anlage  (wenige  Dezimeter)  beschränken  werden.  Das  Blendgutachten  (SOLARPRAXIS 2023)
kommt zu dem Ergebnis, dass eine potentielle Blendwirkung mit geringen Höhenwinkeln bei ei-
ner nach Süden ausgerichteten PV-Anlage morgens in Richtung West bis Westsüdwest und
abends in Richtung Ost bis Ostsüdost auftreten können. Es wird allerdings nicht zu unzumutba-
ren Belästigungen der Anlieger kommen. Zusätzliche Blendschutzmaßnahmen sind nicht erfor-
derlich. Die Betroffenheit des Menschen, seiner Gesundheit und seines Wohlbefindens im Plan-
gebiet und seiner Umgebung wird durch die Anlage nicht beeinträchtigt.

13.3.2.2 Immissionen

baubedingt

Während der Bauphase ist durch die Bautätigkeiten und einzusetzenden Baufahrzeuge und -
maschinen mit einer erhöhten Staub-, Lärm-, Licht-, Geruchs und Abgasemission zu rechnen.
Diese sind jedoch nur temporär. Erhebliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit kön-
nen sicher ausgeschlossen werden.

anlage- und betriebsbedingt

Aufgrund der Aufstellung der PV-FFA sind verkehrs-  und betriebsablaufbedingte Emissionen
(Mäharbeiten, Säuberungen, Geräuschemissionen Transformator) zu erwarten. Da sich die An-
lage im direkten Anschluss an weiterhin intensiv genutzte landwirtschaftliche Flächen und den
Busdorfer Weg befindet, werden die Bewegungen und Geräusche in der näheren Umgebung
kaum wahrzunehmen sein. Zumal im Ausgleich dafür die Tätigkeiten bezogen auf die überbau-
ten bisher intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flächen entfallen.

Es können erhebliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit ausgeschlossen
werden

13.3.2.3 Erholungsfunktion

Es werden keine öffentlich zugänglichen Wege verändert. Bei Durchführung der Planung wird
keine erholungsrelevante Freifläche in Anspruch genommen. Die geplante PV-FFA ist nicht von
weitem sichtbar, sonder nur, wenn man sich in der direkten Umgebung befindet. Eine Verände-
rung der ohnehin schon geringen Erholungseignung ist nicht erkennbar.

13.3.2.4 Landwirtschaftliche Nutzbarkeit

Die weitere Umgebung ist von intensiver Landwirtschaft auf Acker- und Grünlandflächen ge-
prägt. Die Planung soll auf intensiv genutztem Acker- und Grünland stattfinden, welches dann
nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Unterhalb der PV-Module ist eine landwirtschaftliche Nut-
zung als extensive Grünlandfläche allerdings weiterhin möglich. Da es zu keinen größeren Bo-
denversiegelungen kommt und die Anlage nach Ablauf der Betriebserlaubnis wieder restefrei zu
beseitigen ist, kann zudem nicht von einem dauerhaften Verlust von landwirtschaftlicher Nutzflä-
che gesprochen werden.
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13.3.3 Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung erheblicher Auswirkungen

• Ausrichtung und Neigung der Module so, dass keine erheblichen Blendwirkungen auftreten. 

Ergebnis: Insgesamt sind keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch und sei-
ne Gesundheit zu erkennen.

13.4 Schutzgut Landschaft

Bei der schutzgutbezogenen Betrachtung der Landschaft stehen das vorhandene Landschafts-
bild, prägende Elemente sowie visuelle Eindrücke des Betrachtenden im Mittelpunkt. Dabei sind
die Elemente von Bedeutung, die die Vielfalt, Eigenart und Schönheit des Landschaftsbildes
mitprägen. Im § 1 BauGB wird der Beitrag der Bauleitplanung zum Umgang mit dem Land-
schaftsbild beschrieben, in § 1 (1) Nr. 4 BNatSchG wird „die Vielfalt, Eigenart und Schönheit so-
wie der Erholungswert von Natur und Landschaft“ als Schutzgut bestimmt.

13.4.1 Basisszenario

Beschreibung des großräumigen Umgebungsbereiches des Plangebietes

Das Plangebiet  und die nähere Umgebung befinden sich im Moränengebiet der Oberen Eider
innerhalb des Ostholsteinischen Hügellandes(UMWELTPORTAL 2022).  Die Landschaft  ist durch
die Jungmoränen der Weichseleiszeit geprägt und hat eine schwach wellige, hügelige Ausprä-
gung.

Das Eider-Moränengebiet wird stark durch den namensgebenden Fluss „Eider“ geprägt, wel-
cher durch verschiedene Bäche gespeist wird. Das Gebiet wird geprägt durch ein leicht hügeli-
ges Relief, verschiedene Seen, Mooren, Fließgewässern sowie kleineren Laubwäldern. Die Ei-
der wird aufgrund ihrer in weiten Teilen naturnahen Ausprägung von halbnatürlichen Auenle-
bensräumen, Röhrichten und Feuchtwiesen begleitet. Die Moore sind allerdings zum größten
Teil abgetorft und entwässert. 

Landwirtschaftliche Flächen innerhalb dieses Naturraums werden größtenteils ackerbaulich, je-
doch besonders im Bereich von Gewässern auch als Grünland genutzt (BFN 2022).

Beschreibung des Plangebietes und der nächsten Umgebung

Die Geländeoberkante liegt auf 34 bis 39 m üNHN. Die Bewirtschaftung der Flächen des Plan-
gebietes erfolgt überwiegend als Ackerland (etwa 2/3) und zu einem kleineren Teil als Grünland
(etwa 1/3). Das Plangebiet wird um- sowie durchlaufen von Knicks. Des Weiteren befindet sich
um Osten des Geltungsbereiches ein Größeres Stillgewässer (487 m2) und recht mittig der ge-
planten PV-FFA ein zusätzliches 97 m2 großes Kleingewässer. Ebenso wird das Plangebiet von
einer 110-kV-Freileitung in Ost-West Richtung durchquert. 

Nördlich an die Fläche angrenzend befindet sich ein etwa 13 ha umfassender Flattergras-Bu-
chenwald bzw. Perlgras-Buchenwald („Reh-Horst) und im Süden grenzt ein zusätzlicher etwa
1,5 ha großer Perlgras-Buchenwald („Moorholt“) an. Dieser befindet sich direkt an der Straße
„Busdorf“.

Nordöstlich grenzt das Verbandsgewässer „Lehmsieksgraben“ an das Plangebiet an, welcher
weiter in Richtung Osten verläuft.

Beeinträchtigt wird das Landschaftsbild deutlich durch die querende Hochspannungstrasse.

effplan. November 2025 31



Begründung Gemeinde Schillsdorf / vorhabenbez. B-Plan Nr. 23

Fazit:

Eine anthropogene Überformung ist insbesondere aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen
Nutzung  auf  großen  Schlägen  gegeben.  Hinzu  kommt  die  präsente  Hochspannungstrasse.
Dennoch wirken  die  Gehölze und Stillgewässer strukturierend und wertgebend.  Aufgrund der
Eigenartsverluste kommt dem Landschaftsbild in der gesamt-räumlichen Betrachtung eine ge-
ringe bis mittlere Wertigkeit zu.

13.4.2 Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung

Aus den Regelungen des LEP, Ziffer 3.5.3, ergibt sich ein klarer Vorrang der Nutzung der Solar-
energie auf und an vorhandenen baulichen Anlagen. Bei der Nutzung von PV-FFA ist ange-
sichts des grundsätzlichen Außenbereichsschutzes eine eindeutige Priorität und Konzentration
auf vorbelastete Bereiche zu legen; konfliktarme Bereiche sind vorzuziehen.

Daher ist zu prüfen, welche potenzielle Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch die Er-
richtung einer PV-FFA ausgelöst wird. Die Veränderung des Landschaftsbildes durch PV-FFA ist
umso intensiver, je weniger Vorbelastungen durch Landschaftselemente wie bspw. Verkehrsflä-
chen im Plangebiet vorhanden sind.

Baubedingt

Die Baustelleinrichtung und die Baumaschinen führen zu einer lediglich temporären visuellen
Störung des Orts- und Landschaftsbildes.

Anlage- und betriebsbedingt

Die PV-FFA stellt einen Eingriff in das Landschaftsbild dar. Aufgrund der vorhandenen Knicks
und Gehölzstrukturen in Kombination mit einer zusätzlichen Eingrünung, wird die PV-FFA nicht
vordergründig sichtbar sein.

Die Fernwirkung der PV-Felder wird durch die verhältnismäßig geringe, zulässige Höhe von
max. 3,50 m ü. Geländeoberfläche stark minimiert, da die Anlagen schon in geringen Entfernun-
gen nur noch als schmaler Streifen wahrgenommen werden können. Optisch positiv wirkt sich
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die Umwandlung der Intensiväcker/-grünländer zu Extensivgrünland und damit einer höheren
floristischen und faunistischen Artenvielfalt aus.

Das Blendgutachten (SOLARPRAXIS 2023) kommt zu dem Ergebnis, dass eine potentielle Blend-
wirkung mit geringen Höhenwinkeln bei einer nach Süden ausgerichteten PV-Anlage morgens
in Richtung West bis Westsüdwest und abends in Richtung Ost bis Ostsüdost auftreten können.
Es wird  allerdings  nicht  zu unzumutbaren Belästigungen der  Anlieger  kommen.  Zusätzliche
Blendschutzmaßnahmen sind nicht erforderlich.

Verkehrsteilnehmer auf dem Busdorfer Weg können nicht von Sonnenreflexionen der geplanten
PV-FFA betroffen sein.

13.4.3 Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung erheblicher Auswirkungen

Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch die PV-FFA lassen sich durch folgende Maß-
nahmen in der Regel weitgehend vermeiden:

Erhaltung von sichtverschattenden Objekten

Vorhandene sichtverschattende Objekte, insbesondere die rahmengebenden Gehölze um das
Plangebiet herum, werden zur Vermeidung der Auswirkungen auf das Landschaftsbild unbe-
dingt erhalten.

Konstruktive Maßnahmen

Konstruktive Maßnahmen umfassen v.a. die Verwendung nicht reflektierender Tragekonstruktio-
nen und blendreduzierte Moduloberflächen, da durch Lichtreflexion an diesen Anlagenteilen u.
U. signifikante Störwirkungen ausgehen können.

Inanspruchnahme landschaftsästhetisch vorbelasteter Landschaften

Bei einer Inanspruchnahme landschaftsästhetisch durch Bebauungen oder andere technische
Objekte bereits verfremdeter Landschaften, fallen die Auswirkungen, selbst bei einer deutlichen
Sichtbarkeit der Anlage, geringer aus. Diesem Aspekt wurde mit der Wahl der Planfläche, die
sich unterhalb einer Hochspannungstrasse befindet, Rechnung getragen.

Eingrünung

Um die geplante Anlage noch mehr optisch durch Grün einzurahmen, werden Bepflanzungen
am südlichen Rand der östlichen Hälfte des Geltungsbereiches, sowie entlang der östlichen
Einfriedung vorgenommen.

Ergebnis: In der Gesamtbetrachtung sind im Hinblick auf das Schutzgut Landschaft und Land-
schaftsbild die Umweltauswirkungen, die sich durch den Bebauungsplan ergeben, als geringfü-
gig einzustufen. 

13.5 Schutzgut Pflanzen 

Wild wachsende Pflanzen (und auch wild lebende Tiere), ihre Lebensgemeinschaften sowie ihre
Biotope und Lebensstätten sind auf Grundlage des BNatSchG auch im Hinblick auf ihre jeweili-
gen Funktionen im Naturhaushalt zu erhalten. Zur dauerhaften Sicherung der biologischen Viel-
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falt sind auch die Sicherung lebensfähiger Populationen und der Austausch zwischen den Po-
pulationen ein wesentliches Ziel des Naturschutzes.

13.5.1 Basisszenario

Im Plangebiet wurde am 13. Oktober 2023 eine Biotoptypenkartierung durchgeführt. Zusätzlich
erfolgte bereits am 28. März 2022 eine Ortsbegehung.

Bei dem Plangebiet handelt es sich überwiegend (zu etwa 2/3) um intensiv genutztes Ackerland
(AAy). Der südwestliche Teil der Planfläche sowie ein kleiner Bereich im Norden können als ar-
tenarmes Wirtschaftsgrünland (GAy) (1/3 der Fläche) ausgemacht werden. Bei der nördlichen 
Grünlandfläche handelt es sich um organischen, feuchten Boden (Zusatzcodes /o und /f). Dort 
grenzt westlich ein sonstiger Graben (FGy) an. Außerdem befindet sich hier ein sonstiges Klein-
gewässer mit Gehölzen (Schwarz-Erlen) am Ufer (FKy mit dem Zusatzcode /vg).
Das Gebiet wird geprägt durch zahlreiche Knicks und Senken, welche ab Herbstende bis ins
Frühjahr hinein mit Wasser gefüllt sind. Bei den Knicks handelt es sich überwiegend um typi-
sche Knicks (HWy). Im Norden verläuft der Knick entlang des Waldrandes (Hww) und im Süden
sind die typischen Knicks häufig in Form eines Redders angeordnet (Zusatzcode /hr). 

Des Weiteren befinden sich zwei Stillgewässer (FSy) innerhalb des Plangebietes. Eines befin-
det sich westlich des „Moorholt“ und ein weiteres im Osten der Planfläche. Das östliche Stillge-
wässer ist mit Röhricht umgeben.

Im Norden und südlich grenzen Wälder (Perlgras-Buchenwald und Flattergras-Buchenwald) in
Form des Moorholt und Rehhorst an.

Das Plangebiet hat für das Schutzgut Pflanzen eine geringe bis maximal mittlere Bedeutung.

13.5.2 Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung

Baubedingt

Der unterhalb der Solarmodule befindliche Bewuchs bleibt erhalten und wird durch die Bauar-
beiten nicht erheblich beeinträchtigt. Es kommt nur zu einer temporären Bodenverdichtung.

34 November 2025 effplan.

Abb. 9: Blick auf das nördliche Kleingewässer

Abb. 10: Blick über den südöstlichen Teil des Plan-
gebietes



Gemeinde Schillsdorf / vorhabenbez. B-Plan Nr. 23 Begründung

Anlage- und betriebsbedingt

Die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen führt insgesamt zu einem geringen Versie-
gelungsgrad des Bodens. Neben der temporären Verdichtung des Bodens während der Bau-
phase, kommt es durch die Einzäunung und die Nebenanlagen zur Bodenversiegelung. Bezo-
gen auf die Gesamtfläche einer PV-FFA, deren Module in den Boden gerammt werden, kann im
Durchschnitt  mit  einem Versiegelungsgrad von weniger  als  2 % gerechnet werden.  Da das
Plangebiet künftig nicht mehr intensiv landwirtschaftlich als Acker- und Grünland genutzt wird,
können die Flächen ein bedeutsames Trittstein- und Rückzugsbiotop darstellen, welches ver-
schiedenen Tier- und Pflanzenarten einen Lebensraum bieten kann und damit zu einer hohen
Artenvielfalt beiträgt. Unter den Modulen wird sich – wie Erfahrungen mit bestehenden PV-FFA
zeigen, eine geschlossene, artenreiche Staudenflur bilden. Die gesetzlich geschützten Biotope
sind nicht von Eingriffen durch die Planung betroffen. Es wird lediglich in einen kleinen Abschnitt
des Knicks eingegriffen. In die Gewässer wird nicht eingegriffen. Zudem findet kein Eingriff in
das Grundwasser statt.  Durch die Umwandlung von Intensiv-Acker/ Grünland zu Extensiven
Flächen werden zudem diffuse Einträge von Nährstoffen und Pflanzenschutzmitteln während
der Nutzungsdauer von 25 Jahren wirkungsvoll unterbunden.

13.5.3 Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung erheblicher Auswirkungen

Für die Minimierung des Eingriffs können folgende Maßnahmen getroffen und angerechnet wer-
den.

• Neuanlage von Biotopelementen in Verbindung mit einer sinnvollen Biotopvernetzung zur
umgebenden Landschaft, hierzu werden ein Knick-Abschnitt angelegt (zum Ausgleich der 5
m Knickrodung und als Eingrünung),  eine Blänke, extensive artenreiche Grünlandflächen
und eine Ackerbrache geschaffen

• Verwendung von standortgemäßem, gebietsheimischem Saat- und Pflanzgut

• Erhaltung der vorhandene Knicks (abgesehen ein notwendiger Durchbruch auf 5 m Breite)
und Gewässer

• interne Erschließungswege ausschließlich in wassergebundener Form (Schotter und unbe-
festigt)

Ergebnis: Erhebliche Auswirkungen auf einzelne Arten oder Lebensgemeinschaften sind unter
Berücksichtigung der zu den Schutzgütern Pflanzen beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen
nicht erkennbar. Daher sind keine zusätzlichen Maßnahmen zur Verminderung der Auswirkun-
gen auf das Schutzgut biologische Vielfalt notwendig.

13.6 Schutzgut Tiere

13.6.1 Basisszenario

Zur Ermittlung und Bewertung des Bestandes sowie der Auswirkungen der Planung auf das
Schutzgut Tiere wurde ein Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag gemäß § 44 BNatSchG aufgrund
einer Potenzialabschätzung und einer Freilanderhebung für Brutvögel,  einer Horstkartierung,
Haselmäuse und Amphibien  (BIOPLAN 2025) erstellt. Zur Ermittlung der Zustands von Natur und
Landschaft wurde durch BioConsult SH der Brutvogelbestand (BRUTVÖGEL 2022) erfasst sowie
eine Haselmauskartierung (HASELMAUSKARTIERUNG 2022) und Amphibienkartierung (BioConsult
2025) durchgeführt und eine Stellungnahme bezüglich der Habitatzerschneidung mit Blick auf
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wanderndes Großwild (STELLUNGNAHME HABITATZERSCHNEIDUNG ) verfasst. Der Inhalt des Arten-
schutzrechtlicher Fachbeitrages ist im folgenden unter den jeweiligen Einzelkapiteln zusammen-
gefasst.

13.6.1.1 Fledermäuse

Etwa 1.600 m südlich des Plangebietes befinden sich Wochenstuben, Sommer-, Männchen-
und Paarungsquartiere in denen die Arten Abendsegler, Bechsteinfledermaus, Braunes Lang-
ohr, Fransen-, Mücken- und Rauhautfledermaus festgestellt wurden. Außerdem wurden außer-
halb von Quartieren noch Breitflügel-, Wasser- und Zwergfledermaus festgestellt.

Sie wurden im Rahmen des zu prüfenden Vorhabens nicht näher untersucht, da eine relevante
negative Auswirkung des Vorhabens auf die Gruppe der Fledermäuse sicher ausgeschlossen
werden kann.

Die Bedeutung ist demnach als gering zu bewerten. Es erfolgt keine weitere Betrachtung.

13.6.1.2 Amphibien

Gemäß Literaturrecherche sind für  das Gebiet  Vorkommen von Kammolch,  Knoblauchkröte,
Laubfrosch und Moorfrosch verzeichnet. 

Die Kartierung der Amphibien ergab Nachweise der nicht im Anhang IV der FFH-Richtlinie ste-
henden Arten Erdkröte, Teichfrosch und Teichmolch. Aus dem Anhang IV wurde nur der Kamm-
molch in den beiden westlicheren Gewässern festgestellt (BioConsult 2025).

Das Plangebiet wird aufgrund der Struktur des Plangebietes und der näheren Umgebung für
Amphibien als mittel bewertet.

13.6.1.3 Vögel

Brutvögel

Bei fast allen festgestellten Brutvögeln handelt es sich um gehölzbrütende Arten, welche sich in
den anthropogen beeinflussten Knicks der Planfläche aufhalten. Dabei lässt sich kein Bereich
mit  einer  besonderen  Habitateignung  erkennen.  Als  einzige  bodenbrütende  Art  wurde  das
Schwarzkehlchen festgestellt, dessen Brutplatz sich in einem Knickwall befindet.

Die Goldammer und die Dorngrasmücke traten mit zwölf bzw. elf Revieren als häufigste Brutvo-
gelarten im Untersuchungsgebiet auf, gefolgt von Mönchsgrasmücke mit sechs sowie Buchfink,
Kohlmeise und Zilpzalp mit jeweils fünf Revieren. Weiterhin waren Amsel, Blaumeise und Gelb-
spötter (je 4), Heckenbraunelle (3), Bluthänfling und Klappergrasmücke (jeweils 2) mit mehreren
Revieren auszumachen. Die Gartengrasmücke, die Hohltaube, der Mäusebussard, die Raben-
krähe, das Scharzkehlchen, die Singdrossel und der Stieglitz sind mit nur jeweils einem Revier
vertreten (BRUTVÖGEL 2022).

Im Umfeld des Plangebietes (jeweils ca. 1 km Entfernung) befinden sich mehrere Nachweise
von Rotmilanbruten.

Der Brutvogelbestand wird aufgrund der Struktur des Plangebietes und der näheren Umgebung
(überwiegend intensive Landwirtschaft  auf  Acker- und Grünlandflächen, vorhandene Gehölz-
strukturen) als mittel bewertet.
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13.6.1.4 Rast- und Gastvögel

Das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb der Hauptzugachsen des Vogelzuges und es sind
keine Rastplätze landesweiter Bedeutung oder entsprechende Schlafplätze bekannt. Ab Anfang
August können kleinere Trupps von Singvögeln, die vor allem die Knicks für kurze Stopps und
Zwischenrast nutzen, durchziehen. Kraniche könnten auf abgeernteten Maisäckern im Herbst
für kurze Zeit verweilen und Nahrung aufnehmen. Das Plangebiet wird jedoch nicht mit Mais be-
stellt.

Das  Plangebiet  wird  aufgrund  der  Struktur  des  Plangebietes  und  der  näheren  Umgebung
(überwiegend intensive Landwirtschaft  auf Acker-  und Grünlandflächen, vorhandene Gehölz-
strukturen) für Rast- und Gastvögel als gering bewertet. Es erfolgt keine weitere Betrachtung.

13.6.1.5 Reptilien

Reptilien, insbesondere die Schlingnatter und die Zauneidechse, haben Lebensraumansprüche,
die im Projektgebiet vor allem auf den überplanten Ackerflächen nicht erfüllt sind.

Das  Plangebiet  wird  aufgrund  der  Struktur  des  Plangebietes  und  der  näheren  Umgebung
(überwiegend intensive Landwirtschaft  auf Acker-  und Grünlandflächen, vorhandene Gehölz-
strukturen) für Reptilien als gering bewertet. Es erfolgt keine weitere Betrachtung.

13.6.1.6 Sonstige Tierarten

Für die weiteren nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützten und in Schleswig-Holstein be-
heimateten Säugetierarten, Fischotter, Biber, Waldbirkenmaus ist ein Vorkommen im Vorhaben-
gebiet laut Verbreitungsbild sowie der Habitatausstattung auszuschließen. Auszuschließen sind
Vorkommen der nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützten Fischarten Europäischer Stör,
Baltischer  Stör  und Nordseeschnäpel,  der  Käferarten Eremit,  Heldbock und Schmalbindiger
Breitflügel-Tauchkäfer,  der  Libellenarten  Asiatische  Keiljungfer,  Grüne  Mosaikjungfer,  Große
Moosjungfer,  Östliche  Moosjungfer,  Zierliche  Moosjungfer  und  Sibirische  Winterlibelle  der
Schmetterlingsart Nachtkerzenschwärmer und der Weichtiere Zierliche Tellerschnecke und Ge-
meine Flussmuschel. Das Vorkommen der Haselmaus kann ebenfalls ausgeschlossen werden
(HASELMAUSKARTIERUNG 2022).

Es erfolgt daher keine weitere Betrachtung dieser Arten.

13.6.2 Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung

13.6.2.1 Amphibien

Baubedingt

Es könnten wandernde Individuen durch Bautätigkeiten verletzt oder getötet werden. 

Anlage- und betriebsbedingt

Störungen durch den Betrieb der PV-Freiflächenanlage sind für Amphibien nicht anzunehmen.
Alle Gewässer innerhalb des Plangebietes bleiben erhalten.
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13.6.2.2 Vögel

Brutvögel

Baubedingt

Durch Bautätigkeiten (Baufeldfreimachung/bauvorbereitende Maßnahmen, Knickrodung zur Er-
schließung, Errichtung) besteht die Gefahr, dass Gelege zerstört oder Bruten aufgegeben wer-
den und somit das Tötungsverbot erfüllt wird (betrifft v.a. Gebüsch- und Gehölzbrüter). 

Anlage- und betriebsbedingt

Anlage- oder betriebsbedingte Tötungen von Brutvögeln können sicher ausgeschlossen wer-
den, da während des Betriebs der Anlage kein unzulässiger Eingriff in Knicks erfolgt. Es kann
also sichergestellt werden, dass ökologische Funktion der Fortpflanzungsstätte im räumlichen
Zusammenhang im Sinne des § 44 (5) BNatSchG weiterhin gewährleistet ist.

Insgesamt betrachtet sind somit keine relevanten vorhabenbedingten Auswirkungen auf die das
Plangebiet besiedelnden Brutvögel abzuleiten.  Es ist demnach davon auszugehen, dass der
Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG nicht verwirklicht wird. 

13.6.3 Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung erheblicher Auswirkungen

Allgemein: 

• Verzicht auf eine dauerhafte großflächige Beleuchtung der Anlage zum Schutz von Tieren
vor Lockwirkung der Lichtquellen

13.6.3.1 Amphibien

Für den Fall, dass Bauarbeiten außerhalb der Winterruhe der Amphibien durchgeführt werden,
ist, damit es zu keinen vermeidbaren Tötungen von sich in der Planfläche, in den terrestrischen
Habitaten befindlichen Tieren kommen kann, im Umfeld der zwei relevanten Amphibiengewäs-
ser mit Nachweisen des Kammmolchs ein einseitig passierbarer Amphibienschleusenzaun zu
errichten. Dieser muss so konstruiert sein, dass die Tiere, welche sich auf der Planfläche, z. B.
in ihren Winterhabitaten befinden, von diesen zu ihren Laichgewässern (innerhalb und außer-
halb der Planfläche) anwandern, dann jedoch nicht zurück auf die Planfläche gelangen können.
Dies kann z. B. durch das Eingraben von Fang- bzw. Schleuseneimern erreicht werden (alle 20
m ein Eimer), welche auf der Planflächenabgewandten Seite des Schleusenzaunes eine Öff-
nung aufweisen, durch welche die Amphibien die Eimer in Richtung der Laichgewässer verlas-
sen können (hierzu muss eine entsprechende „Rampe“ an die Öffnung gegraben werden). Ziel
ist es, mit Hilfe des Schleusenzauns die gesamte lokale Laichpopulation der betroffenen Amphi-
bien auf die Areale im Bereich der innerhalb und außerhalb des Plangebietes gelegenen Laich-
gewässer zu verbringen und eine Rückwanderung ins Plangebiet zu verhindern. Die gesamte
Zaunanlage muss daher bis zum Ende der Bautätigkeiten stehen gelassen und für die gesamte
Dauer des Einsatzes dessen Funktionstüchtigkeit garantiert werden (regelmäßige ca. 14-tägige
Wartung erforderlich).

Der Schleusenzaun ist vor Beginn der Rückwanderung der Amphibien (i. d. R. ab Anfang/Mitte
Februar) im Jahr des Baubeginns zu installieren und er muss bei Baubeginn voll funktionsfähig
sein,  um die  Wirksamkeit  der  Maßnahme zu gewährleisten.  Es  wird  daher  empfohlen,  den
Schleusenzaun rechtzeitig im Winter vor Baubeginn zu installieren, spätestens jedoch bis An-
fang / Mitte Februar, um während der Anwanderung zu den Laichgewässern eine Einwanderung
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von Tieren in die Planfläche zu verhindern. Durch das Einzäunen eines Teils des Knicks am
nördlichen Gewässer, sind Winterquartiere für die während der Bauzeit hier eingezäunten Tiere
vorhanden und es müssen keine weiteren Versteckmöglichkeiten errichtet werden.

Für eine schematische Darstellung der Lage der temporären Amphibienschutzzäune findet sich
im Artenschutzrechtlich Fachbeitrag (S.41).

13.6.3.2 Vögel

Brutvögel

Zur Vermeidung von baubedingten Tötungen und Störungen gelten für die betroffenen Arten
und ökologischen Gilden der Brutvögel nachfolgende Bauzeitenausschlussfristen (MELUND &
LLUR 2017):

• Gehölz(frei)brüter 01.03. bis 30.09.

• Bodenbrüter 01.03. bis 15.08.

• Gewässerbrüter (40 m Radius um Gewässer)             01.03. bis 15.08.

Durch die potenzielle Betroffenheit der Gilde der Gehölzfreibrüter, Bodenbrüter und Gewässer-
brüter müssen zur Vermeidung von Brutaufgaben durch Störung und der Zerstörung von Gele-
gen  alle  Bautätigkeiten  (Baufeldfreimachung/bauvorbereitende  Maßnahmen,  Anlage  der  Er-
schließungswege) außerhalb der Brutzeit, in diesem Fall im Zeitraums vom 1. Oktober bis 28.
(29.) Februar stattfinden. Eine mögliche Unterbrechung der Baumaßnahmen darf höchstens 7
Tage betragen. Bei merklichen Verzögerungen des Bauablaufes ist dafür Sorge zu tragen, dass
eine Ansiedlung von Brutvögeln auf den betroffenen Flächen durch geeignete Maßnahmen (z.B.
Freihalten der Eingriffsflächen von Vegetation, Einsatz von Flatterband) verhindert wird. Der Be-
ginn von Baumaßnahmen ist auch im Zeitraum vom 01.03.-30.09. zulässig, wenn nachweislich
keine Bruten von Vögeln betroffen sind und dies im Rahmen der ökologischen Baubegleitung
dokumentiert wird und der zuständigen Behörde nachgewiesen wird. Die Umsetzung der Bau-
zeitenregelung ist zu dokumentieren und der Genehmigungsbehörde unaufgefordert vorzule-
gen.  Die Bauzeitenregelung dient  auch der Vermeidung einer  baubedingten Zerstörung von
Fortpflanzungs- und Ruhestätten und dem damit möglicherweise verbundenen Individuenver-
lust bzw. dem Verlust von Entwicklungsformen besonders geschützter Tiere.

Insgesamt kann somit  die  Verwirklichung eines Verbotstatbestands nach § 44 Abs.  1 Nr.  3
BNatSchG i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG ausgeschlossen werden.

13.7 Schutzgut Biologische Vielfalt

13.7.1 Basisszenario

Die Beurteilung der biologischen Vielfalt des Plangebietes erfolgt unter Berücksichtigung folgen-
der Gegebenheiten:

• Die Ackerflächen, die die Landschaft am deutlichsten prägen, sind wenig divers und alle-
samt sehr ähnlich in ihrer Ausprägung. 

• Die Grünländer, die die Landschaft ebenfalls stark prägen, sind meist nur wenig divers und
allesamt mehr oder weniger ähnlich in ihrer Ausprägung.

• Die Knicks sind als hochwertige Biotope einzustufen.
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• Die faunistische Biodiversität ist gesamt gesehen nicht besonders hoch, vielmehr haben sich
überwiegend nur weit verbreitete und anpassungsfähige Arten angesiedelt.

Das Plangebiet hat für das Schutzgut biologische Vielfalt eine  geringe bis maximal mittlere
Bedeutung. 

13.7.2 Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung

Grundsätzlich ist die Biologische Vielfalt im Plangebiet mäßig. Insgesamt wirkt sich das Vorha-
ben nicht erheblich auf die Strukturvielfalt des Gebietes und entsprechend auch nicht erheblich
auf die Habitatausstattung aus. Potenziell wären aber bei nicht umsichtiger Planung und fehlen-
den Vermeidungsmaßnahmen und oder Verminderungsmaßnahmen negative Folgen z. B. für
Brutvogelgemeinschaften möglich, wodurch auch die Biodiversität leiden würde. Von dem Vor-
haben geht demnach weniger eine strukturelle Gefährdung als eine potentielle Gefährdung der
vorgenannten Artengruppe aus.

13.7.3 Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung erheblicher Auswirkungen

Zur Gewährleistung einer ökologisch sachgerechten Bauabwicklung, insbesondere zur Berück-
sichtigung des vorsorgenden Biotop- und Artenschutzes,  ist  eine ökologische Baubegleitung
von einer fachkundigen Person, die der zuständigen Aufsichtsbehörde schriftlich zu benennen
ist, durchzuführen. Aufgabe der ökologischen Baubegleitung ist die Überwachung der genehmi-
gungskonformen  Umsetzung  der  landschaftspflegerischen  Maßnahmen  einschließlich  der
Schutz-, Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen.

Vor Baubeginn wird sie in die Kennzeichnung/Absteckung der Baufelder bzw. umweltrelevanter
Maßnahmen (Markierung der Baufeldgrenzen, etc.) eingebunden und gibt Hinweise zu notwen-
digen Schutzmaßnahmen und Sicherung von Tabuflächen. Sie dokumentiert die durchgeführten
Maßnahmen zur Minimierung von Umweltwirkungen und ggf.  zusätzliche, unvorhergesehene
Umweltbeeinträchtigungen.

13.8 Schutzgut Fläche und Boden

Mit der Aufnahme des Schutzgutes „Fläche“ in den Katalog der zu prüfenden Umweltbelange
gemäß BauGB sollen die Auswirkungen der Planung auf die betroffenen Flächen, insbesondere
auf den Flächenverbrauch, geprüft und minimiert werden.

Gemäß § 1 (3 und 5) BNatSchG und BauGB § 1a (2) sind Böden so zu erhalten, dass sie ihre
Funktion im Naturhaushalt erfüllen können. Die Funktionen des Bodens sind gemäß Bundesbo-
denschutzgesetz (BBodSchG) zu sichern oder wiederherzustellen. Der Boden fungiert als Fil-
ter-, Puffer- und Speichermedium u.a. für Wasser, Luft und Schadstoffe.

Danach sind folgende Grundsätze zu beachten: 

• sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden,

• Erhalt der Bodenfunktion wo immer möglich

• Begrenzung von Bodenversiegelung auf das notwendige Maß, 

• Verringerung  der  zusätzlichen  Inanspruchnahme  von  Flächen  durch  Wiedernutzbarma-
chung, Nachverdichtung und andere Maßnahmen der Innenentwicklung, 
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• Umnutzung von landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzten Flächen nur im
notwendigen Umfang. 

13.8.1 Basisszenario

Bestand Fläche

Der Geltungsbereich hat eine Größe von ca. 39,5 ha, wovon 25,38 ha als sonstige Sonderge-
bietsfläche (25,3 ha innerhalb der Umzäunung) ausgewiesen sind. Innerhalb der Baugrenzen
beträgt die Flächengröße ca. 23,87 ha, wovon letztlich 20,3 ha für eine zusätzliche Bebauung
zur Verfügung gestellt werden (Grundfläche), was somit wiederum weniger als 80 % der Son-
dergebiets-Fläche sind, die gemäß textlicher Festsetzungen max. überbaut werden dürfen. Die
Eingriffsfläche wird derzeit intensiv landwirtschaftlich als Ackerfläche und Grünland genutzt.

Das Plangebiet hat für das Schutzgut Fläche eine mittlere Bedeutung.

Bestand Boden

Laut der Bodenkarte von Schleswig-Holstein (M 1 : 25.000, UMWELTPORTAL 2022) steht im Plan-
gebiet überwiegend Pseudogley an. Kleinflächig treten ebenfalls Parabraunerde – Braunerde,
Pseudogley – Braunerde, Parabraunerde und Niedermoor an. Es handelt sich also um ein bo-
dentypisch sehr heterogenes Gebiet.

Pseudogleye haben in Schleswig-Holstein einen Flächenanteil von 12 %. Dieser Boden zeich-
net sich durch eine mäßige bis starke Empfindlichkeit gegenüber Bodenverdichtungen aus und
hat aufgrund seiner lehmig-tonigen Bodenart eine hohe Bindungsfähigkeit für Nähr- und Schad-
stoffe. Dadurch verfügt der Boden über hohe natürliche Nährstoffvorräte. Des Weiteren haben
Pseudogleye eine schlechte bis mittlere Luftversorgung und eine geringe Wasserdurchlässig-
keit. Aufgrund ihrer bindigen Bodenart sind Pseudogleye nur gering durch Wind- und Wasserer-
osion gefährdet.

Parabraunerde – Braunerde nimmt weniger als 1 % der schleswig-holsteinischen Fläche ein
und wird in der Landwirtschaft überwiegend als Ackerflächen genutzt. Dieser Boden weist ein
mittleres  bis  gutes  Ertragspotenzial  mit  mittleren  natürlichen  Nährstoffvorräten  auf.  Ebenso
herrscht eine mittlere bis gute Luftversorgung und der Boden ist relativ robust gegenüber bo-
denphysikalischen Gefährdungen (z.B.  Verschlämmung und Verdichtung),  die Befahrung mit
schwerem Gerät sollte allerdings den Bodenverhältnissen angepasst werden.

Pseudogley – Braunerde hat einen Flächenanteil von 4 % in Schleswig-Holstein und wird über-
wiegend als Ackerland genutzt. Allerdings ist auch die Nutzung als Grünland oder in der Forst-
wirtschaft nicht untypisch. Je nach Bodenart und den bodenunabhängigen Faktoren (Hangnei-
gung, Wind etc.) können diese Böden mäßig wasser- und winderosionsgefährdet sein. Ebenso
gegenüber Bodenverdichtung, Bodenversauerung und Nitratverlagerung ins Grundwasser be-
sitzen Pseudogley - Braunerden meist mittlere Gefährdungspotenziale. Auch in Bezug auf das
Ertragspotenzial,  natürliche Nährstoffvorräte,  die Luftversorgung und das Bindungsvermögen
für Nähr- und Schadstoffe verfügt dieser Bodentyp über mittlere Potenziale.

Parabraunerden haben in Schleswig-Holstein einen Flächenanteil von 4 % und werden über-
wiegend als Ackerland genutzt. Die natürliche Nährstoff- und Wasserversorgung, das Ertragspo-
tenzial und das Bindungsvermögen für Nähr- und Schadstoffe sind als hoch einzustufen. Be-
züglich der Luftzufuhr und der Durchwurzelbarkeit kann es im Bt-Horizont (tonangereichert) zu
Einschränkungen kommen. In Hanglage können Parabraunerden winderosionsgefährdet sein
und unter Wald besteht die Gefahr der Bodenversauerung.
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Niedermoore sind Böden, die sehr große Mengen (über 30%) an organischem Material als Torf
enthalten. Das Normniedermoor ist basenreich und kalkfrei. Dieser Bodentyp wird unter land-
wirtschaftlicher Nutzung größtenteils als Grünland genutzt. Mit zunehmender Intensität der Flä-
chenbewirtschaftung verschlechtern sich die Torfeigenschaften und durch Mineralisierung der
Torfe treten Höhenverluste auf. Die Grenzen der Befahrbarkeit bzw. Trittfestigkeit werden häufig
erreicht.

Niedermoorböden haben einen Flächenanteil von 6 % in Schleswig-Holstein und weisen eine
schlechte Durchwurzelbarkeit und Luftversorgung des Bodens auf. Nähr- und Schadstoffe wer-
den sehr stark gebunden, während die Tragfähigkeit und Trittfestigkeit stark eingeschränkt sind.
Im entwässerten Zustand (bei landwirtschaftlich genutzten Moorböden meistens der Fall) sind
Niedermoorböden  verdichtungsgefährdet  und  unter  Ackernutzung  ebenfalls  winderosionsge-
fährdet (LLUR 2019).

Pseudogleye haben aufgrund ihres relativ häufigen Auftretens in Schleswig-Holstein und ihrer
hohen natürlichen Nährstoffvorräte und der geringen Gefährdung durch Wind- und Wasserero-
sion sowie der Gefährdung durch Bodenverdichtung und Schadstoffanreicherung eine mittlere
Bedeutung für das Schutzgut Fläche und Boden.

Parabraunerden und Pseudogley – Braunerden haben aufgrund ihrer relativ niedrigen Verbrei-
tung bei mittleren bis hohen natürlichen Nährstoffvorräten und unter Berücksichtigung der be-
schriebenen Belastungen  (winderosionsgefährdet,  Versauerung etc.) eine mittlere Bedeutung
für das Schutzgut Fläche und Boden.

Parabraunerde – Braunerden haben aufgrund ihrer sehr seltenen Verbreitung und den mittleren
Eigenschaften sowie der Robustheit gegenüber bodenphysikalischen Gefährdungen in Kombi-
nation mit den beschriebenen Gefährdungen eine geringe Bedeutung für das Schutzgut Fläche
und Boden.

Niedermoorböden haben  aufgrund  ihrer  relativ  niedrigen  Verbreitung  und  hohen  Gefährung
durch Emissionen klimawirksamer Gase und die Sackungsempfindlichkeit eine hohe Bedeutung
für das Schutzgut Fläche und Boden. Dies gilt auch für die überlagerten Moorböden.

13.8.2 Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung

Baubedingt

Bei den Baumaßnahmen kann es zu temporären Bodenverdichtungen im Verlauf des Baues
bspw. durch Befahren mit Fahrzeugen kommen. Zudem kann der Einsatz von Baumaschinen
eine Schadstoffbelastung/ -eintrag (Staub, Benzin, Diesel, Öl) bewirken. Unfälle/Havarien könn-
ten zu evtl. Kontaminationen und Verunreinigungen führen.

Anlage- und betriebsbedingt

Durch die Verwendung von gerammten Stahlträgern für die Trägerkonstruktion der Solarmodule
kommt es zu sehr geringfügiger Bodenversiegelung. Diese erfolgt fast ausschließlich durch die
Nebenanlagen und Einfriedung. Großflächige Versiegelungen/Verdichtungen sind nicht zu er-
warten. Nach Installation der Tragwerke und Paneele werden sich Bodengefüge und Vegetation
aufgrund der dann weitgehend unterlassenen Untergrundbelastung erholen. Es kommt jedoch
zu einer „Überdachung“ von Boden. Die Erheblichkeit der Beeinträchtigungen wird durch hori-
zont- spezifische Zwischenlagerung und anschließend horizontgerechter Verfüllung sowie die
zeitliche Begrenzung der diesbezüglichen Bauarbeiten auf wenige Tage vermieden. Für die ge-
samte Nutzungsdauer von 25 Jahren bleibt das Bodengefüge – im Gegensatz zur aktuellen in-
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tensiven ackerbaulichen oder Grünland-Nutzung – dann unberührt. Die Umwandlung der inten-
siv genutzten landwirtschaftlichen Flächen in extensiv genutztes Grünland entlastet den Boden,
die Gewässer von Einträgen aus der Landwirtschaft, der Gras- und Krautbewuchs schützt den
Boden vor Erosion. Das Fehlen der Bodenbewirtschaftung gibt dem Boden eine Chance zur na-
türlichen Regeneration. Nach Errichtung der Anlage erfolgt die Pflege der Fläche durch eine ex-
tensive Beweidung oder eine ein- bis zwei-schürige Mahd. Das Ablaufen des Niederschlags-
wasser wird sich auf den Traufbereich der Paneele konzentrieren. Damit entstehen zusätzliche
unterschiedlich strukturierte Lebensbedingungen. Es sei darauf hingewiesen, dass die Boden-
und Biotopfunktion durch die Modulüberbauung allenfalls unerheblich beeinträchtigt wird. An-
hand inzwischen zahlreicher Freiflächen-PV-Anlagen ist erkennbar, dass sich auch unter den
Modulen eine geschlossene, artenreiche Staudenflur bildet und insofern auch die Bodenfunktio-
nen keiner (erheblichen) Beeinträchtigung unterliegen werden.

13.8.3 Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung erheblicher Auswirkungen

Zur Minimierung der Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Fläche und Boden tragen 
folgende Maßnahmen und Festsetzungen bei:

• Solarmodule werden mit Stützen ohne große Betonfundamente aufgestellt, der Boden wird
kaum verändert und die Stützen können relativ leicht wieder entfernt werden

• Zaunpfosten der Einzäunung werden ebenfalls gerammt

• Durchlässige Gestaltung der Oberflächen. Die Nutzungsintensität ist vor allem auf die Über-
stellung der landwirtschaftlich genutzten Flächen mit Solarmodulen zurückzuführen. Boden-
versiegelung wird auf das Betriebsgebäude bzw. Trafostationen begrenzt

• Anlage evtl. erforderlicher Betriebswege ausschließlich in wassergebundener Bauweise

• Die Baumaßnahmen sollten bei trockener Witterung durchgeführt werden

• Montage-, Lager- und Parkflächen werden nur temporär beansprucht und durch Auslegen
mit Baggermatten oder durch temporären Ausbau vor Verdichtungen geschützt.

• eventuell  überschüssiger Bodenaushub sollte, wenn möglich,  ortsnah verwendet werden,
um unnötig lange Transportwege zu vermeiden

• Es erfolgt eine getrennte Lagerung von Ober- und Unterboden

• Die Vermischung von für Wiedereinbau vorgesehenem Boden mit Fremdmaterialien ist zu
vermeiden

• es ist  ein mit  der unteren Bodenschutzbehörde abgestimmtes Bodenschutzkonzept nach
DIN 19639 zu erstellen und spätestens einen Monat vor Vergabe der Bauleistungen unauf-
gefordert zur Prüfung vorzulegen

• Bei der Verwertung oder Entsorgung bei dem Vorhaben anfallenden Bodens sind die Anfor-
derungen nach §§ 6-8 BBodSchV bzw. der Ersatzbaustoffverordnung einzuhalten

• Es erfolgt eine schriftliche Anzeige des Beginns der Baumaßnahme bei der Unteren Boden-
behörde mit Benennung der ausführenden Firma, 14 Tage vor Beginn der Aufnahme der
Bauarbeiten

• Benennung der ausführenden Firma, 14 Tage vor Beginn der Aufnahme der Bauarbeiten

• zum Schutz des Bodens vor Beeinträchtigungen während des Bauzeitraumes sind boden-
schonende Baufahrzeuge einzusetzen sowie druckmindernde Auflagen anzuwenden
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Der Umgang mit bodengefährdenden Stoffen ist gemäß den guten fachlichen Praktiken durch-
zuführen. Eventuelle Verunreinigungen/Austritte sind umgehend ordnungsgemäß zu beseitigen.

Ergebnis: Durch die geplante Bebauung und die Erschließungswege wird Boden versiegelt, im
Baustellenbereich kann es zu Bodenverdichtungen kommen. Der Eingriff in den Boden und die
damit einhergehende Versiegelung ist entsprechend auszugleichen.

Die Planung entspricht den in § 1a Abs. 2 BauGB genannten Grundsätze.

13.9 Schutzgut Wasser

Wasser ist Bestandteil des Naturhaushaltes, Lebensraum für Tiere und Pflanzen und gehört zu
den Lebensgrundlagen des Menschen. Daher gelten sowohl das Grundwasser als auch das
Oberflächenwasser als schützenwerte Güter. Das Schutzgut Wasser wird als solches bei der
Aufzählung der Umweltbelange in §1 (6) Nr. 7 BauGB und als nicht erneuerbares Naturgut in §
1 (3) BNatSchG aufgeführt, dass es vor Beeinträchtigungen zu bewahren gilt. Das Wasserhaus-
haltsgesetz (WHG) enthält detaillierte Regelungen zum Gewässerschutz.

13.9.1 Basisszenario

Grundwasser

Die östliche Hälfte des Plangebiets befindet sich innerhalb der Trinkwassergewinnungsgebietes
„WGG  Schulensee“  mit  dem  dazugehörigen.  Das  nächstgelegene  Trinkwasserschutzgebiet
„Neumünster“ liegt westlich des Plangebietes, im nordöstlichen Bereich der Stadt Neumünster
und befindet sich in etwa 1.460 m Entfernung. Die nächste Grundwasserentnahmestelle befin-
det sich nördlich von Neumünster (SH_5008, „Fa. Nagel“)) in ca. 5,3 km nordwestlich des Plan-
gebietes (UMWELTPORTAL SH 2022).

Das Plangebiet ist von hoher Bedeutung für den Erhalt des Schutzgutes Grundwasser. 

Oberflächenwasser

Innerhalb des Plangebietes befinden sich zwei Stillgewässer und ein Kleingewässer sowie ein
kurzer Abschnitt eines Entwässerungsgrabens. Das 97 m2 große Kleingewässer befindet sich
relativ mittig im nördlichen Bereich des Plangebietes. Das erste Stillgewässer mit einer Größe
von 487 m² befindet sich im Osten und das letzte Stillgewässer grenzt westlich an den Wald
„Moorholt“ an.

Der Entwässerungsgraben verläuft nördlich des Kleingewässers in Nord-Süd-Richtung auf etwa
45 m Länge.
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Das Plangebiet ist von mittlerer Bedeutung für den Erhalt des Schutzgutes Oberflächengewäs-
ser.

13.9.2 Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Baubedingt

Die Bautätigkeit erfordert die Bereitstellung von einem gewissen Wasservolumen als Brauch-
wasser. Weiterer Wasserbedarf ist nicht erkennbar. Im Zuge der Bebauungstätigkeiten werden
Baumaschinen eingesetzt, die den Boden verdichten. Dies verringert die aufgrund der Feinpo-
rigkeit geringe Wasserdurchlässigkeit, die Wasserspeicherfähigkeit, die Filtereigenschaften und
die Grundwasserneubildungsrate. Zudem kann der Einsatz von Baumaschinen zu Schadstoff-
belastungen/ -einträgen (Benzin, Diesel, Öl) führen. Unfälle könnten zu evtl. Kontaminationen
führen. In die Kleingewässer wird nicht eingegriffen. 

Anlage- und betriebsbedingt

Durch die Paneele kommt es zu einer Überdeckung/-dachung bisher offener Flächen. Die Versi-
ckerung von Niederschlagswasser wird sich v.a. auf den Traufbereich der Paneele konzentrie-
ren und von dort dem Grundwasser zugeführt.  Beeinträchtigungen des Wasserregimes sind
hierdurch nicht zu erwarten. Durch die Umwandlung von Intensiv-Acker bzw. Intensiv-Grünland
zu Extensiv-Grünland werden diffuse Einträge von Nährstoffen und Pflanzenschutzmitteln in
den Boden und damit ins Grundwasser während der Nutzungsdauer von 25 Jahren wirkungs-
voll unterbunden.
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13.9.3 Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung erheblicher Auswirkungen

Eine Reduzierung des Versiegelungsgrades (< 2%) kann die Eingriffe minimieren. Des Weiteren
wird ein fachgerechter Betrieb, Wartung und Rückbau der Anlage vorausgesetzt.

Zur Minimierung der Auswirkungen der Planung auf  das Schutzgut Wasser tragen  außerdem
folgende Maßnahmen und Festsetzungen bei: 

• Versickerung von unbelastetem Niederschlagswasser

• Beim Umgang mit  wassergefährdenden Stoffen sind die Vorgaben nach der Verordnung
über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) einzuhalten

• Lage der Oberflächengewässer außerhalb der Sondergebietsflächen (Abstand von min. 10
m) und innerhalb der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Natur und Landschaft

• Unterbleiben von Einträgen aus der konventionellen Landwirtschaft (Dünge- und Pflanzen-
schutzmittel werden nicht verwendet)

• Unterstellen von Auffangwannen beim Betanken von Baustellenfahrzeugen, um Verunreini-
gung des Bodens und des Grundwassers sicher auszuschließen

• Fachgerechte Aufnahme und Entsorgung aller Bauabfälle sowie Abwässer temporärer Bau-
stelleneinrichtungen

• Verwendung von Baustoffe und Reinigungsmitteln, die hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf
das Grundwasser als unbedenklich eingestuft sind

• Verwendung von umweltverträglichen PV-Modulen ohne wasserlösliche Schwermetalle

Ergebnis:  Eine nachhaltige Beeinträchtigung des Schutzgutes Wasser ist aufgrund der gerin-
gen Ausdehnung der geplanten baulichen Strukturen und den genannten Minimierungsmaßnah-
men nicht anzunehmen.

13.10 Schutzgut Klima und Luft, Energieverbrauch

Die Luft ist Lebensgrundlage für Menschen, Tiere und Pflanzen. Als Belange des Umweltschut-
zes werden Luft und Klima daher in § 1 (6) Nr. 7a BauGB aufgeführt. Auch das BNatSchG § 1
(3) Satz 4 fordert, Luft und Klima durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege zu schützen.

Das BauGB führt in § 1 (6) 7f außerdem die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsa-
me und effiziente Nutzung von Energie als Belange des Umweltschutzes auf. Im Gebäudeener-
giegesetz (GEG), welches das bisherige Energieeinsparungsgesetz (EnEG), die bisherige Ener-
gieeinsparverordnung (EnEV) und das bisherige Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWär-
meG) in einem Gesetz zusammenführt, werden die energetischen Anforderungen an Neubau-
ten, an Bestandsgebäude und an den Einsatz erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kältever-
sorgung von Gebäuden geschaffen.

Im Bundesimmissionsschutzgesetz [BImSchG] werden der Umgang und die Vermeidung von
Immissionen festgesetzt. 

13.10.1 Basisszenario

Klima
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Im Vorhabengebiet herrscht ein atlantisch geprägtes Klima mit einem ausgeglichenen Tempera-
turgang mit milden Wintern und kühlen Sommern vor. Herangezogen wurden Daten aus Neu-
münster aufgrund der räumlichen Nähe. 

Es gibt eine geringe Zahl an Frosttagen im Jahr (im Januar und Februar) und eine geringe Zahl
an Sommertagen mit Temperaturen über 20°C (im Juli und August). Die Temperatur liegt in den
kältesten Monaten Januar und Februar im Mittel bei etwa 1,75°C. Die Vegetationsperiode setzt
erst spät ein, wärmster Monat ist mit 18°C der Juli. Das Wetter ist durch Wolken- und Nieder-
schlagsreichtum geprägt. Über ein Jahr verteilt summieren sich die Niederschläge auf 798 mm
(s. Abb.12). Zwischen dem trockensten Monat April und dem niederschlagsreichsten Monat Juli
liegt eine Differenz von 31 mm. Der wärmste Monat Juli ist im Durchschnitt um 16,3 °C wärmer
als der kälteste Monat Januar. 

Vorherrschend sind West-Wind-Wetterlagen mit etwas südlicher Tendenz. Es ist eine beständi-
ge Frischluftzufuhr gegeben. Im Bereich der Niederungen sind tendenziell geringfügig luftfeuch-
tere und kühlere Bedingungen anzunehmen. Die Waldflächen und Knicks haben windbremsen-
de Wirkung. Die Unterschiede werden jedoch durch den beständigen Wind häufig ausgeglichen
und sind daher nur kleinräumig bemerkbar. Lokalklimatisch stellt die Plangebietsfläche Kaltluft-
produktionsflächen dar. In klaren Nächten kühlt die Oberfläche des Offenlandes ab. 
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Luft

Gemäß der Messstation DESH008 in Bornhöved (in räumlicher Nähe zu Schillsdorf) des Um-
weltbundesamtes  ist  die  Luftqualität  in  der  Region  überwiegend  gut  bis  sehr  gut
(UMWELTBUNDESAMT 2023). Das Fehlen industrieller Großemittenten beeinflusst die Luftqualität
positiv. Sowohl die Schadstoffkonzentration von Stickstoffdioxid, als auch die Werte bezüglich
Feinstaubbelatung und Ozonbelastung sind gering.

Die bisher unbebaute  Grünlandfläche trägt zur Verminderung von Abstrahlungshitze, zur Kalt-
luft- und Frischluftproduktion sowie zur Erhöhung der Luftfeuchtigkeit bei und hat damit  eine
hohe Bedeutung für das Schutzgut Klima und Luft.

Energieverbrauch

Derzeit wird im Plangebiet nur Energie für die Bewirtschaftung der Acker- und Grünlandflächen
und die Pflege des Entwässerungsgrabens und der Knicks verwendet.

13.10.2 Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung

Baubedingt

Während der Bauphase ist  lediglich kleinräumig von Auswirkungen auf das Schutzgut Klima /
Luft auszugehen. Der Einsatz von Baumaschinen und der Baustellenverkehr kann zu Schad-
stoffbelastungen führen. Diese sind jedoch nur temporärer Art. 

Anlage- und betriebsbedingt

Die klimatischen Eigenschaften des Planungsraums werden durch Umsetzung der Planinhalte
nicht verändert. Lediglich im mikroklimatischen Maßstab ergibt sich aufgrund der Überbauung
der Freifläche eine Änderung in Bodennähe. Diese äußert sich darin, dass die Verdunstungs-
und Transpirationsraten sowohl zwischen als auch unter den Modulen deutlich geringer ausfal-
len als bei einer intensiven landwirtschaftlichen Nutzung. Deutlich zu erkennen ist dieser Effekt
bei der Betrachtung bestehender Freiflächen-PV-Anlagen: Insbesondere in trockenen Wochen
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und Monaten hält sich vor allem unterhalb der Module eine dichte, grüne Staudenflur infolge der
dort deutlich geringeren Sonneneinstrahlung und bietet Amphibien, Reptilien und Insekten be-
sonders geeignete Rückzugsräume, die eine Austrocknung der Tiere verhindert. Die Nutzung
regenerativer Energien hat  insgesamt positive Auswirkungen auf  die Schutzgüter Klima und
Luft. Zwar werden bei der Produktion der PV-Module Luftschadstoffe freigesetzt, deren Menge
liegt aber deutlich unter dem Einsparpotenzial durch die Nutzung regenerativer Energien ge-
genüber der Nutzung fossiler Energieträger.

13.10.3 Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung erheblicher Auswirkungen

Ergebnis:  Spezielle Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung der ohnehin sehr gerin-
gen Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft sind nicht erforderlich. Insgesamt leistet
das Vorhaben damit einen wichtigen Beitrag gegen den anthropogen bedingten Klimawandel.

13.11 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter

Kulturgüter sind im Rahmen der Orts- und Landschaftsbilderhaltung nach § 1 (5) BauGB zu
schützen. Der Erhalt historischer Kulturlandschaften und -landschaftsteile ist im § 2 (1) Nr. 13
BNatSchG geregelt.

13.11.1 Basisszenario

Kulturgüter, archäologische Denkmale (Bau- oder Gründenkmale) sowie Naturdenkmale sind im
direkten  Plangeltungsbereich  und  im  näheren  Umgebungsbereich  nicht  vorhanden(LD  SH
2021).  Das Plangebiet wird allerdings von einem Archäologischen Interessengebiet überlagert
(LVERMGEO SH 2023).

Zwischen den Bau- und Gründenkmälern und der Planung bestehen keine Blickbeziehungen.
Das Plangebiet ist umgeben von Großgrün , Knicks und weiteren Gehölzstrukturen. 

13.11.2 Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung

Das Schutzgut kulturelles Erbe könnte durch folgende Auswirkungen des Vorhabens erheblich
betroffen sein:

• Schädigung bisher unentdeckter archäologischer Funde im Rahmen von Baumaßnahmen
sowohl  innerhalb  als  auch außerhalb  des archäologischen Interessengebietes,  innerhalb
des archäologischen Interessengebiets ist von einer höheren Wahrscheinlichkeit auszuge-
hen.

• Ein Untersuchungsbedarf  bezüglich der Bau- und Gründenkmale wird nicht  gesehen, da
sich innerhalb eines 2,5 km Radius um das Plangebiet herum keine Denkmäler befinden. Es
ist also von einer ausreichenden Entfernung zu weiteren potenziellen Denkmälern in der Re-
gion auszugehen.

13.11.3 Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung erheblicher Auswirkungen

Untersuchungen im Vorfeld der Bauarbeiten wurden seitens des archäologischen Landesamtes
nicht für erforderlich erachtet. Aufgrund der Lage innerhalb eines archäologischen Interessen-
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gebiet, ist mit archäologischer Substanz d.h. mit archäologischen Denkmalen zu rechnen. Soll-
ten im Rahmen der Bauarbeiten Funde gemacht werden oder auffällige Bodenverfärbungen zu
Tage treten, ist die Baustelle zur Vermeidung von Schäden stillzulegen und das archäologische
Landesamt zu informieren. Dieses führt ggf. Sicherungsmaßnahmen durch und entscheidet, ob
die Durchführung von Erkundungsmaßnahmen erforderlich wird.

Ergebnis: Erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und Sonstige Sachgüter sind
nicht zu erkennen. Archäologische Funde sind während der Bauphase grundsätzlich möglich
und bei Entdeckung unverzüglich der Oberen Denkmalschutzbehörde zu melden.

13.12 Wechselwirkungen

Wechselwirkungen sind gegeben, wenn Auswirkungen auf ein Schutzgut Veränderungen für ein
anderes Schutzgut mit sich bringen. Die Betrachtung der Wechselwirkungen trägt der Tatsache
Rechnung, dass die Umwelt ein funktionales Wirkungsgefüge ist. Dieses Wirkungsgefüge kann
über die Darstellung und Bewertung der einzelnen Schutzgüter nicht in seiner Gesamtheit ab-
gebildet werden. Schutzgutinterne Wechselwirkungen sind in der Regel im Rahmen der Ermitt-
lung, Analyse und Beurteilung der jeweiligen Schutzgutfunktionen der Einzelschutzgüter berück-
sichtigt. Eine schutzgutübergreifende Betrachtung von Wechselwirkungen ist in Landschaftsräu-
men sinnvoll, die Biotopkomplexe mit besonderen ökosystemaren Beziehungen zwischen den
Schutzgütern aufweisen, die in der Regel nicht wiederherstellbar sind. Als Beispiele sind Auen-
bereiche, Hoch- und Niedermoore oder naturnahe Wälder zu nennen. Im Plangebiet liegen sol-
che Biotopkomplexe mit besonders hervorzuhebendem Wirkungsgefüge nicht vor. 

Unter Berücksichtigung der skizzierten Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen scheinen
die im Rahmen der Umsetzung des Vorhabens entstehenden Auswirkungen geringe oder maxi-
mal  mittlere  Beeinträchtigungsintensitäten  auf  die  einzelnen  Schutzgüter  hervorzurufen.  Er-
hebliche Auswirkungen durch Wechselwirkungen sind daher nicht erkennbar.

13.13  Artenschutzrechtliche Prüfung

Gemäß § 44 (1) BNatSchG ist es verboten, wild lebende Tierarten der besonders geschützten
Arten zu fangen oder zu schädigen. Darüber hinaus dürfen Fortpflanzungs- und Ruhestätten
der unter dem strengen und dem besonderen Artenschutz stehenden Arten sowie der europäi-
schen Vogelarten nicht gestört oder geschädigt werden. 

Hinsichtlich der potenziellen Betroffenheit  von in Schleswig-Holstein beheimateten Arten des
Anhangs  IV der  FFH-Richtlinie  (streng geschützte  Arten von  gemeinschaftlichem Interesse)
wurde in einem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (BIOPLAN 2025) folgendes festgestellt:

• Das Vorkommen der Pflanzenarten Froschkraut, Kriechender Sellerie, Schierlings-Wasser-
fenchel, Moose und Flechten kann im Plangebiet ausgeschlossen werden.

• Avifauna
Es erfolgt kleinflächig ein Eingriff in den Knickbestand (Rodung von etwa 5 m Knick). An-
sonsten kann die Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten aus-
geschlossen werden. Der Verbotstatbestand zur Gefährung während der Knickrodung be-
zieht sich daher bei dieser Artengruppe auf Eingriffe in bestehende Brutplätze während einer
Brutperiode.  Durch  die  Einhaltung  von  in  der  Bauzeitenregelung  festgelegten  Bauaus-
schlusszeiten für Gehölz(frei)brüter,  Bodenbrüter und innerhalb des 40 m Radius um Ge-
wässer auch der Gewässerbrüter ist eine vollständige Vermeidung des Verbotstatbestandes
der Vernichtung und Schädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten erreichbar.
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• Fledermäuse

Für potenziell vorkommende Fledermausarten stellt das Plangebiet, wenn überhaupt, nur ei-
nen kleinen Ausschnitt ihres gesamten Habitats bzw. Aktionsraumes dar. Durch das Vorha-
ben erfolgen keine Eingriffe in Gehölze > 50 cm Durchmesser. Nutzungsbedingt sind keine
Gefährdungen zu erwarten, da die (unbeweglichen, niedrigen) Baukörper bei der Ortung er-
kannt und umflogen werden. Es sind keine Vermeidungsmaßnahmen notwendig.

• Amphibien

Ein Vorkommen von Amphibien ist nachgewiesen. Daher erfolgt die Vermeidung der Tötung
von Kammmolchen und weiteren Amphibien im Baufeld durch Errichtung eines Amphibien-
zauns

• Reptilien 

Das Plangebiet und die nähere Umgebung stellen für Reptilien keine geeigneten Lebens-
raum dar. Es sind keine Vermeidungsmaßnahmen notwendig. 

• Haselmaus

Im Rahmen der  Haselmauskartierung konnte keine Besiedlung des Gebietes festgestellt
werden (Haselmauskartierung 2022), da das Plangebiet auch keine Eignung als Lebens-
raum aufweist. Es sind deshalb keine Vermeidungsmaßnahmen notwendig.

• Für 

• die sonstigen Säugetierarten Fischotter, Biber und Waldbirkenmaus,

• die Reptilienart Schlingnatter,

• die Fischarten Europäischer Stör, Baltischer Stör und Nordseeschnäpel,

• die Käferarten Eremit, Heldbock und Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer,

• die Libellenarten Asiatische Keiljungfer, Grüne Mosaikjungfer, Große Moosjungfer, Östli-
che Moosjungfer, Zierliche Moosjungfer und Sibirische Winterlibelle,

• die Schmetterlingsart Nachtkerzenschwärmer und 

• die Weichtiere Zierliche Tellerschnecke und Gemeine Flussmuschel

stellt das Plangebiet keinen geeigneten Lebensraum dar. 

Die artenschutzrechtliche Prüfung zum B-Plan Nr. 23 „Sonstiges Sondergebiet Photovoltaik“ der
Gemeinde Schillsdorf (BIOPLAN 2025) kommt zu dem Ergebnis, dass unter der Voraussetzung,
dass die genannten Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen zur Vermeidung artenschutzrechtli-
cher Verbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG bezogen auf die Brutvögel  umgesetzt werden, das
Vorhaben als artenschutzrechtlich zulässig anzusehen ist.  Eine Beantragung einer Ausnahme-
genehmigung gem. § 45 BNatSchG ist somit nicht erforderlich. 

13.14 Netz Natura 2000

Es befinden sich keine Natura-2000-Schutzgebiete innerhalb des Plangebietes. Bei den nächst-
gelegenen Natura 2000 Gebieten handelt es sich um das 59 ha große FFH Gebiet „Bönebüttler
Gehege“ (FFH DE 1926-301), welches sich in ca. 1,5 km südlich des Plangebietes befindet.

In ca. 3,2 km Entfernung, nordwestlich des Plangebietes, befindet sich das 546 ha große NSG
Dosenmoor (FFH DE 1826-301).
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Bei einer Gegenüberstellung der Erhaltungsziele der nächstgelegenen NATURA 2000-Gebiete
sowie aufgrund der gegebenen Entfernung ist eine Betroffenheit nicht anzunehmen. Eine FFH-
Verträglichkeits(vor)-prüfung wird nicht als erforderlich erachtet.

13.15 Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strah-
lung sowie der Verursachung von Belästigungen

Während der Bauphase kann es durch die Bautätigkeiten und einzusetzenden Baufahrzeugen
zu einer erhöhten Staub-, Lärm-, Licht, und Abgasemission sowie Erschütterungen kommen.
Diese sind jedoch nur temporär. Gesonderte Untersuchungen sind nicht erforderlich.

Strahlungsemissionen sind nach jetzigem Kenntnisstand nicht zu erwarten.

13.15.1 Erzeugte Abfälle/Abwässer und ihre Beseitigung und Verwertung

Abfall

Eine regelmäßige Abfallentsorgung ist nicht erforderlich, da beim Betrieb einer PV-FFA keine
Abfälle anfallen.

Niederschlagswasser

Da das anfallende Niederschlagswasser weiterhin versickern kann und die Versiegelungen sehr
gering gehalten werden, sind keine gesonderten Maßnahmen oder Anträge notwendig. 

13.15.2 Auswirkungen der eingesetzten Techniken und Stoffe

Es ist davon auszugehen, dass im vorliegenden Plangebiet nur allgemein gebräuchliche Techni-
ken und Stoffe eingesetzt werden, die den aktuellen einschlägigen Richtlinien und dem Stand
der Technik entsprechen.

13.15.3 Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete

Durchgeführte Vorhaben oder Vorhaben mit  Aufstellungsbeschluss in  direkter  Nachbarschaft
zum Plangebiet liegen nicht vor. Kumulationseffekte sind daher nicht zu erwarten.

13.15.4 Nutzung von erneuerbaren Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung 
von Energie

Das gesamte Vorhaben dient dazu, 100 % regenerativ erzeugten Strom herzustellen, um auf
fossile Energieträger zu verzichten. Insgesamt leistet das Vorhaben damit einen wichtigen Bei-
trag zur sparsamen und effizienten Nutzung von Energie.

14 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der 
Planung

Es ist damit zu rechnen, dass ohne Umsetzung der PV-Anlage die intensive landwirtschaftliche
Nutzung aufrechterhalten wird. 
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15 Geplante Maßnahmen zum Ausgleich unvermeidbarer erheblicher nachteiliger Um-
weltauswirkungen

Rechtlicher Rahmen

Die Errichtung von baulichen Anlagen stellt einen Eingriff in Natur und Landschaft dar. Über die
Belange des Naturschutzes ist nach den Vorschriften der Naturschutzgesetze zu entscheiden
(vgl. § 13 ff BNatSchG und 8 ff LNatSchG). 

Gemäß § 13 ff BNatSchG sind die mit dem Eingriff einhergehenden Beeinträchtigungen vorran-
gig zu vermeiden. Nicht vermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen sind so gering wie möglich
zu halten, vorrangig gleichartig auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder gleichwertig zu er-
setzen (Ersatzmaßnahmen). Ist eine Kompensation des Eingriffs nicht möglich, so ist eine Er-
satzzahlung zu leisten. 

15.1 Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung

Die Ermittlung des Umfangs der Kompensationsmaßnahmen für die Errichtung der PV-Anlage
orientiert  sich am Beratungserlass “Grundsätze zur Planung von großflächigen Solar-Freiflä-
chenanlagen im Außenbereich” (September 2021). Demnach kann der Eingriff auf ökologisch
weniger wertvollen und das Landschaftsbild nicht erheblich beeinträchtigten Standorten dann
als ausgeglichen gelten, wenn die mit Photovoltaikanlagen überstellten Grünlandflächen exten-
siv bewirtschaftetet bzw. gepflegt werden und eine Ausgleichsfläche zur Einbindung der Anlage
in die Landschaft und zur Schaffung naturbetonter Lebensräume im Verhältnis von 1 : 0,25 aus-
gewiesen wird.

Es ergibt sich folgendes Ausgleichserfordernis:

Ermittlung des Ausgleichsflächenbedarfs

Art des Eingriffs Ausmaß des Eingriffs (m² bzw. m) 

Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung 
„Photovoltaik-Freiflächenanlage“ § 9 Abs. 1 Nr. 1 
BauGB §11 BauNVO

253887

Temporäre Lagerfläche 6000

Summe 255.887

Ausgleichsberechnung Ausgleichsflächenbedarf (m²) 

Sondergebietsfläche 253887 m² x 0,25 auszuglei-
chen

63.472

Temporäre Lagerfläche 6000 m² X 0,25 auszuglei-
chen

1.500

Verbleibender Ausgleichsbedarf 64.972

Ausgleichsmaßnahmen

Maßnahmenfläche M 1: Artenreiches Grünland mit 
Blänke 14088 m² x 0,8

11.270
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Maßnahmenfläche M 2: Wildkorridor mit Gehölzen 
auf Ackerland 36600 m² x 1

36.600

Maßnahmenfläche M 3: Artenreiches Grünland 
15378 m² x 0,8

12.302

Maßnahmenfläche M 4: Ackerbrache 10022 m² x 1 10.022

Feldhecke M 5: Neuanlage 420 m² x 1 420

Feldhecke M 6: Neuanlage 591 m² x 1 591

Bilanz - 6.233

Im Rahmen der Maßnahmenfläche M 3 werden ebenso die 10 Meter Knickneuanlage zum Aus-
gleich der 5 Meter Knickrodung in der Mitte des Geltungsbereichs erbracht (siehe Textteil B und
Grünordnungskonzept). Dieser Knick findet in der Tabelle zur Eingriffs- und Ausgleichsbilanzie-
rung keine gesonderte Beachtung. Insgesamt werden innerhalb der Maßnahmenfläche M 3 88
m Knick neu angelegt. Somit kann der notwendige Knick-Ausgleich dort geleistet werden.

Bezüglich der Knickrodung und -neuanlage ein gesonderter Knickantrag bei der zuständigen
Unteren Naturschutzbehörde Kreis Plön einzureichen.

Die Ausgleichsbilanzierung ergibt, dass das Ausgleichserfordernis mit den  vorliegenden Aus-
gleichsmaßnahmen vollständig gedeckt werden kann. Es ergibt sich ein Überschuss von 6.233
anrechenbaren Quadratmetern.

15.2 Ausgleichsflächen und -maßnahmen

Auf den mit Photovoltaikanlagen überstellten Grünland- und Ackerflächen ist eine extensive Be-
weidung mit Schafen oder eine ein- bis zweischürige Mahd (nicht vor dem 21. Juni) zulässig.
Auf eine Bodenbearbeitung ist möglichst zu verzichten und in der Zeit  der Vogelbrut auszu-
schließen. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sowie organischem/ mineralischem Dünger,
Festmist, Gülle, Klärschlämmen oder Gärsubstraten aus Biogasanlagen ist nicht zulässig.

Das im vorherigen Kapitel errechnete Ausgleichserfordernis von  64.972 m² wird über die im
Gründordnungskonzept (s. Anhang) näher beschriebenen Ausgleichsmaßnahmen erbracht.

Für die Maßnahmenfläche M 4 wird nach 3 Jahren ein Gutachten zum Zustand der Maßnah-
menfläche erstellt. Dieses Gutachten soll Auskunft über das vorhandene Artenspektrum geben
und ob zukünftig Pflegemaßnahmen gemäß des Grünordnungskonzeptes durchgeführt werden
müssen um eine hochwertige Fläche zu erhalten bzw. zu schaffen.

16 Planungsalternativen

Für eine ausführliche Betrachtung der Planungsalternativen ist die B-Planebene nicht das städ-
tebaulich geeignete Instrument. Hierfür ist der Flächennutzungsplan, der die im Raum stehen-
den  konkurrierenden  Nutzungsarten  auf  Gemeindeebene betrachtet  und  abwägend zu  Ent-
scheidungen gelangt planungsrechtlich die bessere Wahl.

Zusammenfassend wird in der 41. Änderung des F-Plans, die im Parallelverfahren zum vorlie-
genden B-Plan durchgeführt wird, folgendes Ergebnis zur Prüfung von alternativen Standorten
genannt:
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Unter Berücksichtigung aller rechtlichen Rahmenbedingungen und nach Prüfung der Betroffen-
heit der Ausschluss- sowie der Abwägungskriterien stellt sich das Plangebiet mit einem zusätzli-
chen Prüferfordernis als durchaus geeignet für die Errichtung einer PV-FFA heraus.

Bei  Nichtdurchführung der  Planung würde die Gemeinde weder  nachhaltig  noch zukunftssi-
chernd handeln und ihren bisher formulierten Zielen zum Klimaschutz widersprechen. Eine Er-
höhung der ökologischen Wertigkeit bei gleichbleibender ackerbaulicher Nutzung der Fläche ist
nicht absehbar.

17 Zusätzliche Angaben

17.1 Methodik der Umweltprüfung, Probleme, Kenntnislücken

Auf Grundlage der bestehenden Nutzung der zu überplanenden Fläche einerseits und den Pla-
nungsinhalten andererseits wurde versucht, das geplante Vorhaben auf seine Umweltauswir-
kungen hin zu bewerten. 

Im Rahmen der Aufstellung des vorhabenbezogenen B-Plans Nr. 23 der Gemeinde Schillsdorf
wurde eine Beteiligung der Behörden nach § 4 Abs. 1 BauGB (scoping) durchgeführt. Die Er-
gebnisse wurden in die Planung eingearbeitet. Zudem wurden übergeordnete und kommunale
Planungen gesichtet und das Plangebiet wurde auf geschützte Biotope, sonstige schutzwürdige
Bereiche und Landschaftsbestandteile und sonstige Landschaftselemente gesichtet. Auf dieser
Grundlage wurde eine Potenzialabschätzung bezüglich einer Gefährdung von Lebensstätten
und Arten vorgenommen. Ergebnisse flossen in den Punkt „Beschreibung und Bewertung der
Umweltauswirkungen“ ein. Schwierigkeiten oder Probleme traten nicht auf. Kenntnislücken sind
derzeit nicht erkennbar.

17.2 Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen und der 
Durchführung der geplanten Ausgleichsmaßnahmen

Mögliche erhebliche Umweltauswirkungen, die einer Überwachung bedürfen, sind nach dem jet-
zigen Kenntnisstand nicht erkennbar.

18 Zusammenfassung des Umweltberichts

Die Gemeinde Schillsdorf  verfolgt mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen B-Plans Nr. 23
das Ziel, auf einer bisher intensiv landwirtschaftlich genutzten Fläche eine PV-FFA zu errichten
und zu betreiben.

Unter Berücksichtigung der bestehenden Nutzung und der Planungsinhalte wurde versucht, die
Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt nach Schutzgütern untergliedert zu bewerten. Es
erfolgte  darüber  hinaus  eine  artenschutzrechtliche  Bewertung  des  Vorhabens.  Diese  wurde
durch eine Potenzialanalyse auf Grundlage der in Augenschein genommenen Habitate durch-
geführt. Fang- und Schädigungsverbote sowie Störungsverbote für unter dem besonderen Ar-
tenschutz stehende Arten gem. § 44 BNatSchG können  unter Berücksichtigung der Vermei-
dungsmaßnahmen ausgeschlossen werden.

Erhebliche Beeinträchtigungen der Schutzgüter Mensch, Landschaftsbild, Wasser, Boden, Flä-
che, Klima und Luft können ausgeschlossen werden. 
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Die Gemeinde kommt zu dem Schluss, dass die für die Aufstellung des vorhabenbezogenen B-
Plans Nr.  23 erforderlichen Umweltbelange ausreichend berücksichtigt  und umweltbezogene
Auswirkungen gering bleiben bzw. ausgleichbar sind.

Es müssen weder CEF- noch FCS- Maßnahmen durchgeführt werden.

56 November 2025 effplan.



Gemeinde Schillsdorf / vorhabenbez. B-Plan Nr. 23 Begründung

19 Quellenverzeichnis

Amt Bokhorst-Wankendorf 2021: . Schillsdorf. URL: https://amt-bokhorst-wankendorf.de/amt-ge-
meinden/schillsdorf/. Datum letzter Abruf: 11.01.2024 

BFN 2022: Bundesamt für Naturschutz. Landschaftssteckbrief . URL: https://www.bfn.de/land-
schaftssteckbriefe. Datum letzter Abruf: 2022 

BioConsult 2025: Errichtung einer Photovoltaik-Anlage Gemeinde Schillsdorf, Kreis Plön Ergeb-
nisbericht zur Amphibienkartierung 2025. Birgit Förster. Husum

Bioplan 2025: Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen
Zugriffsverbote gemäß § 44 BNatSchG für den „Solarpark Busdorf“. Dipl.-Biol. Detlef Hamme-
rich. Großharrie

Brutvögel 2022: Errichtung einer Photovoltaik-Anlage Gemeinde Schillsdorf, Kreis Plön - Erfas-
sung und Bewertung der Brutvögel . Monique Liesenjohann. Husum

ELBBERG  2023b:  Amtsweite  Potenzialstudie  für  Freiflächen-Photovoltaikanlagen.  Dipl.-Ing.
Marc Springer, M. sc. Carlotta Grewe. Hamburg

ELBBERG 2024: Standortkonzept für  Freiflächen-Photovoltaikanlagen der Gemeinde Schills-
dorf. Dipl.-Ing. Marc Springer, M. sc. Carlotta Grewe. Hamburg

Enertrag SE: Informelles Standortkonzept für Freiflächen-Photovoltaikanlagen. M.Eng. Martin
BrabetzB.Sc. Marie Jendersie M.A. Franziska Steffensen M.Sc. Lotta Tóth. 

Haselmauskartierung 2022: Haselmauskartierung Ergebnisbericht - Errichtung einer Photovol-
taik-Anlage - Gemeinde Schillsdorf, Kreis Plön . Birgit Förster, Katja Levermann. Husum

Land SH 2001: Regionalplan für den Planungsraum III, Kreisfreie Städte Kiel und Neumünster,
Kreise Plön und Rendsburg-Eckernförde.  Ministerium für  Ländliche Räume,  Landesplanung,
Landwirtschaft und Tourismus. Kiel

LD SH 2021:  Landesamt  für  Denkmalpflege  Schleswig-Holstein  (Hrsg.).  Denkmalliste  Plön.
URL:  https://opendata.schleswig-holstein.de/dataset/a584acca-416b-4396-a71f-91f674f6d66f/
resource/fb4ddb0f-a90e-4256-81b1-ede622c085c1/download/kreis-plon.pdf.  Datum letzter  Ab-
ruf: 10/23 

LLUR  2019:  Die  Böden  Schleswig-Holsteins  mit  Erläuterungen  zur  Bodenübersichtskarte
1:250.000. Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländlicher Räume. Flintbek

LVermGeo SH 2023: Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein. Digi-
taler  Atlas  Nord.  Archäologie  Atlas.  URL:  https://danord.gdi-sh.de/viewer/resources/apps/Ar-
chaeo-%20ogieSH/index.html?lang=de%20. Datum letzter Abruf: Oktober 2023 

MELUND & LLUR 2017: Integration artenschutzrechtlicher Vorgaben in Windkraftgenehmigun-
gen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), S:29. Ministerium für Energiewen-
de, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein & Landes-
amt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein (Hrsg.).
Kiel

MELUND 2020b: Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum II Neuaufstellung 2020 . Minis-
terium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung. Kiel

MELUND 2023: Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisie-
rung. Biotopkartierung Schleswig-Holsten (2014-2019). URL: http://zebis.landsh.de/webauswer-
tung/pages/map/default/index.xhtml?mapId=9b5073b3-1bdb-4c55-917e-5bc647324bd4&over -
v i e w M a p C o l l a p s e d = f a l s e & m a p S r s = E P S G

effplan. November 2025 57



Begründung Gemeinde Schillsdorf / vorhabenbez. B-Plan Nr. 23

%3A4647&mapExtent=32503493.470320284%2C6038281.421113317%2C32510057.5357641
13%2C6044775.407566641. Datum letzter Abruf: 26.09.2023 

MILIG  SH 2020c:  Regionalplan  für  den  Planungsraum III  in  Schleswig-Holstein  Kapitel  5.7
(Windenergie an Land) vom 29.12.2020. Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration
und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein, Landesplanungsbehörde. Kiel

MILIG SH 2021: Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein - Fortschreibung 2021. Ministeri-
um für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung-Landesplanungsbehörde. Kiel

Schillsdrof 2003: Landschaftsplan der Gemeinde Schillsdorf. H. Sönnichsen, S. Leibnitz. Kiel

Solarpraxis 2023: Blendgutachten PV-Anlage Busdorf - Analyse der Reflexionswirkungen einer
Photovoltaikanlage. Ralf Schmersahl. Berlin

Stellungnahme Habitatzerschneidung : Errichtung einer Photovoltaik-Anlage Gemeinde Schills-
dorf, Kreis Plön -Stellungnahme Habitatzerschneidung. Birgit Förster, Anna Backens. Husum

Umweltbundesamt 2023: Umweltbundesamt Fachgebiet II 4.2. Luftqualitätsindex. URL: https://
www.umweltbundesamt.de/daten/luft/luftdaten/luftqualitaet/eJzrWJSSuMrIwMhY19BA19B8U-
UnmQstFeakLFhWXLDE0NTZdnOJWhJA3WJwSko-sPLeKc1FuctPinMSS0w7efMYJt2PaF-
fkpZ92UH7QwsDAwAgAffQiLQ==. Datum letzter Abruf: 17.10.2023 

Umweltportal 2022: Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur. Umweltpor-
tal  Schleswig-Holstein.  URL:  https://umweltportal.schleswig-holstein.de/kartendienste?
lang=de&topic=thallgemein&bgLayer=sgx_geodatenzentrum_de_de_basemapde_web_raster_
grau_DE_EPSG_25832_ADV&E=570815.66&N=5996263.39&zoom=10.326666666666666&lay
ers=996b39ce626cbbbd08cd55808e8d9b0d&layers_opacity=d310cb367d993fb6fb584b198a2f -
d72c. Datum letzter Abruf: 16.10.2023 

Umweltportal SH 2022: Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur. . URL:
https://umweltportal.schleswig-holstein.de/portal/. Datum letzter Abruf: Abfrage 17.10.2023 

Schillsdorf, den _________________ _______________________________
Der / Die Bürgermeister/in

58 November 2025 effplan.



12

14

15

3

1

13

16

2

1

3

4

25

26

27

4
1

5

1
40

52

54
2

54
3 122

92
123
50

81
1

51
1

1
49

87
61
1

38
2

39
3

42
3

45
5

19
3

45
6

51
2

1
48

68
1

86
11

86
21

9
3

10

4

6
1

11

6
2

12

6
3

13

7
1

14

7
2

15

7
3

8
1

8
2

8
3

9
1

9
2

84
1

77
2

84
2

77
3

78

79

80
1

80
2

81
1

81
2

82
1

82
2

73
2

74
2

75
2

76
1

83
1

76
2

4
1

70
2

73
1

77
1

2

87
1

23
4

13

14

15

23
1

21
2

21
5

91

1

83
2

16

17

18

19
1

19
2

19
3

21
1

11

71

M1

M2

M2

M3

M4

Gem. Schillsdorf
Gmk. Bokhorst

Fl. 10

54
5

69
1

M5

GRZ 0,8SO
PV-FFA

30,00

30,00

GRZ 0,8SO
PV-FFA

13,91

12,85

10,60

10,99

10,80

17,00

12,00

10

10

M6

große straße 54
24855 jübek
fon +49 46 25 - 18 13 503
email info@effplan.de

Maßstab 1 : 5000
Plan: 
Datum: 11.01.2024
geändert: 06.05.2024
geändert:
bearbeitet: I. Koll
gezeichnet: J.Johns

Gemeinde Schillsdorf
vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 23 "Sonstiges 
Sondergebiet Photovoltaik" 
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Waldabstand (30 m)
§ 24 Abs. 1 LWaldG
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6. Sonstige Planzeichen

1. Art der baulichen Nutzung
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§ 9 Abs. 1 Nr. 1 -BauGB-  § 11 BauNVO
Zweckbestimmung: Photovoltaik-Freiflächenanlage

3. Baugrenzen

Straßenverkehrsfläche 
§ 9 Abs. 1 Nr. 11 -BauGB-  

4. Verkehrsflächen

Baugrenze
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 -BauGB- § 23 BauNVO

2. Maß der baulichen Nutzung

Grundfläche
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 -BauGB-  § 16 BauNVO

Schutzgebiete und Schutzobjekte im Sinne des Naturschutzrechts
hier: Knick
§ 9 Abs. 6 BauGB
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Text (Teil B)

1 Art der baulichen Nutzung nach (§ 1BauNVO)

Das sonstige Sondergebiet "Photovoltaik-Freiflächenanlage" im Sinne des § 11 BauNVO
dient der Nutzung Stromerzeugung mittels Photovoltaikanlagen. Zulässig ist die Errichtung
von Solarmodulen, Transformatoren-, Wechselrichter- und Übergabestationen und deren
Zuwegungen und notwendigen Maßnahmen zum Brandschutz. Zusätzlich ist unterhalb und
neben der baulichen Anlagen (Solarmodule) eine landwirtschaftliche Nutzung zulässig. Um
eine Blendwirkung in Richtung der Straßen zu vermeiden sind blendgeschütze Module zu
verwenden. 

2 Maß der baulichen Nutzung (§ 16 und 18 BauNVO)

2.1 Die Höhe der baulichen Anlagen wird mit einer Oberkante (OK) als Höchstmaß, gemessen
von der Geländehöhe innerhalb der Baugrenzen, festgesetzt. Die Bezugshöhe wird in m
über Normalhöhenbull (NHN) angegeben und ist der Planzeichnung zu entnehmen. Die
Solarmodule dürfen eine max. Höhe von  3,50 m nicht überschreiten. Die dazugehörigen
Nebenanlagen wie Wechselrichter-, Übergabe und Trafostationen dürfen eine max. Höhe
von  4,00 m nicht überschreiten. In den Bereichen, in denen die Geländeoberfläche vom
mittleren Höhenniveau des Baugebietes abweicht, darf die Bezugshöhe um das Maß der
natürlichen Steigung erhöht werden. 

2.2 Der Abstand der Solarmodule zum Grund (Geländeoberfläche bis Unterkante Tisch) muss
mind. 80 cm betragen. Zwischen den Reihen der Solarmodule ist ein Abstand von mind.
3,00 m einzuhalten.

3 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 und 2a BauGB und 
§§ 22 bis 23 BauNVO

Die Flächen innerhalb der Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne
des Naturschutzrechtes (Knick/  Stillgewässer)  sowie  sämtliche festgesetzte  Flächen für
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft sind vor Eingriffen zu schützen und von jeglicher Bebauung freizuhalten. 

4 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Na-
tur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

4.1 Auf den mit Solarmodulen einschließlich  dazugehöriger Nebenanlagen überstellten Grün-
und Ackerlandflächen findet eine landwirtschaftliche Zusatznutzung statt: zulässig ist eine
extensive Beweidung mit Schafen (in der Hauptvegetationsperiode, in der Zeit vom 01.05. -
31.10., max. 3 GV/ ha und während der Winterbeweidung, in der Zeit vom 01.11. - 30.04.,
max. 1,5 GV/ ha) oder eine ein- bis zweischürige Mahd. Sollte es durch ein übermäßiges
Wachstum der Pflanzen zu Verschattungen der Module kommen, ist eine Zusatzmahd zwi-
schen den Modulreihen zulässig. Die Mahd hat frühestens ab dem 21. Juni zu erfolgen.
Zum Schutz der Fauna sind für die Mahd ausschließlich Balkenmähgeräte zulässig. Das
Mahdgut ist möglichst vollständig von der Fläche zu entfernen. Auf eine Bodenbearbeitung
ist zu verzichten. Auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sowie organischem/minerali-
schem Dünger, Festmist, Gülle, Klärschlämmen oder Gärsubstraten aus Biogasanlagen ist
zu verzichten. Ebenso ist ein Walzen der Flächen sowie das Schleppen nicht zulässig.



4.2 Auf den Flächen für die Landwirtschaft ist eine ein- bis zweischürige Pflegemahd ab dem
21. Juni zulässig. Auf eine Bodenbearbeitung ist zu verzichten.

4.3 M1:  Die in  der  Planzeichnung mit  M2 gekennzeichneten Flächen für  Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sind in extensiv
zu nutzendes Grünland umzuwandeln. Zulässig ist eine extensive Beweidung mit Schafen,
Rindern und/oder Pferden (in der Hauptvegetationsperiode, in der Zeit vom 01.05. - 31.10.,
max. 3 GV/ ha und während der Winterbeweidung, in der Zeit vom 01.11. - 30.04., max. 1,5
GV/ ha) oder eine ein- bis zweischürige Mahd. Die Mahd hat frühestens ab dem 21. Juni zu
erfolgen. Das Mahdgut ist vollständig von der Fläche zu entfernen. Auf eine Bodenbearbei-
tung ist zu verzichten. Auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sowie organischem/mine-
ralischem Dünger, Festmist, Gülle, Klärschlämmen oder Gärsubstraten aus Biogasanlagen
ist zu verzichten. Ebenso ist ein Walzen der Flächen sowie das Schleppen nicht zulässig. 

Zusätzlich ist auf der südlichen Maßnahmenfläche M1 eine Blänke auf ca. 700 m² anzule-
gen.

4.4 M2: Auf der in der Planzeichnung mit M2 gekennzeichnete Fläche für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist eine Wand-
lung in eine extensiv zu nutzende Grünlandfläche vorzusehen, welche als Wildkorridor fun-
gieren wird. Es ist eine zwei-schürige Mahd durchzuführen. Die Mahd hat frühestens ab
dem 21. Juni zu erfolgen. Zum Schutz der Fauna sind für die Mahd ausschließlich Balken-
mähgeräte zulässig. Das Mahdgut ist vollständig von der Fläche zu entfernen. Es ist ein re-
gionales artenreiches Saatgut auszubringen. Hiervon ist die nördliche Grünlandfläche mit
Moorboden auszunehmen. Auf eine Bodenbearbeitung ist zu verzichten. Auf den Einsatz
von  Pflanzenschutzmitteln  sowie  organischem/mineralischem  Dünger,  Festmist,  Gülle,
Klärschlämmen oder Gärsubstraten aus Biogasanlagen ist zu verzichten. Ebenso ist ein
Walzen der Flächen sowie das Schleppen nicht zulässig. 

Zusätzlich sind entlang der nördlichen Hälfte des östlich gelegenen Zauns, der die Sonder-
gebietsfläche und den Wildkorridor voneinander trennt, auf einer Länge von 142 m einrei-
hig heimische Sträucher und Gehölze mit einem Pflanzabstand von 3 m aus der folgenden
Pflanzliste zu pflanzen und auf Dauer zu erhalten.

Folgende Strauch- und Gehölzarten sind zu verwenden:

Pflanzliste: Schwarzer Holunder, Hundsrose, Roter Hartriegel, Hasel

Die Sträucher  und Gehölze sind möglichst  durch einen Wildschutzzaun vor  Verbiss  zu
schützen, bis sie eine Höhe von etwa 1,5 bis 2 m erreicht haben (s. Grünordnungskonzept
als Anhang zur Begründung).

4.5 M3:  Die  in  der  Planzeichnung  mit  M3  gekennzeichnete  Fläche  für  Maßnahmen  zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist in extensiv zu
nutzendes Grünland umzuwandeln. Zulässig ist  eine extensive Beweidung mit  Schafen,
Rindern und/oder Pferden (in der Hauptvegetationsperiode, in der Zeit vom 01.05. - 31.10.,
max. 3 GV/ ha und während der Winterbeweidung, in der Zeit vom 01.11. - 30.04., max. 1,5
GV/ ha) oder eine ein- bis zweischürige Mahd. Die Mahd hat frühestens ab dem 21. Juni zu
erfolgen. Das Mahdgut ist vollständig von der Fläche zu entfernen. Auf eine Bodenbearbei-
tung ist zu verzichten. Auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sowie organischem/mine-
ralischem Dünger, Festmist, Gülle, Klärschlämmen oder Gärsubstraten aus Biogasanlagen
ist zu verzichten. Ebenso ist ein Walzen der Flächen sowie das Schleppen nicht zulässig.
Zusätzlich wird auf einer Länge von 88 m ein zweireihiger Knick südlich der Sondergebiets-
fläche angelegt. Dieser Wall (Wallhöhe 1 m, Kern 2,5 m breit, Krone 1,5 m breit) wird unter



anderem mit großkronigen, heimischen Laubbäumen (Eiche, Rotbuche) im Abstand von 11
m zueinander bepflanzt (Stammumfang 14 – 16 cm). Als Unterbewuchs müssen heimische
Sträucher wie zum Beispiel Schlehe, Holunder, Hasel, Hundsrose und Weißdorn genutzt
werden. Der Pflanzabstand der Sträucher hat in der Reihe 1 m zu betragen. Zwischen den
Reihen ist ein Abstand von 0,5 m zu wählen. Die Pflanzen werden gegeneinander versetzt
gepflanzt. Im Südosten der Maßnahmenfläche 3 wird eine Feldgehölzfläche auf 600 m2 an-
gelegt. Hierfür sind kleine Setzlinge zu pflanzen. Es soll ein natürlicher, lockerer Aufbau be-
stehend aus einer Baumschicht, einer Mantelzone und einer Saumzone realisiert werden
und es ist ein Baumanteil von 15% zu pflanzen. Der bestehende Knick entlang der westli-
chen Grenze der Maßnahmenfläche wird aufgewertet. Hierfür sollen nach dessen nächs-
tem auf den Knick setzen, heimische Laubbäume in diesen integriert werden. Hierfür sollen
Eichen und/oder Rotbuchen mit einem Stammumfang von 14 bis 16 cm genutzt werden.
Es  ist  die  Pflanzung  und  Erhaltung  von  sieben  zusätzlichen  großkronigen,  heimischen
Laubbäumen durchzuführen.

4.6 M4: Auf der in der Planzeichnung mit M4 gekennzeichneten Fläche für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist eine Acker-
brache durch Selbstbegrünung zu entwickeln. In einem Zeitraum von mindestens 3 Jahren
ist auf jegliche Form der Flächenbewirtschaftung zu verzichten. Nach 3 Jahren ist ein Gut-
achten zum Zustand der Maßnahmenfläche zu erstellen. Sollte dort bereits deutlich wer-
den, dass ein zu starker Unkrautdruck vorhanden ist und bereits nur noch wenige Arten
den Pflanzenbestand dominieren, so ist die extensive Pflege der Ackerbrache zulässig.

4.7 Innerhalb der mit M5 gekennzeichneten Fläche mit Anpflanzungspflicht ist innerhalb eines
3 m breiten Streifens eine zweireihige ebenerdige Feldhecke auf 140 m Länge zur Eingrü-
nung der Anlage aus heimischen Sträuchern aus der Pflanzliste zu pflanzen und auf Dauer
zu erhalten. Aufgrund der Hochspannungstrasse und dessen Leitungsschutzbereich darf
die Hecke eine maximale Wuchshöhe von 2,5 m über der natürlichen Geländeoberfläche
nicht überschreiten. Der dafür notwendige, bis zu einmal jährlich durchzuführende Rück-
schnitt hat stets während der Vegetationsruhe und außerhalb der Brutzeit zu erfolgen.

Folgende Strauch- und Gehölzarten sind zu verwenden:

Pflanzliste: Hundsrose, Weißdorn, Schneeball, Schlehe, Pfaffenhütchen, Schwarzer Holun-
der und Faulbaum

4.8 Innerhalb der mit M6 gekennzeichneten Fläche mit Anpflanzungspflicht ist innerhalb eines
3 m breiten Streifens eine zweireihige ebenerdige Feldhecke auf 197 m Länge zur Eingrü-
nung der Anlage aus heimischen Sträuchern aus der Pflanzliste zu pflanzen und auf Dauer
zu erhalten. Der Pflanzabstand der Sträucher hat in der Reihe 1 m zu betragen. Zwischen
den Reihen ist ein Abstand von 0,5 m zu wählen. Die Pflanzen werden gegeneinander ver-
setzt gepflanzt.

Folgende Strauch- und Gehölzarten sind zu verwenden:

Pflanzliste: Hundsrose, Weißdorn, Schneeball, Schlehe, Pfaffenhütchen, Hasel, Schwarzer
Holunder und Faulbaum

5 Abgrabungen/ Aufschüttungen

Die vorhandene natürliche Geländegestalt darf nicht verändert werden. Abgrabungen und
Aufschüttungen sind ausnahmsweise nur kleinflächig bis zu einer max. Abweichung von bis



zu 0,5 m von der natürlichen Geländeoberfläche zulässig, soweit sie zur Aufstellung der
Solarmodule oder zur Errichtung der Technikgebäude erforderlich sind. 

6 Oberflächenwasser

Das anfallende Niederschlagswasser ist auf dem Grundstück vor Ort zu versickern.

7 Örtliche Bauvorschriften nach § 9 Abs. 4 BauGB und § 86 LBO

Einfriedung

7.1 Eine Einfriedung ist als Maschendrahtzaun oder Stabgitterzaun bis zu einer Höhe von 2,20
m zulässig. Ausschließlich zur statischen Sicherung der Eckpfosten sind Betonfundamente
zulässig. Zwischen Zaununterkante und Geländeoberfläche ist ein Abstand von mind.  20
cm freizuhalten.

8 Artenschutzrechtliche Hinweise

8.1 Zum Schutz der Amphibien und für den Fall, dass Bauarbeiten außerhalb der Winterruhe
der Amphibien durchgeführt werden, ist, damit es zu keinen vermeidbaren Tötungen von
sich in der Planfläche, in den terrestrischen Habitaten befindlichen Tieren kommen kann,
im Umfeld der zwei relevanten Amphibiengewässer mit Nachweisen des Kammmolchs ein
einseitig passierbarer Amphibienschleusenzaun zu errichten.

8.2 Zum Schutz der Avifauna ist der Bau bzw. die Baufeldräumung nur außerhalb der Brutzeit,
im Zeitraum vom 01. Oktober bis 28./29. Februar, durchzuführen. Baumaßnahmen auf der
Vorhabenfläche, welche vor Beginn der Brutzeit (01.03.) begonnen wurden, können, sofern
sie ohne Unterbrechung fortgesetzt werden, in der Brutzeit beendet werden. Eine mögliche
Unterbrechung der Baumaßnahmen darf höchstens 7 Tage betragen. Sind der Bau bzw.
die Baufeldräumung außerhalb der Brutzeit nicht möglich oder sollten die Baumaßnahmen
in die Brutzeit hinein fortgesetzt werden, sind im Rahmen der artenschutzfachlichen Bau-
begleitung gezielte Vergrämungsmaßnahmen zu beachten bzw. Maßnahmen zur Entwer-
tung von potenziellen Brutplätzen vor Brutbeginn durchzuführen. Vor Baubeginn ist eine
Besatzkontrolle durchzuführen. Sollten Gelege bzw. Jungvögel im Vorhabengebiet festge-
stellt werden, ist die Naturschutzbehörde vor Baubeginn zu kontaktieren.

8.3 Die Knicks und Klein- und Stillgewässer gelten als Schutzgebiete und Schutzobjekte im
Sinne des Naturschutzrechts (§ 9 Abs. 6 BauGB). Die innerhalb dieser Flächen festgesetz-
ten geschützten Knicks und Gewässer ist  gegenüber baulichen Tätigkeiten zu schützen
und dauerhaft zu erhalten. Ausgenommen hiervon ist der Knickdurchbruch auf 5 m Breite
in der Mitte des Plangebietes.

9 Hinweise

9.1 Kompensationsmaßnahmen

Es ergibt sich ein Überschuss von 6.233 m² anrechenbarer Ausgleichsfläche. Dieser ver-
bleibende Überschuss steht dem Vorhabenträger für die Anrechnung und Bereitstel-lung
von Kompensationsmaßnahmen weiterer Vorhaben zur Verfügung.
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Sondergebietes „PV-Freiflächenanlage“ nördlich der Siedlung Busdorf. Ziel der Planung ist 
die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung einer Freiflächen-
Photovoltaikanlage. Der gesamte Plangeltungsbereich ist ca. 39,5 ha groß. Es sollen 
jedoch ca. 25,3 ha mit Solarmodulen belegt werden. Der Flächennutzungsplan stellt die 
Flächen bislang zum Großteil als Flächen für die Landwirtschaft dar.  
 
Die Landesplanung hat zu der Planung bereits mit Schreiben vom 17.08.2022 Stellung 
genommen. Damals wurde festgestellt, dass die Flächen aus landesplanerischer Sicht 
nicht zu den vorrangig für Photovoltaikanlangen in Anspruch zu nehmenden Flächen 
gehören. Insofern wurde eine gesonderte Standortbegründung für erforderlich gehalten. 
Darüber hinaus sollte der Umfang der Planung überprüft werden. 
Abschließend wurde für die Planung eine Alternativenprüfung bzw. eine interkommunal, 
abgestimmte Konzeption für erforderlich gehalten. 
 
Die Gemeinde Schillsdorf hat im Nachgang zur landesplanerischen Stellungnahme ein 
weiteres Standortkonzept für Freiflächen-Photovoltaikanlagen aufgestellt. Die 
Landesplanung hat zu dem Entwurf mit Mail vom 11.11.2022 eine Stellungnahme 
abgegeben.  
Darüber hinaus wurde mit Mail vom 22.02.2024 ein weiterer Entwurf des 
Standortkonzeptes zur Bewertung übersandt. Hierzu hat die Landesplanung mit Schreiben 
vom 01.03.2024 Stellung genommen. Es wurden verschiedene Hinweise abgegeben.  
Es wurde jedoch festgestellt, dass die Fläche der 41. Änderung des 
Flächennutzungsplanes von den Empfehlungen des Konzeptes abweicht. Diese 
Abweichung sollte in den weiteren Planunterlagen erläutert werden.  
 
Aus Sicht der Landesplanung nehme ich zu der Bauleitplanung wie folgt Stellung: 
 
Die Ziele, Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung ergeben sich aus 
der am 17.12.2021 in Kraft getretenen Landesverordnung über den 
Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein – Fortschreibung 2021 vom 25.11.2021 
(LEP-VO 2021, GVOBl. Schl.-H. S. 1409, Ressortbezeichnungen geändert durch Artikel 
64 der Verordnung vom 27. Oktober 2023, GVOBl. Schl.-H. S. 514) sowie dem 
Regionalplan III (Amtsbl. Schl.-H. 2001, Seite 49). 
 
In den Planunterlagen ist zunächst das informelle Standortkonzept für Freiflächen-
Photovoltaikanlagen der Gemeinde Schillsdorf beigefügt. In diesem Konzept wurden 
Ausschlusskriterien, Abwägungskriterien und Positivkriterien (Vorbelastungen) aufgestellt 
und anhand derer Potenzialflächen ermittelt.  



3 
 

 

Nach dem informellen Standortkonzept befindet sich das Plangebiet innerhalb der 
ermittelten Potenzialflächen. Es findet in dem Konzept jedoch keine Auseinandersetzung 
mit einem Gebiet, welches die Voraussetzungen zur Unterschutzstellung als LSG erfüllt, 
statt.  
 
In der Begründung zum informellen Standortkonzept wird dargelegt, dass derzeit ein 
gemeindeübergreifendes Standortkonzept durch das Amt Bokhorst Wankendorf aufgestellt 
werden würde und dadurch die Kriterien innerhalb der Konzepte vereinheitlich. Die 
Landesplanung geht davon aus, dass hiermit die amtsweite Potenzialstudie des Amtes 
Bokhorst-Wankendorf gemeint ist. Die Landesplanung geht daher davon aus, dass das 
informelle Standortkonzept durch die amtsweite Potenzialstudie abgelöst wurde.  
 
Diese amtsweite Potenzialstudie für Freiflächen-Photovoltaikanlagen aus dem Amt 
Bokhorst-Wankendorf ist ebenfalls den Planunterlagen beigefügt.  
Das gemeindeweite Standortkonzept der Gemeinde Schillsdorf, welches zum 
entsprechenden Amtskonzept gehört, ist ebenfalls Teil der Planunterlagen. Dies ist jedoch 
nicht überarbeitet worden.  
 
Wie bereits in der Stellungnahme vom 01.03.2024 erläutert wurde, befindet sich der 
Plangeltungsbereich zur 41. Änderung des Flächennutzungsplanes außerhalb der im 
Konzept ermittelten Suchräume. Darüber hinaus befindet sich das Plangebiet innerhalb 
von Flächen, die die Voraussetzungen für eine Unterschutzstellung als 
Landschaftsschutzgebiet erfüllen.  
 
In den Planunterlagen wird zur Standortbegründung ausgeführt, dass man das 
Vorhandensein einer Hochspannungsleitung als Vorbelastung des Landschaftsbildes und 
damit Argument für die vorgelegte Fläche wertet und Flächen innerhalb der 
regionalplanerischen Vorbehaltsgebiete für Tourismus und Erholung eher gegen die 
Suchräume im nördlichen Gemeindegebiet sprechen.  
 
Die Landesplanung teilt die Gewichtung der Gebiete mit besonderer Bedeutung für 
Tourismus und Erholung, wie hier vorgenommen, nicht. Aufgrund der großen Betroffenheit 
dieses Gebietes im Gemeindegebiet, ist fraglich, welche Rolle das Kriterium bei der 
Alternativenprüfung spielen kann. Nur angedeutet wird in der Begründung eine 
Konzentration der PV-Planung im westlichen Gemeindegebiet. Wenn eine Konzentration 
und damit Schonung anderer Gemeindeteile städtebauliches Ziel der Gemeinde ist, sollte 
dies auch deutlich benannt werden. 
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Aus Sicht der Landesplanung handelt es sich bei der vorgelegten Fläche nicht um eine 
vorrangig in Anspruch zu nehmenden Fläche. Die Standortbegründung sollte überarbeitet 
werden. Eine abschließende Stellungnahme wird weiter zurückgestellt. 
 
Diese Stellungnahme bezieht sich nur auf die Erfordernisse der Raumordnung und greift 
damit einer planungsrechtlichen Prüfung des Bauleitplanes nicht vor. Eine Aussage über 
die Förderungswürdigkeit einzelner Maßnahmen ist mit dieser landesplanerischen 
Stellungnahme nicht verbunden. 
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KREIS PLÖN 
DIE LANDRÄTIN 
 
- Kreisplanung – 
 
 
Kreisverwaltung Plön  Postfach 7  24301 Plön 
 
Amt Bokhorst-Wankendorf 
Der Amtsvorsteher 
Bereich I – Bauen, Ordnung, Soziales 
Kampstraße 1 
24 601 Wankendorf  
 
per E-Mail 

Rückfragen an: Herrn Schäfer 

 
  

Aktenzeichen: P1-2003- f 41., b 23 to 
 
Plön, den 1. August 2024 

      

und Bürgermeister der Gemeinde  Schillsdorf      
         nachrichtlich: 

siehe Verteiler E-Mail 
 
 
 
41. Änderung des Flächennutzungsplans des ehemaligen Amts Bokhorst und  
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 23 der Gemeinde Schillsdorf für eine Fläche 
Solarpark nördlich der Siedlung Busdorf 
Ihr Bericht (Mail der Amtsverwaltung) vom 25. Juno 2024 
 
 
Zum o.g. Verfahrensschritt wurden vorgelegt 
- Konvolut Planungsunterlagen, Mitteilung Link am 25. Juno 2024 
 
Es besteht die Absicht, die planungsrechtlichen Grundlagen zu schaffen für eine großflächige 
Photovoltaikanlage im Außenbereich der Gemeinde Schillsdorf. Die angestrebte Flächen-
größe ist ca. 40 ha. Die Planung entwickelt sich aus dem „Standortkonzept für Freiflächen-
Photovoltaikanlagen der Gemeinde Schillsdorf“, Stand: 10.01.2024. Im Standortkonzept ist der 
Plangeltungsbereich mit der Bezeichnung „SC K4“ versehen. 
 
Das Verfahren für den Bebauungsplan wurde auf einen Vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
umgestellt.  
 
Seitens der Kreisplanung gebe ich die folgenden Hinweise: 
Für zukünftige Verfahrensschritte übersenden Sie bitte nach einzelnen und themenbezogenen 
Dateien geordnete Unterlagen. Von der Verwendung umfänglicher und nicht direkt gebietsbe-
zogener Textblöcke bitte ich abzusehen. Die Erwähnung der Gemeinde Heiligenstedten auf 
Seite 117 der übersandten Datei bitte ich zu korrigieren. 
Die Übersendung zweier Plansätze, bereits am 17.7. angefordert, steht noch aus. 
Bitte fügen Sie auf den Planunterlagen hinter dem Gemeindenamen die Angabe „Kreis Plön“ 
ein. 
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In der Synopse zur Abwägung der Stellungnahmen zum Verfahrensschritt § 3 (1) (GV am 
29.5.2024), Seite 14 folgende, wird auf die Möglichkeit eingegangen, im Rahmen von Durch-
führungsverträgen Möglichkeiten vorzusehen, die Gemeinde oder die Wohnbevölkerung, am 
wirtschaftlichen Ergebnis von Solarparks zu beteiligen. 
Diese Möglichkeit wird abgelehnt, weil „Projekte, die nicht dem EEG unterliegen, derzeit durch 
eine hohe Volatilität der Erlöse gekennzeichnet seien. Um die Realisierung des Projektes in 
der Gemeinde Schillsdorf nicht zu gefährden und da die Enertrag SE nicht über eine Strom-
konzession verfügt, könne derzeit keine direkte Bürgerbeteiligung zugesagt werden. 
Der Gesetzgeber habe mit § 6 EEG die Möglichkeit einer finanziellen Beteiligung der Gemein-
den auf den veräußerten Strom vorgesehen. Das könne auch in Fällen gelten, wenn der Be-
treiber für den Strom aus einer Photovoltaik-Anlage keine Marktprämie nach dem EEG erhält.“ 
 
Diese Abwägung ist unvollständig und fehlerhaft, weil lediglich eine einseitige Interessenlage 
darin Berücksichtigung findet und eine Behauptung getroffen wird (Volatilität), die den Aus-
schluss von der Beteiligung an der Wertschöpfung keinesfalls begründet. 
 
Daher rate ich der Gemeinde Schillsdorf erneut dazu, diese Frage zu beraten und ggfls. einen 
substantiierten Vorschlag zur Gewinnbeteiligung seitens des Vorhabenträgers einzufordern. 
 
 
Fachbehördliche Stellungnahmen: 
 
Die UNB m.H. teilt mit: 
Die Maßnahmenfläche M4 soll sich als Ackerbrache entwickeln, die ausführliche Beschreibung 
der Maßnahme im Grünordnungskonzept wir zur Kenntnis genommen. Es wird empfohlen, 
dass die Gemeinde sich vom Vorhabenträger in regelmäßigen Abständen ein Gutachten zum 
Zustand der Maßnahmenfläche erstellen lässt, der auch Empfehlungen auf die in der Begrün-
dung aufgeführten zusätzlichen Maßnahmen gibt. Diese Vereinbarung sollte in der Begrün-
dung des B-Plans und/oder vertraglich sichergestellt werden. 
 
Punkt 7 der Satzung schreibt einen wolfssicheren Zaun fest, der fest mit dem Boden verankert 
ist. Zur Durchlässigkeit für Kleinsäuger sind Durchlässe festgesetzt. Diese Festsetzung steht 
im Konflikt mit den Empfehlungen des Erlasses „Grundsätze zur Planung von großflächigen 
Solar-Freiflächenanlagen im Außenbereich (2021), der in Kapitel D einen Bodenabstand der 
Zaununterkante von mindestens 20 cm fordert, um die Zerschneidungswirkung für Kleintiere 
möglichst gering zu halten. 
Wie in den Planungsunterlagen beschrieben, „kann auf langjährige Sicht grundsätzlich eine 
Beweidung sich nicht garantieren lassen.“ Zudem ist auf Grund der naturräumlichen Ausstat-
tung mit einer diversen Habitatstruktur (Wald, Kleingewässer, Moor und zukünftig Extensiv-
grünland) von einem erhöhten Vorkommen von Kleintieren auszugehen. Es wird daher emp-
fohlen, die Einzäunung grundsätzlich und in größtmöglichem Umfang für Kleintiere aller Art 
durchlässig zu gestalten und die Wolfssicherheit im Falle einer Schafsbeweidung durch tem-
poräre Maßnahmen herzustellen (z.B. über stromführende Litzen). Eine ähnliche Empfehlung 
findet sich auch in der Literatur (Peter et al. 2023).  
 
Zur Beseitigung eines Knick-Abschnittes zur Schaffung einer Durchfahrt ist vor Satzungsbe-
schluss ein Antrag auf Knickbeseitigung zu stellen. Abweichend von der Schilderung im Um-
weltbericht in Kap. 15.1 ist dieser bei der unteren Naturschutzbehörde des Kreises Plön zu 
stellen. Da der Ausgleich bereits in den vorliegenden Unterlagen dargelegt ist, kann eine Ge-
nehmigung in Aussicht gestellt werden. 
 
Zwischen den Teilflächen soll ein Wildkorridor eingerichtet werden, der mindestens 50 m 
Breite aufweist. Eine Breite von 50 m ist das Mindestmaß, welches von den Naturschutzver-
bänden allgemein gefordert wird (LJV, 2022). Neuere Publikationen hingegen empfehlen ei-
nen mindestens 100 m breiten Wildkorridor zur ausreichenden Sicherung der Tiermobilität 
(Peter et al. 2023). Die Verbreiterung des Wildkorridors sollte daher erwogen werden. 
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Grundlage der Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde in der artenschutzrechtlichen 
Prüfung sind die folgende Planunterlagen: 
 
- Ergebnisbericht Haselmauskartierung 2022. BioConsult SH GmbH & Co. KG (Stand: 
23.12.2022) 
- Erfassung und Bewertung der Brutvögel. BioConsult SH GmbH & Co. KG (Stand: 
August 2022) 
- Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag. Schmal und Ratzbor Umweltplanung GbR 
(Stand: 15.05.2024) 
 
Ich habe die vorgenannten Unterlagen geprüft und komme zu folgender Einschätzung: 
 
Die Inhalte des artenschutzrechtlichen Fachbeitrags sind in relevanten Punkten defizitär. Zum 
Ergänzungs- und Überarbeitungsbedarf werden beispielhaft die nachfolgenden Hinweise und 
Anregungen gegeben. 
 
Methodik: Eine rechtssichere Prüfung, ob der Umsetzung einer Bauleitplanung naturschutz-
rechtliche Verbote des § 44 BNatSchG entgegenstehen, setzt eine hinreichende Ermittlung 
und Bewertung artenschutzrechtlicher Belange voraus. Hinreichend ist die Darstellung, wenn 
sie in Bezug auf Methodik und Inhalt dem LBV-Leitfaden „Beachtung des Artenschutzrechtes 
bei der Planfeststellung“ in geltender Fassung sowie den naturschutzfachlich anerkannten Er-
fassungsstandards und Bewertungskriterien entspricht. Das LBV-Papier ist in Schleswig-Hol-
stein regelmäßig auch bei Artenschutzbeiträgen zu Bauleitplanverfahren anzuwenden. Dies 
ist hier erkennbar nicht erfolgt. 
 
Verbotstatbestände: In der eingereichten Unterlage werden seitenfüllend Textbausteine mit 
Zitaten aus Gerichtsurteilen sowie Veröffentlichungen von EU-Gremien verwendet, im konkre-
ten örtlichen Bezug jedoch werden die von dem Vorhaben betroffenen artenschutzrechtlichen 
Belange unvollständig und verkürzt betrachtet. So sieht der Verfasser in den ausdrücklich für 
möglich gehaltenen Brutverlusten und Verlusten von Jungvögeln allein Tatbestandsmerkmale 
des Störungsverbotes. Die notwendige Diskussion des bei Individuenverlusten ebenso zu be-
wertenden Tötungstatbestandes fehlt. 
 
Rotmilan: Darstellungsdefizite gibt es auch zum Rotmilan, zu dem lediglich mitgeteilt wird, 
dass es in der jüngeren Vergangenheit Brutnachweise in einem nahegelegenen Waldbestand 
gegeben habe. Davon ausgehend, dass die Art den Betrachtungsraum als Jagdgebiet genutzt 
hat, fehlen Angaben zu den Auswirkungen der Umsetzung der Bauleitplanung auf diese wich-
tige Habitatfunktion. 
 
Der Rotmilan braucht für die Jagd gut einsehbare und leicht zugängliche Flächen, da er sein 
Jagdgebiet in großer Höhe überfliegt und nach dem Ergreifen der Beute i. d. R. umgehend 
wieder aufsteigt. Der hierfür nötige Platz ist bei einem Reihenabstand von lediglich 3 m nicht 
gegeben, so dass hinsichtlich der auf sehr großer Fläche geplanten und räumlich eng gestell-
ten Solarmodule vom vollständigen Verlust der Modulflächen als Jagdgebiet für den Rotmilan 
auszugehen ist. Mithin wäre vom Gutachter einzuschätzen, welche Bedeutung das Plangebiet 
vor seiner Überbauung mit Solarmodulen für die Nahrungssuche des Rotmilans hat, inwieweit 
diese eingeschränkt wird und ob ein damit zusammenhängender Habitatverlust eine arten-
schutzrechtliche Bedeutung hat. Diese Bewertung fehlt. 
 
Amphibien: Die Artengruppe hat im Bereich von baulichen Entwicklungen immer dann ein na-
turschutzrechtliches Gewicht, wenn bereits vor der Errichtung der Anlagen Gewässer im Be-
trachtungsraum vorhanden waren oder das Gebiet über eine Eignung als terrestrischer Le-
bensraum verfügt. Trotz der hier vorliegenden Relevanz erfolgten keine Tatsachenfeststellun-
gen zur Amphibienpopulation. Einige artenschutzrechtlich bedeutsame Amphibienarten kom-
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men auch mit den im Betrachtungsraum vorhandenen kleinen und kleinsten Gewässern zu-
recht, so dass auf realen Daten beruhende Erkenntnisse über die Artengruppe Amphibien in 
der artenschutzrechtlichen Betrachtung unerlässlich sind. 
 
Stattdessen führt der Gutachter aus, dass „…eine belastbare Einschätzung der tatsächlichen 
Gefährdung von Tieren mit den vorliegenden Informationen zu Amphibienvorkommen nicht 
möglich“ wäre. Es ist anlässlich dieser Ausführungen zu betonen, dass die Erarbeitung belast-
barer Informationen zum Auftreten und zur vorhabenbedingten Gefährdung artenschutzrecht-
lich relevanter Arten zur Kernaufgabe des eigens zu diesem Zweck bestellten Gutachters ge-
hört. 
 
Daten, die nachvollziehbar und transparent Auskunft über das Vorkommen, die Häufigkeit und 
die Verteilung der im Planbereich vorhandenen Amphibienarten geben, werden auch im Wei-
teren nicht mitgeteilt: „Zwar könnten einzelne Arten aufgrund der Lebensraumansprüche im 
Projektgebiet ausgeschlossen werden. Damit bleibt eine Gefährdung anderer Arten.“ Diese 
maximal im Ungefähren bleibende Beschreibung erfüllt erneut nicht die an eine hinreichende 
artenschutzrechtliche Begutachtung zu stellende Forderung nach einer fundierten Sachver-
haltsermittlung. 
 
Fazit/Maßnahmen: Im Konjunktiv gehaltene, nicht quantifizierte und räumlich nicht zugeord-
nete Maßnahmen (z. B. „Schutzzäune sind gegebenenfalls vorzusehen…“, „Es bietet sich 
an…“) leisten keinen Beitrag zur Bewältigung der naturschutzrechtlichen Rechtsfolgen der 
Planumsetzung. Es ist daher auch darauf hinzuweisen, dass der Artenschutzbericht alle aus 
Gutachtersicht erforderlichen minimierenden und verbotsvermeidenden Schutzmaßnahmen 
und –fristen konkret, verbindlich, prüffähig und abschließend aufzuführen hat. 
 
Ich weise außerdem darauf hin, dass sämtliche im Artenschutzbericht genannten Maßnahmen 
und Fristen durch einen städtebaulichen Vertrag rechtlich zu sichern sind. Der Entwurf des 
städtebaulichen Vertrages hat stets am Beteiligungsverfahren im Rahmen der Planaufstellung 
teilzunehmen. 
 
In der Gesamtbetrachtung ergibt sich ein Überarbeitungsbedarf der artenschutzrechtlichen 
Planunterlage anhand der hier dargestellten Anregungen und Bedenken. Eine abschließende 
Prüfung ist erst nach dieser Überarbeitung möglich. 
 
 
Hinweise: 
1. Punkt 4.5 der Satzung Teil B ist im hinteren Bereich nicht fehlerfrei formuliert. Selbi-
ges gilt für S. 9, 2. Abs des Grünordnungskonzepts. Eine redaktionelle Überarbeitung wird 
empfohlen.  
 
Literatur: 
Landesjagdverband Schleswig-Holstein e.V. (2022): Solarenergie wildtierfreundlichen planen 
– Empfehlungen für Freiflächenphotovoltaikanlagen. 
Peter, Franziska & Reck, Heinrich & Trautner, Jürgen & Böttcher, Marita & Strein, Martin & 
Hermann, Mathias & Meinig, Holger & Nissen, Henning & Weidler, Manuel. (2023). Empfeh-
lungen zur Sicherung von Lebensraumverbund und Wildtierwegen bei der Bündelung von Ver-
kehrswegen und Photovoltaik-Freiflächenanlagen (PV-FFA). Artenschutz und Biodiversität. 4. 
1-5. 
 
Die Untere Wasserbehörde m.H. teilt mit: 
Das Gebiet befindet sich weder in einem Wasserschutz- noch in einem Hochwasserrisikoge-
biet. Sowohl verrohrte als auch freiliegende Gewässerabschnitte sind für die Unterhaltung frei-
zuhalten. Daher ergeben sich aus wasserwirtschaftlicher Sicht keine grundsätzlichen Beden-
ken gegen das Vorhaben.  
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Die Belange des Grundwasserschutzes sind sowohl während der Bauphase als auch im Be-
trieb der Anlage zu berücksichtigen. Eingriffe in den Boden, die über eine Flächengründung 
hinausgehen, sind mit der unteren Bodenschutz- und der unteren Wasserbehörde im Vorwege 
abzustimmen. Für das (temporäre) Absenken des Grundwassers ist vorab eine Erlaubnis ge-
mäß §§ 8,9 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) bei der unteren Wasserbehörde mit entsprechen-
den Planungsunterlagen einzureichen. Sollte bei Bauarbeiten unerwartet Grundwasser ange-
troffen werden, sind diese einzustellen. Die Wasserbehörde ist unverzüglich zu informieren 
und das weitere Vorgehen abzustimmen.  
 
Beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sind die Vorgaben nach der Verordnung über 
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) einzuhalten. Ein Schadstof-
feintrag in den Boden und damit in das Grundwasser durch unsachgemäße Reinigung der 
Moduloberflächen sowie durch unsachgemäße Reparatur- und Wartungsarbeiten ist zu unter-
binden. Ein fachgerechter Betrieb der Anlage wird daher von der uWB vorausgesetzt. Der 
Hinweis zum fachgerechten Betrieb, Wartung und Rückbau der Anlage sollte in den Bebau-
ungsplan aufgenommen werden.  
 
Die Untere Wasserbehörde stellt ihre Zustimmung zur vorliegenden Planung der Gemeinde 
Schillsdorf in Aussicht. 
 
Die Untere Bodenschutzbehörde m.H. teilt mit: 
Im Plangebiet ist nach derzeitigem Kenntnisstand weder ein altlastverdächtiger Standort, noch 
ein Altstandort oder eine Altablagerung gemäß §§ 2 Abs. 5 und Abs. 6 Bundes-Bodenschutz-
gesetz (BBodSchG) erfasst. 
 
Aufgrund des in den Planungsunterlagen dargestellten Flächenbedarfs und den damit einher-
gehenden Bodenbewegungen ist ein Bodenschutzkonzept nach DIN 19639 für die aus der 
vorliegenden Planung hervorgehende Bauplanung zu erstellen. Das Bodenschutzkonzept ist 
mit der uBB abzustimmen und dieser spätestens einen Monat vor Vergabe der Bauleistungen 
unaufgefordert zur Prüfung vorzulegen. 
 
Gemäß § 1 BBodSchG ist die Funktionsfähigkeit des Bodens zu erhalten und zu fördern. 
Um das Auftreten schadhafter Bodenverdichtungen zu verhindern, sind bei Baumaßnahmen 
auf unbefestigten und stark beanspruchten Flächen (insbesondere Zufahrt/Baustraßen) Ar-
beitsgeräte mit breitem Kettenfahrwerk einzusetzen bzw. Lastverteilungsplatten auszulegen. 
Für Nivellierungsarbeiten ist bevorzugt Bodenmaterial aus dem Plangebiet zu nutzen. Spätere 
Grün-/Freiflächen sind nach Möglichkeit weder zu befahren, noch mit sonstigen Auflasten zu 
versehen. 
 
Sämtliches abgetragenes Bodenmaterial ist einer ordnungsgemäßen und möglichst standort-
nahen Verwertung/Entsorgung zuzuführen. Bei der Verwertung oder Entsorgung bei dem Vor-
haben anfallenden Bodens sind die Anforderungen nach §§ 6-8 BBodSchV bzw. der Ersatz-
baustoffverordnung einzuhalten. 
 
Nach Beendigung der Nutzung ist der Ausgangszustand der gesamten Fläche wiederherzu-
stellen. Alle für die Nutzung erforderlichen baulichen Anlagen und Nebenanlagen (Wechsel-
richter, Trafostationen, etc.) sind nach der Nutzung vollständig zurück zu bauen. Sämtliche 
Versiegelungen sind nach der Nutzung vollständig zu entfernen. Der Vertrag zur Sicherung 
des Rückbaus ist der uBB vorzulegen. 
 
Seitens der uBB bestehen keine Bedenken gegen die vorliegende Planung. 
 
Die Brandschutzdienststelle m.H. teilt mit: 
Die Löschwasserversorgung ist immer Bestandteil der Bebauungsplanung und muss in den 
nächsten Planungsschritten Berücksichtigung finden. Die Äußerung in der aktuellen Begrün-
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dung zum B-Plan, wonach die Versorgung mit Löschwasser nachgeordnet im Bauantragsver-
fahren nachzuweisen ist, ist falsch und muss gestrichen werden. Um ein Übergreifen eines 
Brandes von/auf angrenzende(n) Flächen zu vermeiden, ist eine Mindestkapazität von 48 m³ 
Löschwasser pro Stunde für zwei Stunden im Umkreis von 300 m der zukünftigen Anlagen 
einzuplanen. 
 
Der Kreisjägermeister teilt mit: 
Kontakt: Jörg Höfer 24321 Giekau, KREISJÄGERMEISTER, Am Teich 11, kjm@kjs-
ploen.de 
 
Als Kreisjägermeister habe ich die Planungen mit dem Hegeringleiter Kai Steinkamp und dem 
Obmann für Begrünung der KJS Plön Torsten Kruse besprochen, deren Hinweise aufgenom-
men und nehme wie folgt Stellung: 
 
Präambel: Als Kreisjägermeister halte ich es für äußerst problematisch, dass sich derzeit im 
gesamten Kreis Plön Solarparks ohne regionale Abwägung im Genehmigungsverfahren befin-
den. Der Kreis Plön ist landschaftlich, ökologisch und touristisch von so herausragender Be-
deutung, dass solche großflächigen Eingriffe in diese wertvolle Struktur erheblichen Schaden 
anrichten. Ein "Wildwuchs" dieser Antragsflut ist zu befürchten bzw. bereits vorhanden. An-
träge für Solarparks sollten grundsätzlich nur in bereits "vorbelasteten Suchräumen" zulässig 
sein. Solarparks, die "schrotschussartig " in der Landschaft geplant werden, sind abzulehnen. 
 
Geplanter Solarpark Schillsdorf 
1. Lage im Gelände: Die Fläche befindet sich in einem landschaftlich äußerst reizvollen 
Gebiet, das von Menschen wenig frequentiert wird und daher nur einen geringen Erholungs-
druck aufweist. Insbesondere aus Sicht des dort lebenden Damwildes stellt diese PV-Anlage 
einen erheblichen Eingriff in die dortige Landschaft dar. 
2. Einfluss auf dort vorkommende Tierarten: Die West-Ost-Ausrichtung der PV-Anlage 
erschwert das Durchwechseln des dort vorkommenden Dam-, Reh- und Schwarzwildes. Es 
müssen Wilddurchlässe geschaffen werden, die nicht einengend wirken, um auch einen Bei-
trag zur Stressvermeidung für diese Tierart zu leisten. 
3. Lebensraumeinengung: Die Einzäunung der PV-Flächen führt zu einer Einengung der 
dort vorkommenden Tierarten. Für wandernde Tierarten muss in jedem Fall eine deutliche 
Nord-Süd-Verbindung (Korridor) erhalten bleiben. Dieser sollte mindestens 50 m breit sein, da 
schmalere Wildtierkorridore erfahrungsgemäß vom Wild kaum angenommen werden. 
4. Waldabstand: Gemäß LWaldG ist ein Abstand von 30 m zum Wald einzuhalten. Diese 
Abstandsflächen sind so zu gestalten, dass den Tierarten günstige Äsungsalternativen und 
Ruhemöglichkeiten geboten werden. 
5. Knickstrukturen und Solitäre: Auf eine attraktive Knickstruktur und den Erhalt lebens-
raumtypischer Einzelbäume ist zu achten, um die Attraktivität des Landschaftsbildes dauerhaft 
zu erhalten. Ein Abstand von fünf Metern zwischen Zaun und Knick ist freizuhalten, um Ruhe- 
und Wanderbereiche für das Wild zu erhalten. 
6. Zaunbau: Der Zaun sollte so gebaut werden, dass er ca. 20 cm über dem Boden 
„schwebt“, um kleineren Tierarten (Igel, Feldhase, Dachs, Fuchs...) einen ungehinderten Zu-
gang zu ermöglichen. 
7. Sukzessionsbereiche: Außerhalb der PV-Flächen sollten Sukzessions- oder Offenbe-
reiche zur Verfügung gestellt werden (auch als Wildäsungs- oder Biotopflächen). 
8. Eingrünung: Die PV-Flächen sollten im Rahmen der Möglichkeiten durch Knicks und 
Solitäre zusätzlich optisch eingegrünt werden, um dieser starken optischen „Landschaftsbe-
einträchtigung“ zumindest etwas entgegenzuwirken. 
 
Die Untere Denkmalschutzbehörde m.H. teilt mit: 
Im Plangeltungsbereich sind keine gesetzlich geschützten Bau- und Gründenkmale erfasst. 
Laut Archäologischem Atlas SH liegt der Plangeltungsbereich in einem Archäologischen Inte-
ressengebiet, so dass eine Abstimmung dieser Planung mit dem Archäologischen Landesamt 
SH erforderlich ist. 



Kreis Plön - Bauleitplanung - 
 

Seite 7 von 7 

Die Verkehrsaufsicht m.H. teilt mit: 
Gegen den vorhabenbezogenen B-Plan Nr. 23, „Sonstiges Sondergebiet Photovoltaik-Freiflä-
chenanlage, nördl. OT Busdorf“ im Parallelverfahren § 8 (3) BauGB mit F-Planänderung Nr. 
41, der Gemeinde Schillsdorf, Amt Bokhorst-Wankendorf, bestehen in verkehrlicher Hinsicht 
seitens der Straßenverkehrsbehörde des Kreises Plön (Verkehrsaufsicht) keine Bedenken, 
sofern der nachfolgende Hinweis berücksichtigt wird: 
 
Sämtliche verkehrsregelnde Maßnahmen (Aufstellung von Verkehrszeichen etc.) werden erst 
nach Abschluss des jeweiligen F- bzw. B-Planverfahrens sowie Durchführung einer entspre-
chenden Verkehrsschau durch gesonderte verkehrsrechtliche Anordnungen endgültig festge-
setzt. 
 
Folglich ist der Straßenverkehrsbehörde des Kreises Plön nach Abschluss/Durchführung, ggf. 
schon während des Verfahrens, ein entsprechendes Beschilderungskonzept (Beschilderungs-
plan) zur Prüfung vorzulegen. 
 
 
Weiteres Verfahren: 
 
Bitte kennzeichnen Sie im weiteren Verfahren Änderungen in Text und Zeichnung gegenüber 
dem jeweils vorhergehenden Verfahrensschritt.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrage 
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Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein 
Postfach 180, 24757 Rendsburg 
 
effplan 
Brunk & Ohmsen 
Große Straße 54 
24855 Jübek 
nur per mail an: 
toeb.beteiligung@effplan.de  
 
nachrichtlich: 
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Arbeit, Technologie und Tourismus 
des Landes Schleswig-Holstein 
Referat VII 41 
Düsternbrooker Weg  94 
24105 Kiel 
nur per mail an: 
Ref41-Bauleitplanung@wimi.landsh.de  
 
 
Bebauungsplan Nr. 23 und 41 Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Gemeinde Schillsdorf 
-Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB- 
 
 
Die anliegenden Unterlagen zur o.a. Bauleitplanung werden mit Schreiben des Büros  
effplan vom 24.07.2024 mit der Bitte um Abgabe der Stellungnahme überreicht. 
 
Seiten des LBV-SH bestehen gegen die o.a. Bauleitpläne in straßenbaulicher und verkehr-
licher Hinsicht keine Bedenken, wenn die mit Bezugserlass AZ: VII414-553.71/2-57-071 
des MWVATT vom 14.06.2022 gemachten Auflagen berücksichtigt werden. 
 
Hinweis von der Stabstelle Baustellenkoordinierung: 
Damit sich die Anbindung des Bebauungsgebietes an/über das klassifizierte Straßennetz 
und Materialtransporte für die Erschließung des Bebauungsgebietes nicht mit Baumaß-
nahmen des LBV.SH überschneiden, sind die Arbeiten zur Erschließung des Bebauungs-
gebietes im Vorwege mit der Baustellenkoordinierung des LBV-SH abzustimmen. 
Die Abstimmung mit der Baustellenkoordinierung des LBV.SH hat über das Funktionspost-
fach baustellenkoordinierung@lbv-sh.landsh.de zu erfolgen. 
 
gez. 

 
 
Anlage 
Schreiben des Büros effplan vom 24.07.2024 

Ihr Zeichen:  
Ihre Nachricht vom:  

Mein Zeichen: 45403 – 555.81-PLÖ 
Meine Nachricht vom:  
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Dienstgebäude: Brockdorff-Rantzau-Str. 70, 24837 Schleswig | Telefon 04621 387-0 | Telefax 04621 387-55 | alsh@alsh.landsh.de |
www.archaeologie.schleswig-holstein.de | E-Mail-Adressen: Kein Zugang für elektronisch signierte oder verschlüsselte Dokumente

Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein
Brockdorff-Rantzau-Str. 70 | 24837 Schleswig

Obere Denkmalschutzbehörde
Planungskontrolle

Amt Bokhorst-Wankendorf
Kampstraße 1
24601 Wankendorf

Ihr Zeichen: 622-11-9/41/Te, 622-21-9/23/Te/
Ihre Nachricht vom: 25.06.2024/

Mein Zeichen: Schillsdorf-Fplanänd41-Bplan23/
Meine Nachricht vom: 29.05.2022/

Schleswig, den 25.06.2024

41. Änderung des Flächennutzungsplans / Aufstellung des Bebauungsplans
Nr. 23 in der Gemeinde Schillsdorf („Photovoltaik“)
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB
Stellungnahme des Archäologischen Landesamtes Schleswig-Holstein

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Belange des archäologischen Denkmalschutzes werden in den Planunterlagen der 41.
Änderung des Flächennutzungsplanes und des Bebauungsplanes Nr. 23 der Gemeinde 
Schillsdorf korrekt berücksichtigt. Daher haben wir keine Bedenken und stimmen den vor-
liegenden Planunterlagen zu.

Mit freundlichen Grüßen

Kerstin Orlowski

www.archaeologie.schleswig


Von: @llnl.landsh.de
Betreff: ***SPAM*** TÖB Nr. 339_24 WG: Gemeinde Schillsdorf 41. Änd. F-Plan und B-Plan Nr. 23; hier: Stellungnahme der

Unteren Forstbehörde
Datum: 1. Juli 2024 um 09:04

An: toeb.beteiligung@effplan.de

Sehr geehrte Frau Mahrt, Herr Brunk,
 
die Belange der Forstbehörde sind in dem Planentwurf zum B-Plan Nr. 23 und
der 41. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Schillsdorf
ausreichend berücksichtigt.
Der 30 m Waldabstand ist nachrichtlich in die Planung aufgenommen und die
bauliche Anlage bzw. PV-Anlage ist in einem entsprechenden Abstand zum
Wald geplant.
 
Mit freundlichen Grüßen
 
Udo Schiffer
 
 

 
Landesamt für Landwirtschaft
und nachhaltige Entwicklung
Schleswig-Holstein
Untere Forstbehörde Kiel, Plön, NMS
LLUR 335
Memellandstraße 15
24537 Neumünster
 

 

poststelle@llnl.landsh.DE-Mail.de
Landesamt für Landwirtschaft und nachhaltige Entwicklung – beBPo (§ 6 ERVV)
www.schleswig-holstein.de/llnl/
 
Über dieses E-Mail-Postfach kein Zugang für verschlüsselte
Oder qualifiziert elektronisch signierte Dokumente.
 

 
 
 
 
 
Von: TöB-Beteiligung <toeb.beteiligung@effplan.de>
Gesendet: Montag, 24. Juni 2024 10:44
An: info@effplan.de
Betreff: [EXTERN] Gemeinde Schillsdorf 41. Änderung des Flächennutzungsplans und
Bebauungsplan Nr. 23

mailto:poststelle@llnl.landsh.DE-Mail.de
http://www.schleswig-holstein.de/ll
mailto:toeb.beteiligung@effplan.de
mailto:info@effplan.de


Bebauungsplan Nr. 23
 

41. Änderung des Flächennutzungsplans / Aufstellung des Bebauungsplans Nr.
23 in der Gemeinde Schillsdorf

hier: Beteiligung der Behörden, Träger öffentlicher Belange und der Nachbargemeinden
nach § 4(2) BauGB sowie gleichzeitige öffentliche Auslegung nach § 3(2) BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Gemeinde Schillsdorf hat den Entwurf und die Veröffentlichung der 41. Änderung
des Flächennutzungsplans und des Bebauungsplans Nr. 23 beschlossen.

Als Behörde, Träger öffentlicher Belange bzw. Nachbargemeinde teile ich Ihnen mit
diesem Schreiben mit, dass die Planunterlagen ab dem 24.06.2024 unter https://amt-
bokhorst-wankendorf.de/verwaltung/aktuelle-bauleitplanverfahren/ eingesehen werden
können sowie über den Digitalen Atlas Nord des Landes Schleswig-Holstein zugänglich
sind. Ich bitte Sie Ihre Stellungnahme bis zum 26.07.2024 in elektronischer
Form vorzubringen.

Ich verweise auf § 4a Abs. 5 BauGB (in der neuesten Fassung) und weise darauf hin,
dass die Gemeinde Schillsdorf bei nicht fristgerechter Äußerung davon ausgehen kann,
dass die wahrzunehmenden Interessen nicht berührt werden.

Ferner teile ich Ihnen mit, dass der durch die Gemeindevertretung am 29.05.2024
gebilligte Entwurf der 41. Änderung des Flächennutzungsplans und des
Bebauungsplans Nr. 23 einschl. der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB zusätzlich
zur Veröffentlichung im Internet unter https://amt-bokhorst-
wankendorf.de/verwaltung/aktuelle-bauleitplanverfahren/, in der Zeit vom 24.06.2024
bis 26.07.2024 in Form einer anderen leicht zu erreichenden Zugangsmöglichkeit in der
Amtsverwaltung Bokhorst-Wankendorf, Kampstraße 1 in 24601 Wankendorf, während
der Dienststunden zu jedermanns Einsicht öffentlich ausliegt. Während der
Veröffentlichungsfrist können von jedermann Bedenken zu dem Entwurf schriftlich oder
während der Dienststunden zur Niederschrift der Amtsverwaltung vorgebracht werden.

Mit freundlichem Gruß
Kerstin Mahrt
 
effplan.
- die Dinge richtig tun -
 
Hansjörg Brunk
Große Straße 54
24855 Jübek
fon  0 4625 1813 503 (Zentrale)
www.effplan.de

https://amt-bokhorst-wankendorf.de/verwaltung/aktuelle-bauleitplanverfahren/
https://amt-bokhorst-wankendorf.de/verwaltung/aktuelle-bauleitplanverfahren
http://www.eff-plan.de/


Von: SHNG 110kV-Fremdplanung 110kV-Fremdplanung@sh-netz.com
Betreff: Leitungsauskunft Nr.: 1182230-SHNG, Bauvorhaben: vB 23, F-Planänderung 41., Schillsdorf, PV-Freiflächenanlage,

Bauort: Schillsdorf, Busdorf (lt. Lageplan)
Datum: 5. Juli 2024 um 09:00

An: toeb.beteiligung@effplan.de

110 kV Stellungnahme der Schleswig-Holstein Netz
 
Leitungsauskunft Nr.: 1182230-SHNG
110-kV-Leitung Brachenfeld – Trent (LH-13-104), Mast 015-018
Bauvorhaben: vB 23, F-Planänderung 41., Schillsdorf, PV-Freiflächenanlage
Bauort: Schillsdorf, Busdorf (lt. Lageplan)
 
Ihre Anfrage vom 24.06.2024
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
im Bereich der Planauskunft verläuft die oben genannte 110-kV-Freileitung der Schleswig-
Holstein Netz. Sie erhalten einen Lage-/Profilplan zur Information über den Freileitungsverlauf.
Eine Abschaltung für Baumaßnahmen ist nicht möglich!
Wir empfehlen, bei der Planung einen seitlichen Abstand des Bauvorhabens zur Leitungsachse
(Verbindungslinie der Mastmitten) von 50 m einzuhalten. Damit wird in der Regel ein
ausreichender Abstand zum Schutzbereich der 110 kV Leitung sichergestellt für einen
uneingeschränkten und gefahrlosen Einsatz von Kränen oder Baugerüsten.
Vorgesehene Reklameeinrichtungen, Fahnenstangen, Beleuchtungseinrichtungen sowie
Anpflanzungen unterliegen den Angaben der Bauhöhen innerhalb des Leitungsschutzbereiches.
Diese sind im Vorwege mit uns abzustimmen.
Aufschüttungen oder kurzzeitige Erdablagerungen innerhalb des Leitungsschutzbereiches
dürfen nur mit unserer Zustimmung und erst, nachdem die Einhaltung der Sicherheitsabstände
geprüft worden ist, vorgenommen werden.
In der Baubeschränkungszone dürfen keine hochwüchsigen Bäume angepflanzt werden.
Empfehlenswert sind standortgerechte Wildgehölze wie Büsche und Sträucher bis zur Kategorie
Großsträucher, die mit geringer Wuchshöhe einen ausreichenden dauerhaften Abstand zu den
Leiterseilen einhalten.
 
1) Verantwortlichkeiten und Rahmenbedingungen bei Baumaßnahmen innerhalb
des Leitungsschutzbereiches
 

a. Verantwortlichkeiten
 

Wir weisen Sie als Auskunftseinholenden bzw. Anfragenden ausdrücklich darauf hin,
dass Sie mit dem Erhalt dieser Stellungnahme in folgender Verantwortung stehen:
 

-       Sofern Sie zur Einholung der Auskunft beauftragt wurden, leiten Sie diese an
Ihren Auftraggeber weiter, auf den damit dann die Verantwortung übergeht.
 

-       Stellen Sie sicher, dass die von uns vorgegebenen Arbeits- und Bauhöhen
schon bei der Planung an den dafür zuständigen Stellen Berücksichtigung
finden.
 

-       Es muss von Ihnen sichergestellt werden, dass gemäß der Rechtsgrundlagen
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes die arbeitssicherheitsrelevanten
Inhalte dieser Stellungnahme dem Aufsichtsführenden auf der Baustelle
rechtzeitig vor Baubeginn zugehen.
 
 

-       Dokumentieren Sie für Ihre eigene Absicherung und Entlastung die Weitergabe
aller Ihnen überreichten Unterlagen.
 

 



 
b. Rahmenbedingungen

 
Innerhalb des Leitungsschutzbereiches unterliegen die maximalen Arbeits- und
Bauhöhen einer Begrenzung.
Grundsätzlich müssen jegliche Baumaßnahmen innerhalb des Leitungsschutzbereiches
durch die Schleswig-Holstein Netz genehmigt werden.
 
Die Breite des Leitungsschutzbereiches für die 110 kV Freileitung beträgt ca.60,00 m, d.
h. jeweils ca. 30,00 m von der Leitungsachse nach beiden Seiten. Grundlage für diese
Stellungnahme ist aber die individuelle Schutzbereichsbreite des betroffenen Mastfeldes,
in dem Ihr Bauvorhaben liegt. Ein Mastfeld umfasst die Fläche zwischen zwei
Freileitungsmasten, welche von den Seilen überspannt wird im ruhenden und
ausgeschwungenen Zustand der Seile zuzüglich eines seitlichen Schutzabstandes von 3
m bei 110 kV Leitungen.

 
Soweit die Ausführung von Arbeiten im Leitungsschutzbereich der 110 kV Freileitung
erfolgen sollen oder dafür in diesen eingedrungen werden kann, ist der nach DIN VDE
0105-100 Tab 103 – Annäherungszone, Schutzabstände bei Bauarbeiten und sonstigen
nichtelektrotechnischen Arbeiten vorgeschriebene Mindestabstand von 3 m zu den
unter 110.000 Volt stehender Leiterseilen jederzeit, d. h. auch im ungünstigsten Fall bei
ausgeschwungenen Seilen, einzuhalten, um eine elektrische Gefährdung und damit
elektrische Unfälle zu vermeiden.
Gerade bei Freileitungen sind zu den möglichen Ausschwingbewegungen der Leiterseile
auch jede Bewegung oder Verlagerung, jedes Ausschwingen, Wegschnellen oder
Herunterfallen von Gegenständen, Lasten, Trag- und Lastaufnahmemitteln mit in
Betracht zu ziehen. Wir empfehlen, dieses bereits bei der Bauplanung zu
berücksichtigen (z.B. bei der Errichtung einer Halle oder Arbeiten vor Ort mittels Kran).
 
Reicht der Antragsteller den Lageplan mit exakter Lage des Bauvorhabens und
gegebenenfalls schon vorhandenen Bauzeichnungen der Maßnahme (Profilpläne) ein,
werden von der Schleswig-Holstein Netz, Betrieb Hochspannungsnetze (DN-BH), die
maximalen Arbeits- und Bauhöhen in dem entsprechenden Leitungsschutzbereich der
110 kV Freileitung ermittelt und in unserem Lage-/Profilplan des Leitungsabschnittes der
110 kV Freileitung angegeben. Dieser um das Bauvorhaben ergänzte Lage-/Profilplan
des Leitungsabschnittes ist als Anhang wesentlicher Bestandteil der Stellungnahme.
Bitte beachten Sie, dass die Angaben in „über Normal-Null“ (ü. NHN) angegeben sind.

 
 

2) Arbeiten in der Nähe der 110 kV Freileitung
 

Für eine Einweisung des für jede Baustelle erforderlichen und zu benennenden
Aufsichtsführenden gemäß der Rechtsgrundlagen des Arbeits- und
Gesundheitsschutzes (insbesondere Arbeitsschutzgesetz und
Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften) stehen wir gern zur
Verfügung.
 
Planen Sie auch für die Durchführung Ihrer Maßnahme ausreichende Abstände zu der
110 kV Freileitung ein, so dass keine Freischaltung erforderlich wird.
 
Sofern die erforderlichen Sicherheitsabstände nach DIN-VDE 0105-100 während der
Baumaßnahme nicht eingehalten werden können, ist zwingend die Abstimmung mit der
Schleswig-Holstein Netz erforderlich. In diesem Fall muss die Möglichkeit der
Freischaltung geprüft werden. Es kann grundsätzlich nur ein Stromkreis einer
mehrsystemigen Freileitung abgeschaltet werden. Die weiteren Stromkreise stehen dann
weiterhin unter Spannung (110 kV). In diesem Bereich gelten die genannten maximalen
Arbeitshöhen unverändert.
Die Abschaltung eines Stromkreises hat einen in der Regel mehrwöchigen
Planungsvorlauf und kann aufgrund der Netzsituation auch kurzfristig abgesagt werden.
Freischaltungen sind kostenpflichtig und bedürfen im Vorwege einer
Kostenübernahmeerklärung durch den Bauherrn bzw. Antragsteller.
 



 
Bei dem Bedarf an einer Einweisung oder einer Freischaltung mit Einweisung wenden
Sie sich bitte an den Betrieb Hochspannungsnetze (DN-BH), unter Angabe der
Leitungsauskunfts-Nr. an unseren Kollegen Herrn Albrecht, der wie folgt zu erreichen ist:
raoul.albrecht@sh-netz.com. Bitte teilen Sie uns Einweisungstermine frühestmöglich mit
einem Vorlauf von mindestens 14 Tagen mit Nennen Sie uns in diesem Zusammenhang
Namen und Telefonnummer des für die Maßnahme benannten Aufsichtsführenden vor
Ort, ansonsten ist eine Einweisung oder Freischaltung mit Einweisung nicht möglich.
 
Rückfragen zum laufenden Vorgang senden Sie bitte unter Angabe der
Leitungsauskunfts-Nr. an folgende Adresse: 110kV-Fremdplanung@sh-netz.com.
 
Beachten Sie bitte auch die Hinweise aus dem beiliegenden „Leitungsschutzanweisung
für Baufachleute“, welches dem bauausführenden Personal zur Kenntnis zu geben ist
und deren Vorgaben auch bei späteren Instandhaltungsarbeiten einzuhalten sind.
 
Nur bei konsequenter Einhaltung der maximal angegebenen Arbeits- und Bauhöhen in
Bezug auf ü. NHN innerhalb des Leitungsschutzbereiches und den weiteren in dieser
Stellungnahme genannten Auflagen und Hinweise werden Gefahren für Personen,
Werkzeuge und eingesetzte Fahrzeuge, etc. und damit elektrische Unfälle beim Arbeiten
in der Nähe unter Spannung stehender Anlagenteile präventiv ausgeschlossen.
Bei Nichteinhaltung der Vorgaben und Überschreitung der maximalen Arbeitshöhe
besteht Lebensgefahr!
 
Diese Stellungnahme bezieht sich nur auf das 110 kV Netz der Schleswig-Holstein Netz
im angefragten Bereich. Es können weitere Anlagen der Schleswig-Holstein Netz in dem
angefragten Baubereich vorhanden sein. Bitte beachten Sie die getrennten
Stellungnahmen des Netzcenter.
Beachten Sie, dass im Baubereich Leitungen anderer regionaler oder überregionaler
Versorger vorhanden sein können.

 
 
3) Ergänzende Hinweise
 

a) Veränderte Flächennutzung im Leitungsschutzbereich der 110 kV Freileitung

Beinhaltet Ihre Planung eine veränderte Flächennutzung im Schutzbereich der 110 kV
Freileitung, so ist im Vorwege die Anforderung an die zulässigen Leiterseilhöhen als
auch die Zuverlässigkeit der bestehenden Maste zu überprüfen.

Derzeit sind die Bodenabstände der Leiterseile für den angefragten Bereich für ein
Gebiet abseits von Gebäuden, Straßen usw. (z.B. landwirtschaftliche Flächennutzung)
ausgelegt.
Für andere Flächennutzungen, wie z.B. :
-       Wohn- und andere Gebäude
-       Verkehrswege und Parkplätze
-       Erholungsflächen (Spielplätze, Sportflächen, usw.)
sind andere, in der Regel höhere Bodenabstände bzw. Abstände zu Gebäuden zu
berücksichtigen, die einen Umbau der 110 kV Freileitung notwendig machen.

Sofern Straßen oder Verkehrswege innerhalb des Leitungsschutzbereiches geplant sind,
muss der dafür erforderliche Abstand von der Straßenoberfläche zu den Leiterseilen von
mindestens 7 Metern eingehalten werden.

Die Kosten des Umbaus der 110 kV Freileitung (Planung, Genehmigung, Bau und
Inbetriebnahme) sind vom Verursacher zu tragen und bedürfen im Vorwege einer
Kostenübernahmeerklärung durch den Bauherrn.

 
 
b) Unveränderte Flächennutzung im Leitungsschutzbereich der 110 kV Freileitung

 
Beinhaltet ihre Planung eine unveränderte Flächennutzung (z.B. Gebäudeneubau oder -

mailto:raoul.albrecht@sh-netz.com
mailto:110kV-Fremdplanung@sh-netz.com


Beinhaltet ihre Planung eine unveränderte Flächennutzung (z.B. Gebäudeneubau oder -
umbau), muss auch bei bereits vorhandener Bebauung im Kreuzungsbereich der 110 kV
Freileitung eine Prüfung erfolgen, ob die Leiterseilhöhen und die Zuverlässigkeit der
bestehenden Maste ausreichend ist.

 
 

3. Veräußerung von Flurstücken
 

Sofern zu veräußernde Flächen im Leitungsschutzbereich liegen, sorgen Sie bitte dafür, dass an
den Käufer diese Informationen und den bearbeiteten Lage-/Profilplan unseres betroffenen 110
kV Leitungsabschnittes, in denen die maximalen Bau- und Arbeitshöhen angegeben sind,
weitergegeben werden. Nach Vorlage eines Katasterplanes mit den geplanten
Flurstücksgrenzen werden diese Lage-/Profilpläne kostenfrei durch Schleswig-Holstein Netz
erstellt.
 
 
Diese Stellungnahme ist mit dem Ausstelldatum dieser Auskunft 6 Monate gültig. Nach Ablauf
dieses Zeitraums ist eine neue Stellungnahme für die 110kV Hochspannung einzuholen. Nennen
Sie hierzu diese Leitungsauskunftsnummer und senden Sie die Anfrage an 110kV-
Fremdplanung@sh-netz.com .
 

Freundliche Grüße
(Herr) Tomasz Reinholz

    

 

   
Betrieb Hochspannungsnetze
T +49 151 72725061
110kV-Fremdplanung@sh-netz.com
 
 

 

Schleswig-Holstein Netz GmbH
Schleswag-HeinGas-Platz 1
25451 Quickborn
www.sh-netz.com
 
Sitz: Quickborn, Amtsgericht Pinneberg, HRB 18299 PI
Vorstand: Malgorzata Cybulska, Dr. Benjamin Merkt, Steffen Bandelow
 

 
E-Mail drucken? Lieber Umwelt schonen.
 
 
 
 
 

Bauverbotszone um 110kV Freileitungsmaste

Im Umkreis von bis zu 40 m um die Mastfüsse
können Erdungsbänder (Flacheisen oder Cu-Seil)
in einer Tiefe bis zu 2 m im Erdreich verlegt sein.
Diese dürfen nicht mit anderen Bauwerken
verbunden werden.

Abstand mind. 10 m von der äußeren
Fundamentseite

Zuwegung 6 m breite

23.05.2023 Chr.
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